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DIE RITTER UND DAMEN

DES RITTERORDENS VOM HEILIGEN GRAB

Wir sind eine Gemeinschaft katholischer Christen,

die in der Nachfolge Christi

zu besonderem Dienst in Kirche und Welt

gerufen sind.

Das fünffache Jerusalemkreuz

ist das Zeichen unserer Ordensgemeinschaft.

Es symbolisiert die fünf Wundmale Christi und erinnert uns

an unsere Verpflichtungen im Heiligen Land.

Die rote Farbe gilt als Zeichen der Liebe

und des Geistes Gottes.



Die österreichische Statthalterei feiert das 50-jährige Jubiläum ihrer Wiederbegründung.

Statthalter Hofrat Mag. Edwin Gräupl bat mich zu diesem Anlass um eine Botschaft,

die ich hiermit gerne übermittle, so wie ich auch meine Gratulation und meine besten Wünsche entbiete. 

In den fünfzig Jahren ihres Wirkens gingen von dieser Statthalterei viele wichtige Impulse zur Förderung 

der Aufgaben des Ritterordens im Heiligen Land aus. Besonders erfolgreich war und ist das von Seiner 

Seligkeit Patriarch Beltritti angeregte Hilfsprogramm für die lateinische Pfarre in Gaza. In dieser Partnerschaft

entfaltete sich das persönliche christliche Engagement der österreichischen Damen und Ritter in erfreulicher Weise.

Auch in der Stärkung des aktiven christlichen Glaubenslebens der Mitglieder des Ritterordens in Österreich wurde

sehr Anerkennenswertes geleistet. Ich beglückwünsche dazu besonders Großprior Prälat Mag. Maximilian Fürnsinn

zu seiner fruchtbringenden Arbeit in diesem Weinberg des Herrn.

Ich bedanke mich bei allen Personen, die in diesen Jahren für den Orden gearbeitet haben. Die Ergebnisse sind die

Folge der Bemühungen von allen und nicht nur von einigen. Immer wieder wende ich mich an die, die eine aktive

Funktion bei der Leitung der Statthalterei ausfüllen, um Ihnen zu sagen, dass das Wich-tige nicht Dank und

Erinnerung auf Marmor- oder Bronzetafeln ist, sondern die Art wie es getan wurde: Das heisst aus der Liebe

Christi, damit sein Name gepriesen und geliebt werde in diesem Land, das er für sein menschliches Leben

auserwählt hat. Für das Heilige Land müssen wir alle beten, damit der Herr den Geist derer erhellt, die über sein

Schicksal entscheiden, so dass es zu einem friedlichen Zusammenleben kommen möge, wie es auch der

Heilige Vater so oft gewünscht hat.

Gott segne Österreich für alles, was es für unsere christlichen Brüder, die in Schwierigkeiten sind, getan hat

und weiter tun wird!

CARLO CARDINAL FURNO
C I T TA  D E L  VAT I C A N O

Kardinal-Großmeister



Sehr herzlich gratuliere ich dem „Päpstlichen Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem“

zur  50. Wiederkehr des Jahrestages der Gründung der Statthalterei in Österreich. 

Seit Jahrhunderten wirken in unserem Land Mitglieder des Grabesritterordens, aber erst mit der Errichtung der

Statthalterei im Jahr 1954 konnte das gemeinschaftliche Leben des Ordens blühen und gedeihen –

vor allem in den Komtureien in allen Bundesländern und bei zahlreichen österreichweiten Veranstaltungen. 

Seit damals gehört der Orden auch zu jenen Institutionen, denen die materielle und spirituelle Sorge für das

Heilige Land und die dort lebenden Christen ein ganz besonderes Anliegen ist. Aufrichtig danke ich daher

im Namen unserer Republik, aber auch persönlich, der Statthalterei mit Großprior Propst Maximilian Fürnsinn

und Statthalter Hofrat Mag. Edwin Gräupl an der Spitze, sowie allen Ordensdamen und Ordensrittern für ihr

beeindruckendes Engagement. 

Herzlich wünsche ich Ihnen gutes Gelingen bei der Erfüllung Ihrer vielfältigen und wichtigen Aufgaben. 

Möge der Geist Ihres Ordens, der niemals in Kreuzzüge verwickelt war, aber immer wieder Dienst an Notleidenden

geleistet hat, auch in Zukunft im Heiligen Land, aber auch bei uns in Österreich mit Gottes Segen wirksam und 

lebendig bleiben!

Der Bundespräsident
der Republik Österreich
Dr. Thomas Klestil



Liebe verehrte Ordensbrüder aus der österreichischen Statthalterei unseres Ritterordens!

Voll Freude und in großer Dankbarkeit gegen den Herrn der Geschichte heiße ich Sie zu diesem

historischen Augenblick der Investitur in Salzburg willkommen. An der Keimzelle des Christentums

unserer Heimat, am Grabe des hl. Rupertus, hat vor einem halben Jahrhundert der Mut

beherzter Männer alle politischen und gesellschaftlichen Hindernisse beiseite geschoben,

die ersten Schritte zur Gründung der Statthalterei in Österreich gesetzt. Aus diesem zarten Pflänzchen

hat sich nun eine Gemeinschaft entwickelt, die groß und stark geworden ist. In ordensbrüderlicher Gesinnung

wollen auch wir heute die fast unüberwindlich scheinenden Schwierigkeiten im Heiligen Land

zu unserer ersten Sorge machen.

Es geziemt sich wohl nach einem halben Jahrhundert inne zu halten und einmal Bilanz zu ziehen,

was denn nicht nur an materieller Leistung, sondern an spiritueller Hilfe und menschlichen Kontakten

geknüpft wurde und getragen hat. Ich freue mich, selbst dieser Gemeinschaft angehören zu dürfen,

und werde nach Kräften dazu beitragen, dass auch die Wege in die Zukunft voll der Hoffnung sind.

Die Zeit ist reif, es wird Zeit, dass es Zeit wird, denn die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung und zugleich

die Vollendung des Lebens, so weiß es Palus. Wir wollen diesen Weg miteinander gehen.

Herzlich grüßt Sie Ihr

DR. ALOIS KOTHGASSER
Erzbischof  von Salzburg



Verehrte Ordensdamen, geschätzte Ordensritter!

Der recht verstandene Sinn eines Jubiläums besteht wohl darin,
zurückzublicken, um den richtigen Weg in die Zukunft finden zu können.
Als vor fünfzig Jahren die „Regentschaft“ des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem wieder in den Rang einer
„Statthalterei“ erhoben wurde, war das der Ausdruck der langsam wiedergewonnenen Normalität nach den barbarischen
Katastrophen der nationalsozialistischen Diktatur. 
Die Wirren der Kriegs- und Nachkriegszeit hatten dazu geführt, dass der Kontakt zum „Heiligen Land“ abgeschwächt
worden war. Andrerseits war der römische Einfluss sehr verstärkt worden. Kardinal Canali steht für diese Neuorientierung
des Ritterordens, die eine deutlichere und engere Bindung an den Heiligen Stuhl bewirkte. 
Dies muss wohl auch im Hinblick auf die Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 gesehen werden.
Es ist erstaunlich, dass nach dem Krieg in Österreich die sonst im kulturellen und kirchlichen Bereich geradezu nahtlose
Fortsetzung der Verhältnisse der ersten Republik im Ritterorden nicht stattfand. Hier bemühte man sich tatsächlich um
einen echten Neubeginn auf dem Boden der „Katholischen Aktion“, als deren Spitze Papst Pius XII den Ritterorden vom
Heiligen Grab sehen wollte. Der Orden sollte den „Sauerteig“ in der katholischen Gesellschaft bilden, um das Glaubens-
leben  neu aufzubauen und zu vertiefen. Dies übrigens in bewusster Konkurrenz zu nicht katholischen Honoratioren-
Assoziationen, wie etwa den Rotariern und den Lions.
Es muss heute gesagt werden, dass diese Vision nicht verwirklicht wurde. Der Ritterorden ist heute in Österreich primär
eine karitative Organisation, die die Christen im Heiligen Land – durchaus im Auftrag des päpstlich verfügten Ordens-
statutes – unterstützt. Die Aufgabe, das spirituelle Leben der Ordensmitglieder zu stärken, wird vorbildlich verwirklicht,
davon geht aber nicht jene Signalwirkung auf die Gesellschaft aus, die man sich vor fünfzig Jahren erhofft haben mag.
Es steht außer Zweifel, dass der Ritterorden im Heiligen Land sich – angesichts der fast hoffnungslos chaotischen
und vielfältig vergifteten politischen Lage – weiter mit großer finanzieller und menschlicher Kraft engagieren muss.
Die österreichische Statthalterei kann hier selbstbewusst auf bisher Geleistetes zurückblicken und wird sich auch künftig
mit Gottes Hilfe weiter erfolgreich einsetzen. Es bleibt aber das schmerzliche Defizit der bisher nicht gelungenen
Aufgabe, den Ritterorden, der bewusst als elitäre Gruppe von Katholikinnen und Katholiken konzipiert worden ist,
zu einem der  Ausgangspunkte christlicher Erneuerung der Gesellschaft zu machen.
Wie heißt es doch in unserem Ordensgebet?

Wir sind gerufen, aus der Kraft des Kreuzes Christi
und  aus der Kraft seiner Auferstehung

durch unser Wort und unser christliches Lebensbeispiel
den Menschen Hoffnung und Zuversicht zu geben.

So steht klar vor unseren Augen, was wir und unsere Nachfolger in den nächsten fünfzig Jahren zu tun haben werden.
Möge uns dies mit Gottes Hilfe und Segen gelingen.

S. E. HOFRAT
PROF. MAG. EDWIN GRÄUPL

Stat thal ter  für  Öster reich



Seit 50 Jahren gibt es im „Ritterorden vom Hl. Grab zu Jerusalem“ die eigene Statthalterei Österreich“ –

eine Zeitspanne, für die wir dankbar sein dürfen. Vieles ist in dieser Zeit in unserer Statthalterei Österreich 

gewachsen: die Zahl der Mitglieder ist auf rund 350 angestiegen; die Komtureien haben eine gute geistliche

Stabilität erreicht und sind in allen Diözesen Österreichs zu finden; das neue Leitbild der Statthalterei fasst eine

breite Reflexion über das Selbstverständnis des Ordens in unserem Land zusammen; das Verantwortungs-

bewusstsein und die praktische Hilfe für die Christen im Hl. Land sind in den letzten Jahren spürbar stärker

geworden. Diese 50 Jahre sind ein erfreulicher und geduldiger Wachstumsprozess. Wenn sich die Grabesritter

auch nicht zu den „Movimenti“ zählen – an Bewegung und Kraft hat es nicht gefehlt. 

Die Grabesritter beziehen sich in ihrem Namen auf das Grab Jesu in Jerusalem. Das Hl. Grab ist der aufregendste

Punkt der Erde. Er ist materiell erfasst, lokalisiert, geschichtlich eingegrenzt – und er sprengt doch alles,

löst alles auf, geht über Zeit und Raum hinaus und ist letztlich nur im Glauben erfassbar. Das Hl. Grab ist kein Ort.

Es steht für die Begegnung mit dem auferstandenen Christus, der bis ans Ende der Zeit bei uns bleibt. 

Nicht an den Tod, sondern an das Leben erinnert dieses Grab. Genau daran orientiert sich die Spiritualität unseres

Ritterordens: wir suchen Christus nicht bei den Toten, sondern bei den Lebenden; ER ist der stille Begleiter –

wie auf dem Weg nach Emmaus; ER macht Herzen brennend; lässt Wunden berühren, haucht uns seinen Geist ein;

ER vergibt Schuld, teilt den Fisch und das Brot und geht uns in jeder Finsternis entgegen – wie in der Morgen-

dämmerung am See von Galiläa. Der Auferstandene ergreift Menschen und sammelt sich seine Gemeinde.

ER ist die Kraftquelle für das gesamte „Projekt Menschheit“. Das Herz des Auferstandenen schlägt im Zentrum

unserer Welt weiter!

Es darf das Osterfeuer in unserer Ordensgemeinschaft, in Kirche und Gesellschaft nicht herunterbrennen.

Daran erinnert uns letztlich das Jubiläum „50 Jahre Statthalterei Österreich“.

Gott segne Euch!

S. E. GROSSPRIOR
PRÄLAT MAG. MAXIMILIAN J. FÜRNSINN CANREG.

Propst des Augustiner-Chorherrenstiftes Herzogenburg
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S . E .  HOFRAT  P ROF.  MAG.  EDWIN  GRÄUP L
S TAT THALTER

WAS SUCHT IHR DEN LEBENDEN
BEI DEN TOTEN?

EIN ESSAY ÜBER DIE IDENTITÄT DES ORDENS VOM HEILIGEN GRAB UND SEINER RITTER

„Aber daß Kongregationen wie die der Benediktiner, der Dominikaner, später der Jesuiten und so weiter 
manche Jahrhunderte alt geworden sind und nach all den Jahrhunderten noch, 

trotz aller Entwicklungen, Entartungen, Anpassungen und Vergewaltigungen, ihr Gesicht und ihre Stimme, 
ihre Gebärde, ihre individuelle Seele bewahrt haben, das ist für mich das merkwürdigste

und ehrwürdigste Phänomen der Geschichte.“

H E R M A N N  H E S S E  ( D A S  G L A S P E R L E N S P I E L )

ZUR ZEIT
DES LATEINISCHEN 

KÖNIGREICHES
VON JERUSALEM

Die deutsche Mediävistik legt gro-
ßen Wert darauf, dass der päpstliche
„Ritterorden vom Heiligen Grabe“ zur
Zeit des Lateinischen Königreiches von
Jerusalem nicht existiert habe.1 Man
ist sich darin einig, dass ein urkund-
licher Hinweis dieser Zeit auf den
Orden aus dieser Zeit fehlt2 und
schließt ex silentio auf dessen Nicht-
existenz. Hinzugefügt sei, dass eine
(synonyme oder äquivoke) Nennung
auch keinen Beweis darstellte, wie
man sich leicht überlegen kann. Erst
der Nachweis der kirchenrechtlichen
und inhaltlichen Kontinuität ließe
einen positiven Schluss zu. 

Der naheliegende Schluss, dass es 
wegen der Nichtexistenz des Ritter-
ordens keine Ritter vom Heiligen Gra-
be gegeben habe, ist allerdings nach-
weislich falsch. Es gibt sogar sehr vie-
le Belege für milites sancti sepulchri
bereits zur Zeit Gottfrieds von Bouil-
lon. Kann man aber  nicht auch aus der
Existenz der Ritter auf die Existenz

des Ordens schließen? Anders formu-
liert: Waren diese milites in einer
Gemeinschaft organisiert und wenn ja,
in welcher? 

Es scheint mir wichtig, die Argumen-
tation aus dem historischen und religiö-
sen Kontext in angemessener Semantik
zu führen. Dazu ist übrigens keine wei-
tere Sichtung der Quellen erforderlich.
Ein miles sancti sepulchri (= „Ritter
vom Heiligen Grabe zu Jerusalem“)
kann nach der Wortbedeutung zuerst
einmal als jemand angesehen werden,
der einer bestimmten gesellschaft-
lichen Gruppe („Ritter“) angehört und
mit dem „Heiligen Grabe zu Jerusa-
lem“ verbunden ist.

Um 1100 ist dies tatsächlich so zu
verstehen, dass eine Person der Krie-
gerkaste (miles), in die er hineinge-
boren wurde, nach Feudalrecht dem
„Heiligen Grab“ dient. Das „Heilige
Grab“ kann nach  damaligem Sprach-
gebrauch im engeren Sinn vom  Latei-
nischen Patriarchen, dem Kapitel der
Grabeskirche oder im weiteren Sinn
vom lateinischen König von Jerusalem
repräsentiert werden. Der Genetiv
„sancti sepulchri“ definiert den feu-
dalrechtlich wesentlichen Feudal-
herren; es gibt zu dieser Zeit keinen
„selbständigen“ Ritter. 

Diese Krieger können wir nicht nur
begrifflich, sondern auch feudalrecht-
lich in einer Gruppe zusammenfassen.
Sie lebten nach gewissen gesellschaft-
lichen Normen (hatten ihre Herrn und
ihre Gesetze), waren  als Glieder einer
Gruppe identifizierbar.

Man kann diese Klasse nicht eo ipso
als Orden im kirchenrechtlichen Sinn
bezeichnen, da dazu die notwendige
kirchenrechtlich verankerte Struktur
nachgewiesen werden müsste. Was
bleibt, ist die Existenz einer soziolo-
gisch fassbaren Teilstruktur des 
Lateinischen Königreichs, deren Mit-
glieder milites sancti sepulchri waren.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Was dachten diese Männer wohl über
sich selbst und ihre Aufgabe? Fulcher
von Chartres 3 legt Papst Urban folgen-
de Worte in den Mund: 

„Jene,“ sagte er, „die leichtfertig
einen persönlichen Krieg gegen die
Gläubigen zu führen pflegen, mögen
nun gegen die Ungläubigen in einen
Krieg ziehen, der jetzt begonnen und
siegreich zu Ende gebracht werden sollte.
Jene, die lange Räuber gewesen sind,
mögen nun zu Streitern Christi werden.“ 4

Die Hochachtung des Heiligen
Vaters hält sich gegenüber den Krie-
gern offenbar in sehr engen Grenzen,
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nicht kennt, müssen Personen zu
„Rittern vom Heiligen Grabe zu
Jerusalem“ uno actu einmal zum 
Ritter und zum anderen zum Diener
des Heiligen Grabes durch jemanden
„erwählt, ernannt und erhoben wer-
den“, 9 der nach abendländischer Tra-
dition und Rechtsordnung dazu die
Befugnis hat. Nach feudalrechtlicher
Tradition kann das nur ein Souverän
(„Fons honorum“), der darüber 
hinaus einen Rechtstitel auf das Hei-
lige Grab hat. Dies ist der Papst als
souveränes Staatsoberhaupt, der als
Oberhaupt der katholischen Kirche
auch den lateinischen Patriarchen von
Jerusalem ernennt. 

Dabei ist der Ritter kein Krieger
mehr, sein Dienst am „Heiligen Grab“
gewährt auch keine Einkünfte. Die alte
Form wurde daher mit neuem Sinn
gefüllt:

Der Titel des „Ritters“ erinnert an ein
abendländisches Ideal der Selbstbe-
herrschung, Milde und hohen Lebens-
freude, die sich im Dienst eines würdi-
gen Zieles entfaltet. Dies ist heute im
Rahmen christlicher Praxis die mate-
rielle und spirituelle Hilfe für die Chri-
sten im Heiligen Land. Der Ritterorden
vom Heiligen Grabe zu Jerusalem exi-
stiert als Institution päpstlichen und
internationalen Rechtes erstmals seit
dem seligen Papst Pius IX. Durch ihn
wird in der typischen Denkweise des
19. Jahrhunderts das nachgeholt, was
das Mittelalter zwar glanzvoll begon-
nen, aber nicht vollendet hat. So wie der
Kölner Dom die „ideale“ gotische Kir-
che darstellt, ist der „Ritterorden vom
Heiligen Grabe zu Jerusalem“ jetzt das,
was er immer schon  hätte sein sollen. 

So wie man in Köln die alten Pläne
sehr sorgfältig las, so knüpfte man in
Rom an historischen Fakten an. Man
fand eine Organisation, die in gewisser
Weise als Vorgänger eines verfassten
Ritterordens betrachtet werden konnte,
nämlich das regulierte Domkapitel
der Grabeskirche zu Jerusalem. Ließ
sich doch selbst König Balduin I. im
Ordenskleid eines Kanonikers dieses 
Kapitels begraben, was die Nähe

er betrachtet sie  anscheinend als not-
wendiges Übel.5 Sie selbst hielten sich
wohl (in heutiger Sicht sehr zu Recht) 
für große Sünder, die aber nach 
der Zusage des Papstes wegen des
Kriegsdienstes, den sie für Christus zu
leisten glaubten, des Himmels  sicher
sein konnten. 6

IM HERBST
DES MITTELALTERS

Nach dem Ende des Lateinischen 
Königreiches und mit dem Schwinden
feudaler Strukturen ändert sich der
Kontext und damit die angemessene
Argumentation ganz wesentlich.

Es war dem europäischen Adel die-
ser Zeit eigentümlich, sich als Verkör-
perung eines Modells zu begreifen,
das weder familiengebunden noch na-
tional definiert, sondern an den christ-
lichen Höfen exemplarisch gelebt und
dort weitergegeben wurde. So fand Er-
ziehung ganz wesentlich nicht in der
eigenen Familie statt, da die Tradition
nicht „privatisierbar“ war. 7

Eine spezifische Ausfaltung dieses
abendländischen Lebenskonzepts ist
der Traum vom Rittertum und von der
Fahrt zum Heiligen Grabe. Im weite-
sten und romantisch-religiösen Sinn
steht nun das  „Heilige Grab“ als
Metapher für Jesus Christus selbst. In
diesem feudalrechtlich unverbind-
lichen Sinn (weder fordert Christus als
Lehensherr Kriegsdienst ein, noch ge-
währt er Einkommen aus Grundbesitz)
wurde seit dem frühen vierzehnten
Jahrhundert – eben nach dem Ende des
lateinischen Königreiches – ein ritter-
bürtiger Mann durch Ritterschlag
beim Heiligen Grab zu dessen Ritter.
Dies verpflichtete zur Frömmigkeit
und erhob zu größerer Ehre. Es war ein
Teil des Traumes vom höfischen Le-
bensglanz im Herbst des Mittelalters. 8

Diese Ritter verbindet kein gemein-
samer irdischer Herr und kein gemein-
samer Dienst mehr, eine Idee tritt an
deren Stelle. Dieser Idee des ritter-
lichen Ideals folgt man vielfach, aber
je einzeln. Der eques begriff sich dabei

weniger als Individuum, sondern als
konkrete Ausformung eines überper-
sönlichen, überzeitlichen und überna-
tionalen Vorbildes. Er existiert im
kommunikativen Konnex der Traum-
welt seiner Klasse. Sein Rittertum und 
seine Lebensordnung („ordo“) sind
„nicht von dieser Welt“. 

Es gibt also im Spätmittelalter „Rit-
ter vom Heiligen Grabe“, es gibt für
sie ein Ziel, dem sie folgen, eine Le-
bensordnung („ordo“), der sie ver-
pflichtet sind, aber diesmal nicht nur
keine kirchenrechtliche, sondern über-
haupt keine juristische Verfasstheit (es
sei denn die Mitgliedschaft in Bruder-
schaften von Jerusalempilgern). Ihre
Einbindung in die reale Welt ist nur
durch den Ritterschlag am Heiligen
Grab, den die Franziskaner mit päpst-
licher Billigung erteilten, gegeben.

Bis in das 15. Jahrhundert verbindet
sich damit auch hohes Sozialprestige,
wie das die Pilgerfahrten zum Heili-
gen Grab und seiner Ritterschaft von
Herzog Ernst dem Eisernen und sei-
nem Sohn Kaiser Friedrich III bewei-
sen. Aber diese Heilig-Grab-Ritter
bilden nicht nur keinen iuristisch fass-
baren Orden, sondern auch sozio-
logisch keine relevante Teilstruktur der
Gesellschaft mehr, sondern im fort-
schreitenden Lauf der Jahrhunderte
nur mehr eine fromme Kuriosität.

PIUS IX.
UND DIE WELT 
VON HEUTE

In wehmütiger Nostalgie an den – 
immer schon irrealen – Lebens-
entwurf vom ritterlichen Christen
überlebte der eques sancti sepulcri
das feudale Zeitalter – auch durch
manche Geschichtsklitterung. 

Wie aber transformierte sich dieses
sublime Konzept in die Gegenwart?
In welcher Form kann es sich heute
realisieren?

In einer Gesellschaftsordnung, die
den „Ritter“ (als Angehörigen einer
Kaste der Ritterbürtigen) als solchen
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zwischen miles und  canonicus in die-
sem Kontext beleuchtet.10

Das heute geltende Ordensstatut
knüpft wieder an die Anfänge an:
Kanoniker der Grabeskirche sind
Ritter des Ordens, der Lateinische
Patriarch trägt den Titel eines „Groß-
priors“.

Was hat nun ein miles sancti 
sepulchri von 1099 mit einem eques
sancti sepulcri von 2003 gemeinsam?
Gibt es eine verbindende Identität
durch die Jahrhunderte über die 
Benennung hinaus? 

Ist es so, wie der extreme Nominalist
Ludwig Wittgenstein zur Familien-
ähnlichkeit angemerkt hat, dass jeder
zumindest einem der anderen Ver-
wandten ähnlich sei, ohne dass alle
etwas Gemeinsames hätten? (So wie
eine Faser an einer anderen in einem
Seil haftet, ohne dass eine einzige
Faser durch das ganze Hanfseil durch-
ginge). 

Oder haben diese Ritter aller Zeiten
– über ihr Menschsein hinaus – etwas,
was berechtigen würde, von einer
überzeitlichen Identität zu sprechen? 

Es ist naheliegend, aus der überwäl-
tigenden rechtlichen Kontinuität des
Papsttums die überzeitliche Identität
des Ritterordens herzuleiten. Viele
päpstliche Bullen bezeugen die andau-
ernde Existenz von Grabesrittern durch
die Jahrhunderte. Sie garantieren das
den alten und neuen Rittern gemein-
same Verständnis  der Unterordnung
unter den Heiligen Stuhl und den Auf-
trag, im Heiligen Land zu wirken. 

Ich möchte an dieser Stelle aber 
weniger formalrechtlich als inhaltlich
argumentieren und an die religiöse
Zielsetzung erinnern und damit auf
den Anfang zurückgreifen

„Die Aufgabe, in der Nachfolge des
Engels die Wacht am Grabe des Herrn
auszuüben, bestimmte dann auch in
erster Linie Tätigkeit und Spiritualität
des Kapitels. Die Verehrung von Grab
und Kreuz nach den Vorschriften der
Liturgie war die höchste Würde und der
eigentliche Wesensgrund der Kanoni-
ker vom Heiligen Grab“ (Kaspar Elm)11

Was aber tat der Engel?
Der Engel aber sagte zu den Frau-

en: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr
sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist
nicht hier; denn er ist auferstanden,
wie er gesagt hat. Kommt her und seht
euch die Stelle an, wo er lag. Dann
geht schnell zu seinen Jüngern und
sagt ihnen: Er ist von den Toten auf-
erstanden. (Matthäus 28, 5 – 8)

In diesen Worten finden sich Aufga-
be und Hoffnung der Ritter (und Da-
men des Ordens!) über die Jahrhun-
derte weg festgeschrieben. Damals
wie heute stehen sie als Zeugen des
unfassbaren Wunders der Auferste-
hung vor dem Heiligen Grab. Das war
und ist ihre eigentliche Bestimmung.12

So schöpfen sie und damit ihr Orden
ihre Identität immer wieder neu aus
ihrer Berufung. Diese Identität ist in
ihrem Verständnis weder verordnete
Satzung noch konsensuales Konstrukt,
sondern ein gütiges Geschenk der
göttlichen Barmherzigkeit.

1) vgl. Kaspar Elm, Kanoniker 
und Ritter vom Heiligen Grab in 
„Die geistlichen Ritterorden Europas“,
1980, Jan Thorbecke Verlag, 
Sigmaringen

2) Die romanische Literatur sieht das 
anders, siehe etwa „Les Chevaliers du
Saint-Sepulcre“ par S.A.R. Le Prince Xavier
de Bourbon-Parme, 1957, 
Librairie Arthème Fayard

3) Kreuzfahrer im Heer des Stephan 
von Blois; wurde 1097 Kaplan Balduins I.
in Edessa, danach in Jerusalem;
Geschichtsschreiber

4) Historia Iherosolymitana Gesta Francorum
Iherusalem Peregrinantium I, 1

5) Schwierig zu bewerten ein Text 
des heiligen Bernard von Clairvaux,
der sich ausführlich mit der Ideologie
der milites Christi (insbesonders
des Ordens der Templer) beschäftigt: 
„Ein Ritter Christi tötet mit gutem 
Gewissen; noch ruhiger stirbt er.
Wenn er stirbt, nützt er sich selber;
wenn er tötet, nützt er Christus.“ 
Zitiert nach
http://www.heiligenlexikon.de/index.htm
?BiographienB/
Bernhard_von Clairvaux.htm

6) „All jenen, die dorthin gehen, ob 
sie auf dem Landweg marschieren oder
übers Meer fahren oder im Kampf gegen
die Heiden das Ende dieses Lebens in
Gefangenschaft finden, werden ihre
Sünden vergeben.
Dies gewähre ich all denen, die gehen,
kraft der Vollmacht, mit der Gott
mich aus gestattet hat.“ 
Fulcher von Chartres, Historia 
Iherosolymitana Gesta Francorum 
Iherusalem Peregrinantium I, 1

7) vgl. Baldesar Castiglione,
„Il Cortegiano“

8) vgl. Johan Huizinga,
„Herbst des Mittelalters“, Kröner
ISBN 3-520-82501-5

9) Text der Ernennungsbulle des
Kardinal Großmeisters für Ritter
vom Heiligen Grab

10) Text der Ernennungsbulle des
Kardinal Großmeisters für Ritter
vom Heiligen Grab

11) Zitiert nach http://www.kloster-
denkendorf.de/wappen.htm

12) „Militia Sancti Sepulcri“,
Idea e istituzioni, Atti del Colloquio
Internazionale a cura di Kaspar Elm
e Cosimo Damiano Fonseca,
Città del Vaticano, 1998
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ANSPRACHE DES HOCHWÜRDIGSTEN
HERRN GROSSPR IORS S .  E .  PRÄLAT MAG. MAXIMIL IAN FÜRNSINN

ANLÄSSL ICH DER INVEST ITUR 2003 IN GRAZ IM ST IFT  RE IN
AM 11.  OKTOBER 2003

DER SELIGE PAPST JOHANNES XXIII.

EINE PHYSIOGNOMIE
DER LIEBE

Die Frage nach der Liebe ist die Entscheidungsfrage unseres Lebens.

Darüber hinaus ist der Mensch nicht mehr befragbar.

„Liebst du mich?“ – das ist immer letzte Frage, endgültige Frage, unüberbietbare Frage.

Die Frage nach der Liebe ist die 
Frage des Ostermorgens.

Mit dieser Frage steht uns der Auf-
erstandene gegenüber – so wie dem
Petrus. Es fragt uns Christus mit den
Wundmalen – an Händen, Füßen und
am Herzen. Diese Wundmale sprechen
die Sprache der Liebe, Liebe, die  bis
zum Äußersten geht.

Die Frage nach der Liebe wird im
Licht des Ostermorgens gestellt, mit
dem die Zeit der Vollendung, letzte
Zeit, Endzeit aufstrahlt. An diesem
Ostermorgen dämmert die Kirche her-
auf, die aus dem Stoff der Liebe gewo-
ben ist und deren Kernfrage, die Frage
nach der Liebe bleibt.

Die Antwort – „Herr, Du weißt alles,
Du weißt auch, dass ich Dich liebe!“ –
ist die einzige und wirkliche Daseins-
berechtigung der Kirche.

Aber Liebe ist konkret. Menschen
aus Fleisch und Blut leben und lieben.
Die Kirche feiert heute den Gedenktag
des seligen Papstes Johannes XXIII.
Dieser Mensch, Christ und Papst trägt
eine Physiognomie der Liebe. Ich
möchte ein paar Züge seiner Physio-
gnomie der Liebe herausstellen: 

1. SEINE MENSCHLICHE
PHYSIOGNOMIE:

Ich beginne mit seiner mensch-
lichen Physiognomie.

Den Menschen Roncalli kennzeich-
nen ein paar Züge, die er sein ganzes
Leben durchgehalten hat.

Ich erinnere an seine bäuerliche
Herkunft; er stammt aus einer durch-
aus patriarchalischen Familie (schein-
bar kann man auch von Vätern lieben
lernen). Er verdankt diesem Bäuer-
lichen prägende Charakterzüge: eine
gewisse Langsamkeit verbunden mit
einem ständigen Fleiß; dazu eine gut-
herzige Einfachheit, die man aber
nicht mit Einfalt verwechseln darf; das
Leben in der bäuerlichen Großfamilie
lehrt ihn tolerantes Zusammenleben;
die bäuerliche Lebenseinstellung befä-
higt ihn, den wesentlichen Kerngehalt
von Randproblemen unterscheiden zu
können. Er hat zudem mit einer gleich
bleibenden energischen Gelassenheit
gelebt und daraus eine friedfertige
Kraft gezogen.

Diese gesunden bäuerlichen Wur-
zeln bleiben für das ganze Leben 
Roncallis bestimmend – gerade auch
im Papstamt. Er war ein Mensch,

der den anderen gut getan hat.
Weil er sich selbst gut annehmen

konnte, hat er auch die Menschen gern
gehabt. Es ist kein Zufall, dass ihn vie-
le heute „Papa Giovanni“ nennen.
Millionen erinnern sich gerne an ihn.
Vor seinem Grab liegen immer frische
Blumen. Im Gesicht dieses Papstes
leuchtete eine neue Güte auf. Viel-
leicht ist diese so menschliche Physio-
gnomie dieses Papstes gereift, weil er
eine beachtliche Selbstironie und viel
Humor besessen hat. Und wer über
sich selbst lachen kann, der reift bes-
ser. Er hat nicht auf das Amt geschielt,
sondern auf die Menschen geschaut.

Warum ich das so betone: Weil nur
ein wirklich guter und gütiger Mensch,
ein wirklicher Christ sein kann.

Wenn wir heute alle im Ordens-
mantel dastehen und wenn wir heute
wieder einer beachtlichen Zahl den
Ordensmantel bei der Investitur  umle-
gen – so darf der Mantel den Men-
schen nicht zudecken. Im Gegenteil:
unsere gereifte und gute Menschlich-
keit muss durch den Ordensmantel
durchleuchten. Sonst sind wir eine
Attrappe – und nicht Ritter und Damen
aus Fleisch und Blut.
Natürlich braucht man kein Johannes
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XXIII. zu sein und schon gar nicht ein
bäuerlicher Typ, sondern man muss
der geworden sein, der man ist und den
Ruf verwirklichen, den Gott in uns
hineingelegt hat. Aber wir brauchen
eine Physiognomie der Liebe.

Unser Ordensmantel darf 
nicht zudecken, sondern soll 
zum Leuchten bringen.

Johannes XXIII. hat die Tiara gerne
getragen, hat gerne die barocken
Prunkkaseln des Petersdoms getragen
und ist auf die Sedia gestatoria 
hinaufgestiegen – aber er ist dabei ein
liebender Mensch geblieben. Er war
ein Mensch und ein Christ, der halt
Papst geworden ist.

2. SEINE SPIRITUELLE 
PHYSIOGNOMIE

Papst Johannes XXIII. war ein
Mensch aus einem Guss. Genauso war
auch seine Spiritualität. Es war eine
gewöhnliche Spiritualität. Was kenn-
zeichnet seine spirituelle Physiogno-
mie? Modern ausgedrückt, er hat eine
Spiritualität von unten gelebt. Die von
oben kommt aus aufgesetzten Idealen,

aus geistlichen Blaupausen und Ent-
würfen. Meist sind das Ziele, hinter
denen wir zurückbleiben, die uns auf-
spalten und immer unzufrieden ma-
chen. Die Himmelsstürmer laufen
meist ihren eigenen Bildern von Gott
und den eigenen Projektionen nach. –
Eine Spiritualität von unten hat den
Mut, bei den eigenen Leidenschaften
und Brüchen anzufangen. Demut,
humilitas, hat mit Humus, mit dem
eigenen Mist zu tun, dem man nicht
ausweichen darf. 

Der selige Papst Johannes blieb im-
mer ein ganz gewöhnlicher Christ. Sei-
ne spirituelle Physiognomie wächst
langsam in wacher Selbstkontrolle und
in der ganz gewöhnlichen christlichen
Tradition. Es drängt sich bei ihm vor
allem der Eindruck eines unablässigen
Vorwärtsgehens auf.

Er gibt das Bemühen um den inne-
ren Fortschritt nicht auf. Wer sein
„Geistliches Tagebuch“ liest, entdeckt
eine geradezu „banale Normalität“ in
seinem geistlichen Leben. Daraus
schöpft er unglaublichen Frieden  und
ständige Bereitschaft und  Aufmerk-
samkeit.

Überhitzte Erneuerungsbewegun-
gen waren ihm fremd. Er sucht eine

gehorsame Antwort auf den Willen
Gottes – und das alltäglich.

Im Sinne des heutigen Evangeliums
lässt sich sein geistliches Leben in
einem schlichten Satz zusammen-
fassen: Er hat Gott gerne gehabt! 
Er hat dem auferstandenen Herrn ge-
antwortet: Du weißt alles, Du weißt
auch, dass ich Dich liebe! Er hat die
Kraft und das Licht des Auferstanden
durch sich hindurchwirken lassen. 
So wie das Petrus von Jesus am See
von Tiberias hört: „Ein anderer wird
dich gürten und führen, wohin du nicht
willst!“ Er wird zum Instrument Got-
tes. – Im Zentrum seines geistlichen
Lebens stand die Liebe zu Christus.
Als dieser Mann im Konklave zum
Papst gewählt wird, ist er durch seine
geistliche Schule in einem Augenblick
und in hellwacher Entschlossenheit
fähig, ein universaler Hirte und Lehrer
zu sein. 

Die Spiritualität unseres Ritter-
ordens ist auch eine schlichte Spiritu-
alität. Sie kommt aus der geistlichen
Herzmitte unserer Kirche:

Es geht um eine herzliche Bezie-
hung zum auferstandenen Christus.
Es geht um eine  herzliche Begegnung
mit dem Auferstandenen.

Großpriors S. E. Prälat

Mag. Maximilian Fürnsinn

bei der Ansprache
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jetzt Originalton – „das Antlitz des
guten Jesus“ erkennen; er wollte eine
Verbindung von Frömmigkeit und
Kultur, von Glaube und Geschichte;
und er war persönlich eine herzlicher
Pfarrer für die ganze Welt.

Keiner dieser Akzente hat seine
Aktualität verloren. Auch für unsere
kirchliche Physiognomie nicht. Denn
der Auferstandene bittet auch uns:
„Weide meine Lämmer! Weide meine
Schafe!“ Es bleibt uns allen zu tun,
was Papst Johannes XXIII. uns als
Auftrag hinterlassen hat: nämlich in
unserer Zeit und  unserem Orden
verpflichtet, auf die Menschen unserer
Zeit zuzugehen und in unserer Person
für sie  Christus berührbar zu machen.

Das ist unsere Sendung und unsere
Mission. Amen!

Oder um es noch einfacher zu
sagen: Es geht darum, IHN zum
Freund zu haben.

Freilich impliziert das dann auch die
großen spirituellen Linien – wie:
Nachfolge; auf sein Wort hören; in
IHM leben. Und es läuft die Spiritua-
lität unseres Ritterordens auf das eine
Wort zu: Ich liebe Dich, Christus! –
Ich liebe Dich, Christus! – und sonst
nichts!

3. SEINE KIRCHLICHE 
PHYSIOGNOMIE

Angelo Roncalli wird zu einem
Papst mitten unter den Menschen.
Das kennzeichnet seine kirchliche
Physiognomie.

Man darf nicht vergessen, dass
Angelo Roncalli, was seine kirchliche
Laufbahn betrifft, zunächst in die
Sackgassen des Katholizismus ge-
sandt wurde. Es waren teilweise
diplomatische Abstellgleise: zunächst
Bulgarien, die Türkei – mit verschwin-

denden katholischen Minderheiten –
und dann das laizistische Parkett
Frankreichs. 

Kirchenfrust hat das alles bei ihm
nicht erzeugt. Im Gegenteil: Gerade
in diesen Erfahrungen ist sein kirch-
licher Weitblick gereift. Gerade hier
wachsen die großen Perspektiven für
die Kirche, die er in den wenigen
Jahren seines Pontifikats im Hl. Geist
auslösen durfte: Er hat den Blick über
den Zaun gelernt; es wurde in ihm die
ökumenische Weite grundgelegt und
die Überzeugung, dass die Kirche auf
die Welt zugehen muss.

Genau das leitete Papst Johannes
XXIII. mit dem Konzil ein – und das
waren die Schwerpunkte für einen
neuen Aufbruch in der Kirche:
er wollte die Einheit aller Christen; er
wollte eine Entkolonialisierung der
Kirche durch die Berufung farbiger
Bischöfe in das Kardinalskollegium
und durch seine Lehrschreiben über
die Dritte Welt; er wollte den Hirten-
dienst der Kirche an der Welt forcie-
ren, damit alle Menschen – und das ist
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H
eute wird die Zeit der Kreuzzüge im Zeitalter
des Ökumenismus und des Dialogs mit den
nichtchristlichen Religionen in einem ganz
anderen Licht gesehen als im ausgehenden

14. Jahrhundert. Damals empfand man die Rückeroberung
der heiligen Stätten durch den vordringenden Islam und des
osmanischen Reiches als einen in die Tiefe
gehenden  Rückschlag des Christentums.
Vielfach deutete man die Niederlagen als eine
Strafe für das eigene sündhafte Leben und als
Schmach. Zwar gab es auch in dieser Zeit
Stimmen, welche den Verlust der christlichen
Königreiche im Nahen Osten in einem klare-
ren Lichte sahen, doch  galt es nach wie vor
als eine christliche Tugend, Pilgerfahrten in
das Heilige Land zu unternehmen. 

Von diesem Geist beseelt sind auch die Pil-
gerfahrten der frühen Habsburger zu sehen.
Zweifellos gab es auch damals ritterliche
Abenteurer, die es als Tugend ansahen, mit
dem Schwert gegen die Ungläubigen ins Feld
zu ziehen. Pars pro toto sei hier an den Ritter
Friedrich von Kreisbach erinnert, der auf
seinen Kämpfen gegen die Ungläubigen sogar dreimal nach
Jerusalem zog, um hier am Grab Christi seine Ritterschaft
zu bezeugen. Friedrich von Kreisbach benannt nach seiner
Stammburg Kreisbach bei Wilhelmsburg, ist einer der gro-
ßen Abenteurer seiner Zeit. 2 Als Gefolgsmann von König
Friedrich dem Schönen kämpft der Kreisbeck, wie er auch
genannt wird, 1311 gegen die Bayern, 1319 in Oberitalien
gegen die Skaliger von Verona. Seine größte Niederlage
erlitt er jedoch bei der Ampfinger Heide bei Mühldorf, wo
er – schwer verwundet – mit Friedrich dem Schönen in
Gefangenschaft geriet. 1323 verkaufen seine Verwandten
die Stammburg Kreisbach, um das Lösegeld für die Freilas-
sung bezahlen zu können. Kaum in Freiheit zieht der Kreis-
beck wieder nach Oberitalien, um sich als Söldner verschie-
dener Herren und auch als Ritter zu bewähren. Als König
Johann von Böhmen im Dezember 1328 einen Kreuzzug

gegen die heidnischen Preußen unternimmt, ist Friedrich
sein Mitstreiter. Doch als sich Johann gegen die Habsbur-
ger wendet, verlässt ihn Kreisbeck und schlägt sich auf die
Seite seines Landesfürsten.

1333 erwirbt er vom Jans, dem Schenken von Dobra,
Rappoltenkirchen in Niederösterreich, Gemeinde Sieg-

hartskirchen, als landesfürstliches Lehen. In
dieser Zeit dürfte er geheiratet haben. Wir
wissen zwar nicht den Namen der Gattin, aber
den der drei Söhne. Doch die Ruhe behagte
ihm nicht, 1338 bricht er zu einer Reise auf,
die viereinhalb Jahre dauern sollte. Das
Gerücht, in Apulien sei Krieg, lockt ihn nach
Süditalien, um dort zu seiner Enttäuschung
den tiefsten Frieden anzutreffen. Er ent-
schließt sich darauf zu einer Seereise, die ihn
als ritterlichen Pilger zum heiligen Grab nach
Jerusalem und weiter zum Katharinenkloster
auf den Sinai führt. Auf dem weiteren Weg
gerät er in moslemische Gefangenschaft, wo
er das Gelübde ablegt, im Fall seiner Erret-
tung bis zu seinem Tode nur an einem Tag der
Woche Fleisch zu essen. Kaufleute, die ihn

gut kennen, strecken das Lösegeld vor. 11 Jahre lang, be-
richtet Suchenwirth, soll er sein Gelübde gehalten haben.

Nach Venedig zurückgekehrt wendet er sich nach Arme-
nien, wo gerade gekämpft wurde, danach pilgert er ein
zweites Mal nach Jerusalem und danach geht es über
Cypern und Konstantinopel in die Tartarei, dann nach Preu-
ßen, weiter nach Schweden, wo er den König in Stockholm
aufsucht, weiter nach Norwegen, Irland und England. 

Zurückgekehrt hält es ihn nicht lange. 1344 dürfte er
seine zweite und letzte große Reise angetreten haben.
Wieder zieht er durch ganz Europa, mit großen Ehren wird
er vom König in Frankreich aufgenommen, in Spanien
kämpft er gegen die Heiden, dann setzt er nach Mallorca,
Sardinien und nach Tunis über. Über Rhodos und Zypern
kommt er ein drittes Mal nach Jerusalem und kehrt über den
Landweg wieder nach Österreich zurück.

DIE PILGERREISEN

ZUR ZEIT DER FRÜHEN HABSBURGER

IN DAS HEILIGE LAND

STUDIENRAT 

ROLAND DOBERSBERGER 

GROSSOFFIZIER

DES RITTERORDENS VOM

HEILIGEN GRAB

(† 2003)

1 Siehe dazu: Reinhold Röhricht, Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande, Neudruck der Neuen Ausgabe ,Innsbruck 1900, Scientia Verlag
2 Wichtigste Quelle zum Leben von Friedrich von Kreisbach ist der Hofdichter Peter Suchenwirth, der dem Kreisbacher eine gereimte Lobrede widmete.

1
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Rudolf IV. verleiht ihm am 20.
November 1358 das Amt eines
„Obersten Jägermeisters des
Reiches“. Ab nun finden wir
den Landfahrer Kreisbeck auf
vielen Urkunden als Zeugen,
so bei der Stiftung der Dom-
propstei zu St. Stephan. 1360
stirbt der Landfahrer. Sein
Grabmal ist in der Augustiner-
kirche in Baden. Es trägt die
Inschrift:

Anno domini MCCCLX 
obiit strenuus ac nobilis miles
domnus fridericus
chrewspech dictus lantfar
hic sepultus“ 3

Der nächste Pilger in dieser
Betrachtung ist der Habsbur-

ger Herzog Albrecht IV. von Österreich 4, der Ende August
1398 seine Pilgerfahrt antritt. Albrecht IV. musste, am
19.9.1377 in Wien geboren, bereits 1395 im Alter von 18
Jahren die Regierung antreten, die ihm noch dazu der weit-
aus dynamischere Vetter Wilhelm streitig machte. In Öster-
reich herrschte das blanke Faustrecht. Albrecht IV. auf der
Suche nach Frieden teilte oft das klösterliche Leben der
Karthäuser in Mauerbach bei Wien. 1390 hatte er geheira-
tet. Gegen den Willen der Mutter und Ehefrau tritt er seine
Pilgerreise in das Heilige Land an, ein gefährliches und
kostspieliges Unternehmen. 

Die nötigen Anweisungen für eine Pilgerfahrt entnahm
man Reisebeschreibungen oder durch Erzählungen heimge-
kehrter Pilger. Zumeist wählte man den Seeweg von Vene-
dig aus. Vornehme Pilger, wie Albrecht IV., hatten bereits
den Dogen und den Senat von seinem Kommen benachrich-
tigt, ein Pilgerschiff war vorbereitet. Die Seefahrt dauerte
sechs bis acht Wochen, wobei die aufziehenden Unwetter,
die Gefahr von Seeräubern gekapert zu werden, vergleichs-
weise gering waren gegenüber den Gefahren, die durch ein-
seitige Kost oder Schmutz entstanden. Die Reisebeschrei-
bung Hans von Mergenthals  5, der etwa 100 Jahre später mit
Herzog Albrecht von Sachsen eine Pilgerfahrt unternimmt,
kann wohl auch hier als Quelle genannt werden: 

„In der Galeen ist gar mancherly unruhe/ es ward unser
einem in der Galeen eine stadt dreyer forder spannen weit
zu eigen gegeben/ da ligt einer am andern/ da mus man im
Sommer/als wir denn gefaren sein/ gar grosse Hitze leiden/
so thut einem das Ungezifer gar grossen oberlast/ und ist
grosser gestanck drinnen/ davon einer allein möchte kranck
werden/ auch sein ain der massen viel grosse Ratzen darin-
nen/ die einem des nachts ober die Meuler laufen/ grosse
sorge der Liechter halben/ damit man ungewerlich umbge-
het/ und doch nicht zuleschen were/ wenn Fewer außkeme/
denn es ist eitel Pech/ So denn zeit schlaffens ist/ und einer
gerne schlieffe/ so reden die andern neben ihm/ oder singen
und schreien/, oder machens nach iren gefallen/ damit uns
der schlaff gebrochen wird. Diejenigen/ so bey uns kranck
worden/ sein des meistentheils gestorben.“

Die Route nach der syrischen Küste führte möglichst der
Küste entlang über Rhodos, Cypern nach Jaffa. Nach sechs
bis acht Tagen erschienen die türkischen Behörden an
Schiff. Fürsten und Adelige hatten längst die äußeren
Zeichen der Würde abgelegt, auch um dem starken Tribut
zu entgehen.

3 „Im Jahr des Herrn 1360 starb der strebsame und vornehme Ritter Herr Friedrich der Kreuzpeck, der der Landfahrer genannt wird und ist hier begraben.“
Auch Chrewspech. Die Eltern des Landfahrers waren die Stifter des Augustinerklosters in Baden. Auch die Grabplatte des Stifterehepaares (um 1300)
ist unversehrt erhalten.
4  Hamann Brigitte, Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, Wien1988. Näheres bei Franz Kurz,Oesterreich unter Herzog Albrecht IV,2Theile, Linz 1830
5 Im Druck erschienen: Hans Mergenthal, Gründliche und warhafftige Beschreibung der Löblichen und Ritterlichen Reise und Meerfart in das Heilige Land nach
Hierusalem des Durchlauchtigsten und Hochgebornen Fürsten und Herrn/Herrn Albrechten/Hertzogen zu Sachssen... Leipzig, Zachariam Berwaldt, 1586
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Bei Anton Ziegler, Galerie der Österreichischen Vater-
landsgeschichte (Das Haus Habsburg), Wien 1837 findet
sich diese phantasievolle Darstellung. Laut Hamann finden
sich keine gesicherten Porträts des Herzogs. Doch wird be-
richtet, dass er groß war, sein Gesicht gerötet, das Haar
schwarz. Er trug einen Bart.
Bei Ziegler finden wir Albrecht im Habitus des Pilgers, der
eine graue Kutte mit einem roten Kreuz trägt, dazu ein
breitkrämpiger Hut, Stock, Sack und Flasche. Im 16. Jahr-
hundert befestigte man auch das Jerusalemkreuz auf der
linken Brust.

Höchstes Ziel aller Pilgerschaften in das Heilige Land
war die Grabeskirche mit der Grabkapelle, der Ort der
Auferstehung Jesu. Der feierlichste Akt in der Grabeskirche
war der Schlag zum Ritter des Heiligen Grabes.

Wie ein solcher Ritterschlag vor sich ging hat der hollän-
dische Reiseschriftsteller Olfert Dapper in seinem Werk
„Asia, oder genaue und gündliche Beschreibung des ganzen
Syrien und Palestins/ oder Gelobten Landes“, 1681
beschrieben, die erste deutsche Übersetzung erschien bei
Hofmann in Nürnberg 1688.

Hier folgt ein Auszug dieser Darstellung:
Des Nachts/ wenn die Pilgrim mit den Geistlichen im
Heiligen Grabe verschlossen/ und etliche Adeliche Perso-
nen fürhanden/ so sich in dem gelobten Lande wol verdie-
net gemacht haben/ auch willens sind/ sich in die Ritter-

schafft des Heiligen Grabes zu begeben/ so empfangen
dieselbe /erstlich / nach gethaner Bekänntniß /das heilige
Abendmal/ und erstlich hernach den Gardian billig und
den Orden der Ritterschafft/der ihnen gegeben wird.
Wenn sich alles Volck in der Kirche ein jedweder an seinen
gehörigen Ort begeben hat/ so tritt der Gardian mit dem
jungen Ritter/ und einem andern Geistlichen/ in das Heili-
ge Grab/(denn mehr als drey Personen können zugleich
darinnen nicht seyn) und alsdenn wird die Thür hinter 
ihnen zugeschlossen. Die andern Geistlichen halten sich
inzwischen in der daneben stehenden Capelle der Engel.
Der junge Ritter fället im Heiligen Grabe auf die Knie
nieder/ thut ein Gebet/ und die Geistlichen singen unterdes-
sen Veni Crator! Das ist: Komm Schöpfer! Hierauf fragt der
Gardian den Ritter / wes Standes er sey/ und ob er Mittel
habe/ den Orden und Würde dieser Ritterschaft / ohne
Kauff-Handel oder Handwerck/ zu Handhaben? Worauf ihm
der junge Ritter / der Gebühr nach/ antwortet.
Ferner wird von ihm gefragt/ ob er bereit ist/ Gott zu
geloben/ und mit dem Mund und Herzen zu schwören / die
Einsetzung des Ordens sein Leben lang zu unterhalten?
Welches er mit ja beantwortet.
Nachehends werden ihme die Einsetzungen vorgelesen/ nem-
lich; Daß er täglich die Messe höre/ persönlich wider die
Feinde der Christen  zu Feld gehe/ und mit den christlichen
Fürsten Leib/ Gut und Blut aufsetze/ oder/ soferne er durch
Kranckheit oder andere Ursachen möchte verhindert seyn/
eine andere bequeme Person in seinen Platz stelle. Die römi-
sche Kirche wider alle ihre Feinde beschirme/ ungerechte
Kriege meide/ mit aller Macht die Einigkeit unter den christ-
lichen Fürsten befördere/  die Kirchen-Satzungen genau be-
obachte/ und in allen Fürfällen den Heiligen Plätzen/ und
den darinnen wohnenden Geistlichen Hold und günstig sey. 
Nach Verlesung dieser Einsetzungen wird der junge Ritter
wiederum gefragt/ ob er angeloben will/ die vorgesagten
Einsetzungen zu halten? Saget er nun ja/ so legt er seine
Hände zusammen gefalten auf das Heilige Grab und
spricht: Ich schwöre Gott/ unserm Seeligmacher Jesu
Christo/ und der seligen Jungfrauen Mariae/ dass ich alle
diese Einsetzungen nach meinem Vermögen/ gleichwie eine
Ritter Jesu Christi wol anstehet/ unterhalten will.
Darnach nimmt der Gardian den geweyheten Degen
Gododfredi von Bouillon / des ersten Christen-Königes zu
Jerusalem/ welcher drey Finger breit ist/ leget seine Hände
auf das Haupt des Ritters und saget: Und du N. bist ein
getreuer/ streitbarer und herzhafftiger Ritter Jesu Christi
und seines heiligen Grabes/ der dich über die Herrlichkeit
der Glückseligen erhebe. Worauf alle geistlichen das Amen
sprechen.
Nach diesem giebet ihm der Gardian die Spohren desselben
Königes/ und nachdem er dieselbe an seine Füse gethan/
ziehet er den Degen aus der Scheide/ giebet ihm denselben
in die Hand/ und spricht: Empfange nun diesen Degen

Die Ankunft in Jaffa. Kupferstich aus  Olfert Dapper



im Namen des Vaters / des Sohnes/ und des Heiligen Geistes/
zur Beschirmung der Heiligen Kirche Gottes/ und des
Heiligen Landes/ zur Ausrottung der Feinde des Creuzes
Jesu Christi/ und des Christlichen Glaubens /ohne jemand
zu beleidigen / soviel des Menschen Vermögen zulässet/
welches dir gebe und verleyhe der/ so mit dem Vater in alle
Ewigkeit herrschet. Amen.
Der Degen wird nach geprochenen Worten von dem Gardi-
an wieder in die Scheide gestecket/ und dem Ritter auf die
Seite gehangen/ mit diesen Worten: Gürte diesen Degen mit
tapferem Muth/ im Namen unseres Herrn Jesu Christi/ auf
deine Seite und sey eingedenck/ dass die Heiligen das
Paradiß nicht mit dem Schwerdt/ sondern durch den
Glauben gewonnen haben.
Hierauf stehet der Ritter auf/ ziehet den Degen auß der

Entgegen der objektiven Schilderung des Ritterschlags
am Heiligen Grab dürfte das Titelblatt eher eine derbe 
Kritik des holländischen Protestanten Dapper an der
römisch-katholischen Praxis der Pilgerfahrten darstellen. 6

Herzogs Albrecht IV. kehrte wohlbehalten in die Heimat
zurück. Die wirklichen und angeblichen Abenteuer dieser
Reise brachten ihm den Beinamen „Weltwunder“ ein.

Passender dürfte jedoch der weitere Beiname „Frater
Albert“, eine Anspielung auf seine mönchischen Ambitio-
nen, gewesen sein. Anlässlich eines Scharmützels gegen die
Böhmen erkrankte Albrecht an der Ruhr und starb 27-jäh-
rig am 14. 9. 1404 in Klosterneuburg. Er ist in der Fürsten-
gruft von St. Stephan begraben.

Scheide/ und übergiebt ihn dem Gardian/ fällt wieder auf
seine Knie/ und neiget sein Haupt zum Heiligen Grabe. Der
Gardian aber schlägt ihn dreymal mit den blossen Degen
auf seinen Halß/ und sagt bey jedwedem Schlage: Und ich
schaffe und mache Dich N. zum Ritter des Allerheiligsten
Grabe Jesu Christi im Namen des Vaters/ des Sohnes und
des Heiligen Geistes.
Darnach hanget ihm der Gardian eine güldene Kette/ mit
dem grossen güldenen Creuze in der Mitten/ und vier klei-
nen auf den Ecken/ auf seinem Halß/ die er allzeit auf sei-
nem Halse tragen muß.
Der Ritter küsset unterdessen / neben andern Geistlichen
/das Heilige Grab und darauf wird das Te Deum Laudamus
gesungen.“

So weit die Schilderung durch Olfert Dappert. 

Tätowierung mit dem Jerusalemkreuz?
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6 Ähnlich die Worte von Hieronymus Weller, des Herausgebers von Mergenthals Schilderung einer Pilgerfahrt des Herzogs Albert von Sachsen im Jahre
1476. Zur Zeit des Erstdrucks 1586 war mittlerweile der Protestantismus  herrschend geworden. Weller begründet die Herausgabe des Buches
als historische Notwendigkeit , distanziert sich jedoch von „ die alten papistischen abergleubischen walfarten zu den heiligen Städten das man dadurch
Ablas und Vergebung der Sünden erlangen könne“ S.o.



Albrecht IV. war seinem
fürstlichen Rang nach nicht
allein nach Jerusalem gepil-
gert. Befand sich unter seinen
Begleitern auch der Dichter
Oswald von Wolkenstein? 7

Seine genauen Kenntnisse des
Heiligen Landes und der Praxis
der Pilgerreisen weisen ihn als
Ritter des Ordens vom Heili-
gen Grab aus. Übereinstim-
mend wird seine Pilgerreise je-
doch in die Jahre 1409 bis 1411
angesiedelt. Bereits im siche-
ren Bewusstsein, diese ritter-
liche Pilgerfahrt zu unterneh-
men, ließ er 1407 noch vor An-
tritt der Reise im Brixener Dom
einen Denkstein setzen (heute
an der Außenwand des Do-
mes), wobei er als gewappneter
Kreuzritter mit der Pilgerfahne
in der Hand dargestellt ist. 

Zweimal finden wir das heilige Kreuz – einmal auf der
Pilgerfahne, dann trägt die Schnalle abermals das Kreuz.8

Der weiße Marmorstein ist Zeichen einer Stiftung, die
Oswald von Wolkenstein am 29. Mai 1407 errichtete. Er starb
37 Jahre später, am 2. August 1445, beinahe  achtzigjährig.

Als nächsten bedeutenden Pilger nennt Röhricht Herzog
Ernst von Österreich, der mit einer auserlesenen Schar von
Edelleuten 1414 eine Reise in das heilige Land antritt. Ernst
„der Eiserne“ wurde 1377 in Bruck an der Mur als Sohn
Leopolds III. geboren und starb am 10. 6. 1424, ebenfalls
in Bruck an der Mur. Seine letzte Ruhestätte fand er in der
Klosterkirche des Stiftes Rein. Undank der habsburgischen
Teilungsverträge war seine Regierungszeit bestimmt mit
familiären kriegerischen Auseinandersetzungen. Nach dem
Tod seines Bruders Leopold wurde er unangefochtener Herr
der später als innerösterreichisch bezeichneten Länder. 9

Gegen Ende Juli tritt er seine Wallfahrt an, die eher einen
triumphalen Charakter trägt. Der Doge von Venedig
empfängt ihn und seine Ritterschaft, für den Herzog steht
eine Staatsgaleere bereit. In Jerusalem werden er und seine
Getreuen zu Rittern des Ordens vom Heiligen Grabe

geschlagen. Hier (nach Röhricht) deren Namen Graf Paul
von Fortenstein (wohl Forchtenstein), Leopold von Kreig,
Rudolf von Lichtenstein, Albrecht von Neiperg, Ulrich von
Stubenberg, Heinrich von Potendorf, Wolfgang Drauner,
Wilhelm von Zelking, Hans von Ebersdorf, Ulrich Wilhelm
Maurer, Ulrich Velber, Hans Steinbarter, Hans von Spaur,
Ulrich Starkenberger. Franz Stras-
sauer, Georg Fürstenvelder, Hans
Laun, Wolfgang Jorges, Coloman
Windischgrätzer, Hans Zink, Ulrich
Wurffel, Wolfgang Jörger, Chainrat
Nempsi, Hans Steinpekch, Caspar
Tellendorffer, Ulrich der Laun.10

Ernst der Eiserne gewann bei
dieser Pilgerfahrt aber nicht nur die
Ritterschaft vom Heiligen Grabe. König Siegmund hatte
den Herzog eingeladen, den Rückweg über Land durch Un-
garn anzutreten. Hier vermählte sich der Herzog in 2. Ehe
mit Cimburga von Masowien, die ihm neun Kinder, darun-
ter Herzog Friedrich V. (als Kaiser Friedrich III.) gebar. Sie
ist die Stammmutter der Habsburger der Neuzeit. Von den
Chronisten wird sie nicht nur als schöne, sondern auch als
starke Frau beschrieben, die mit bloßer Hand Nägel ein-
schlagen und Hufeisen zerbrechen konnte. Sie starb auf ei-
ner Pilgerfahrt am 28.9.1429 in Türnitz bei Lilienfeld und
ist in der dortigen Stiftskirche begraben.

Herzog Friedrich von Österreich unternahm 1436 seine
Pilgerfahrt zum Heiligen Grab in Jerusalem. 12

Friedrich III. Kaiser (als deutscher König Friedrich IV., als
Herzog Friedrich V.) wurde am 21. 9. 1415 in Innsbruck ge-
boren, gestorben ist er am 19. 8. 1493 in Linz. In der Linzer
Stadtpfarrkirche sind Herz und Eingeweide bestattet, der
Körper nach Fertigstellung des prächtigen Hochgrabes, im
Wiener Stephansdom (1513).

Sein wenig bekannter Wahl-
spruch: Rerum irrecuperabilium
summa felicitas est oblivio – Das
größte Glück liegt im Vergessen.
Bekannter sein Vokalsymbol 
AEIOU mit einer großen Zahl
von Deutungen. Es würde den
Rahmen des Beitrags sprengen,
das wechselvolle Leben des Habs-
burgers hier nachzuzeichnen. 
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7 So bei Röhricht. Dagegen jedoch die Ausführungen unseres Ordensbruders Anton Schwob, Graz in „Deus lo vult, Bericht über das Ordensjahr 200“.
Ausführlich dazu: Anton Schwob, Oswald von Wolkenstein. Eine Biographie, Bozen –1988 und Dieter Kühn. Ich Wolkenstein, Frankfurt 1977
Der Kupferstich ist Joseph Freiherrn von Hormayrs „Taschenbuch für die vaterländische Geschichte 1845“, entnommen.
8 Kupfer aus „Austria Universal-Kalender 1854“ zu Hormayrs „Oesterreichischer Plutarch“ Es wäre reizvoll die Biographien dieser Edelleute zu verfolgen.
Vielleicht finden sich deren Grabmäler mit dem Jerusalemkreuz versehen.
9 Kupfer aus „Austria Universal-Kalender 1854“ zu Hormayrs „Oesterreichischer Plutarch“
10 Es wäre reizvoll die Biographien dieser Edelleute zu verfolgen. Vielleicht finden sich deren Grabmäler mit dem Jerusalemkreuz versehen.
11  In 1. Ehe mit Margaretha von Pommern verheiratet.
12  Der Kupferstich (A.Ehrenreich sc.) ist der von  (Schweickhardt von Sickingen) Reihenfolge der österreichischen Regenten, Wien 1837 entnommen.
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Frühzeitig auf sich selbst angewiesen (sein Vater starb
1424),  dürfte sein Großoheim Rudolph IV. sein Vorbild
geworden sein.

Als Akt der Pietät gegen seinen Vater, aber auch als
Demonstration einer durch den Vorstoß der Osmanen
bedingten neuen Kreuzzugsidee, entschloss sich Friedrich
III. an der Spitze einer Gruppe innerösterreichischer Adeli-
ger eine Reise in das Heilige Land zu unternehmen. Papst
Eugen IV. erteilte ihm und seinen mehr als 50 Begleitern die
Erlaubnis zum Besuch der heiligen Stätten, der Doge
Francesco Foscarini gewährte freien Durchzug durch vene-
tianisches Gebiet, und so konnte am 9. August 1436 die
Abfahrt von Triest aus erfolgen. Nach wie vor war die 
Reise ein Abenteuer, noch dazu als in dieser Zeit die Osma-
nen eine griechische Insel nach der anderen erbeuteten. 

Am 9. September wird Friedrich III. mit Albrecht von
Neiperg zum Ritter des heiligen Grabes geschlagen und
kehrt, nachdem er in Cypern auch die Schwertritterschaft
erlangt und in Venedig kostbare Geschenke für 2799 Gold-
gulden gekauft hatte, in der zweiten Hälfte des Dezember
wieder heim. Trotz der Tatsache, dass in seine Regierungs-
zeit immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen
fielen, blieb Friedrich III. friedliebend und fromm. Als
sichtbare Zeichen dieser Frömmigkeit sind die Errichtung
der Bistümer in Wien und Wiener Neustadt, die Bestätigung
des St. Georg-Ritterordens13 und die Kanonisierung des
Babenberger Markgrafen  Leopolds III. zu sehen. 

Ein weiteres sichtbares Zeichen ist Friedrichs Grabmal
im Wiener Stephansdom. Kaiser Friedrich lag bereits im
Sterben, als im Juni 1493 die ersten fertigen Teile des Grab-
mals von Wiener Neustadt14  nach Wien gebracht wurden.15

Mit dem „letzten Ritter“
Kaiser Maximilian I., geb.
am 22. 3. 1459 in Wiener
Neustadt, gest. am 12. 1. 1519
in Wels, begraben in Wiener
Neustadt, (das Grabmal in
Innsbruck ist leer), möge die-
ser Beitrag sein Ende finden.

Die realpolitischen Verhält-
nisse ließen seine Pilgerfahrt
in das Heilige Land nicht zu.
Sein Eintreten für die christ-
europäischen Anliegen, zu-
gleich Ausdruck des noch
lebendigen christlichen Ge-
meinschaftsgeistes sind jedoch in einer Zeit, in der man um
die christlichen Wurzeln innerhalb einer Europäischen
Verfassung ringt, modern geblieben.

Mögen die Pilgerfahrten aus der Zeit der frühen Habs-
burger die Ritter des Ordens vom Heiligen Grabe auch
in der Gegenwart ermuntern, keine Gefahr zu scheuen,
um mit ihren Pilgerreisen  in das Heilige Land  den  dort
lebenden  Christen  beizustehen und die christlichen Ideale
in der eigenen Heimat wach zu halten!

13 1467 durch Friedrich III. zum Kampf gegen die Türken gegründet, 1468 durch den Papst bestätigt. Sitz 1479 von Millstatt in Kärnten nach Wiener
Neustadt übertragen. 1598 wurde der Orden aufgelöst
14 Die Aufstellung war ursprünglich für die Georgskirche in Wiener Neustadt bestimmt. Dort hätte man von der umlaufenden Empore die Tumbaplatte
zur Gänze sehen können, die Aufstellung im Apostelchor des Wiener Stephansdomes hingegen ist äußerst ungünstig.
15 Ansicht entnommen den Österreichischen Blättern für Literatur und Kunst, Wien 1845
16 Kupferstich aus (Joseph Ogesser) Beschreibung der Metropolitankirche zu St. Stephan in Wien, 1779

16
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DIE ANFÄNGE

Durch  das  apostolische  Breve  „Quam  Romani
Pontifices“ vom  14. September  1949  hat
Papst Pius XII. dem Ritterorden vom Heiligen

Grabe zu Jerusalem ein neues Statut gegeben. Darin wird
bestimmt, dass der Sitz des Ordens von Jerusalem nach
Rom verlegt wird und ein vom Papst persönlich betrauter
Kardinal-Großmeister den Orden zu leiten habe. Die vom
Heiligen Stuhl an den Orden übertragenen Aufgaben sind
in Artikel 3. des neuen Statutes wie folgt umrissen:
„Im Orden leben die Ideale der Kreuzzüge in neuzeitlicher
Form weiter, im Geiste des Glaubens, des Apostolates und
der christlichen Caritas.“

Am 6. März 1952 referierte Erzbischof Rohracher
in der Österreichischen Bischofskonferenz über sein 
Vorhaben; den Ritterorden vom Heiligen Grabe zu Jerusa-
lem auch in Österreich zu reaktivieren und bringt die 
personelle Besetzung zur Kenntnis:

1. Univ.-Prof. Primarius Dr. Erwin Domanig, Reggente
2. Erzbischof Dr. Andreas Rohracher, Prior 
3. Major a.D. Otto Weinrichter, Sekretär

Als besondere Zielsetzungen des Ordens fasst er folgende
Aktivitäten zusammen:

1. Monatlich oder vierteljährlich sich zu treffen, einmal
im Jahr die Statthalterei und alle zwei bis drei Jahre die
Ritter der benachbarten Länder Deutschland, Österreich
und der Schweiz und eventuell Belgien, Frankreich, Italien. 
Die Vereinigungen haben einen religiösen und familiären
Charakter und weisen in der Regel eine Dreiteilung auf:
kirchliche Feier, kulturelle Zusammenkunft und familiäre
Agape.

2. Schriftliche Mitteilungen (Publikationen):
wie oft solche Rundbriefe mit Behandlung eines geeigne-
ten Themas erscheinen sollen, um die Ritter zur Elite auf
geistig-religiösem Gebiete und zur Avantgarde im modernen
Sinne auszubilden, harren noch der Beratung und Klärung.

3. Durch gemeinsame Tagungen des Rates der Statthal-
tereien. Einmal jährlich trifft sich der Rat der deutschen-
und schweizerischen Statthalterei und der österreichischen
Regentschaft, wobei jeder Rat wenigstens mit ein bis zwei
Mitgliedern vertreten sein soll.

Schon 1950 wurde die schweizerische Statthalterei
vom Ritterorden gegründet. Es ist hier der Ort, kurz die Per-
sönlichkeit zu schildern, die für die Wiedererrichtung des
Ritterordens in Österreich eine Schlüsselrolle gespielt hat.
Leider ist dieser Mann, der Schweizer Prälat Albert Ösch
bei uns vollkommen in Vergessenheit geraten. Er wurde am
19. April 1897 in Balgach (Kanton St. Gallen) geboren.
Nach der gewöhnlichen Laufbahn erhielt er als Weltpriester
des Bistums St. Gallen 1920 die Ordination und war an
verschiedenen Pfarreien tätig. 1942 wurde er zum päpst-
lichen Geheimkämmerer ernannt, 1957 erhob ihn der Papst
zum Apostolischen Protonotar. Die meiste Zeit seines
Lebens verbrachte er in Rheineck am Bodensee. Schon in
den 30iger Jahren lernte er den damaligen Kardinal-
Staatssekretär Eugenio Pacelli kennen, der seine Som-
merferien regelmäßig in der „Stella Maris“ in Rorschach
verbrachte. Nach dem Krieg beauftragten ihn Prinz Carlo
Pacelli, der Neffe des Papstes und Graf Enrico Galleazzi in
den deutschsprachigen Ländern den Ritterorden zu reakti-
vieren bzw. einzuführen. Leider läßt sich nicht mehr fest-
stellen, wann sich Erzbischof Dr. Andreas Rohracher und
Prälat Albert Ösch zum ersten Mal begegnet sind. Aber
sicher hat diese Verbindung eine für die Geschichte unseres
Ordens nicht zu überschätzende Bedeutung erlangt.

PRÄ LAT  MAG.  DR .  JOHANNES  NEUHARDT
APOSTOL I SCHER  P ROTONOTAR  

DIE GESCHICHTE

DER ÖSTERREICHISCHEN STATTHALTEREI

DES RITTERORDENS VOM

HEILIGEN GRAB IN JERUSALEM

VON DEN ANFÄNGEN BIS 1962
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Zisterzienser des Klosters Heiligenkreuz P. Hugo Presch im
Amt. Er war zuletzt Subprior in seiner Abtei. 1869 geboren 
wurde er 1901 Ritter vom Hl. Grabe und verstarb als Prior
der Regentschaft in Österreich am 4. Mai 1950. Es wird aus
den Unterlagen nicht klar, wieso bei der Neugründung der
Statthalterei in Salzburg Dr. Höfflinger übergangen werden
konnte. War es wirklich nur die Präsenz der russischen
Besatzungsmacht, die damals Wien als Ort der Neugrün-
dung nicht geeignet erscheinen ließ?

Unter dem 14. 4. 1951 schreibt Alexander Rippel an
Weinrichter, dass er Statthalter Höfflinger die Botschaft
übermittelt habe, dass es nun eine neue Ordensregierung in
Salzburg geben wird. „Du willst wissen was Se. Exzellenz
dazu sagen wird: Gar nichts hat er gesagt. Was sollte er
auch dazu sagen? Wir alte Soldaten haben gelernt Befeh-
len stumm zu gehorchen und wissen dass es zeitweise Wach-
ablösungen geben muss. Voilà!“ Aus dem Brief vom
9. April 1951, den Weinrichter an Rippel schickt, geht
hervor, dass  ursprünglich Weinrichter als Statthalter 
vorgesehen war. Domanig war ja noch nicht Ordensmit-
glied, aber trotzdem wurde er Regent auf besonderen
Wunsch von Ösch und Rohracher. Rippel war Ordenskanz-
ler in Wien. Unter dem 8. August 1951 ersucht Rippel
formell den neuen Ordensregenten (Domanig) ihn von
der bislang ausgeübten kommissarischen Aufgabe eines
Ordenskanzlers zu entbinden.

Statthalter Dr. Höfflinger

1951 hat sich in Einsiedeln der „Erste Kongress der
schweizerischen Statthalterei der Ritter vom Heiligen
Grabe“ zusammengefunden. Mit Brief vom 3. Juli 1951
bittet Prälat Oesch Erzbischof Andreas Rohracher nach
Einsiedeln zu kommen und die Festpredigt zu übernehmen.
Auch bittet er ihn um Entschuldigung, dass die Urkunden
für die Errichtung noch nicht in seinen Händen sind. Er
hofft deshalb sicher, das Diplom des Kardinal-Großmeisters
dort aushändigen zu können. Der lateinische Patriarch von
Jerusalem, Seine Seligkeit Monsignore Alberto Gori OFM
hatte dort einen dringenden Hilferuf für die Sorgen und
Anliegen der Christen im Heiligen Land deponiert.

Der Großmeister des Ordens Kardinal Nicola Canali
entsandte zu dem Kongress Erzbischof Valerio Valeri. Auch
der Kanzler des Großmagisteriums in Rom, Graf Galeazzi
war anwesend. Schweizer Freunde luden Erzbischof
Dr. Rohracher sodann ein, die von der Schweizer Statthalte-
rei veranstaltete Heiligland-Pilgerfahrt vom 4. bis 18. April
1952 als Gast mitzumachen. Unter dem 5. Juli 1951 schreibt
Erzbischof Andreas Rohracher an Prälat Albert Oesch, dass
er sich sehr freut bei dem Kongress der Ritter in Einsiedeln
dabei sein zu können und die Festpredigt übernehmen wird.
Das Dekret für Erzbischof Dr. Andreas Rohracher
wurde schon am 7. Mai 1951 ausgestellt. (Großoffizier).
Als er nun an die Arbeit ging, den Ritterorden in Österreich
zu reorganisieren, war seine erste Aufgabe die lebenden
Ritter zu erfassen.

Unter dem 21. April 1951 schreibt Msgr. Oesch nach
Rom, dass es am 19./20. April 1951 eine Besprechung
gegeben habe, woraus hervorgeht, dass Otto Weinrichter
nach Wien fährt, um Großoffizier Höfflinger über die
Absichten zu informieren und dessen Zustimmung zu
erlangen, dass der Sitz der Statthalterei nach Salzburg
verlegt wird. 

Unter dem 1. Mai 1951 substituiert Statthalter Dr.
Höfflinger Herrn Major Otto Weinrichter in Salzburg in
seiner Funktion als Regent der vormaligen Statthalterschaft
Österreich für den Bereich der zur Zeit von den Amerika-
nern, Engländern und Franzosen besetzten österreichischen
Länder und Landesteile. Diesen Brief erhält Prälat Ösch in
Rheineck. Dass Otto Weinrichter als Komtur bereits vorher
den Orden in Salzburg repräsentierte, geht aus einem
Dankesschreiben vom 9. August 1950 hervor, das Höfflin-
ger an ihn richtet und ihm zum Dank ein Foto des Komtur
Engels und des Cavaliere Rippel beilegt. Mit Schreiben
vom 12. Februar 1951 wendet sich Statthalter Höfflinger an
Major Weinrichter. Er bedauert, dass alles in Rom so lang-
sam gehe. (Roma eterna, Roma é lenta!) Es heißt eben
Geduld haben. Der zu diesem Zeitpunkt amtierende
„Reggente“ war Dr. Heinrich Höfflinger (Wien). Er wurde
bereits im Jahr 1913 Großoffizier und fungierte bis zum
14. September 1949 als Reggente. Als Prior war der



festschrift Fünfzig jahre und mehr 31

Dass es mit dem alten Statthalter Excellenz Höfflinger
keinerlei Spannungen gab, geht aus dessen Brief vom
15. November 1952 hervor, den er an Major Weinrichter
sandte. Er bedankt sich bei ihm ausdrücklich für die
Organisation der Investitur, wo alles so hervorragend
geklappt hat und bedauert zutiefst, dass Weinrichter gestern
nicht in Wien sein konnte, wo er für Domanig und den
Altkanzler Rippel im Sacher einen gemütlichen Abend gab.
Unter dem 14. Mai 1952 schreibt Statthalter Höfflinger an
Major Weinrichter, dass er ihm die Personalien aller bis-
herigen zehn Ordensbrüder übersenden werde.

Unter dem 22. Juli 1951 erkundigt sich Statthalter Höff-
linger bei  Major Weinrichter, wie denn der Kongress in
Einsiedeln verlaufen sei. Er habe sich sehr gewundert, dass
nur Weinrichter aus Österreich eingeladen war. Weinrichter
beantwortet am 19. Juli 1951 ausführlich diese Anfrage und
versichert, dass  die Glückwunschdepesche von Höfflinger
verlesen worden sei. Auch setzt er Höfflinger davon in
Kenntnis, dass es ab jetzt nur eine Regentschaft in Öster-
reich geben wird, das ist als Ordensprior Erzbischof
Dr. Rohracher, als Ordensregent Prof. Dr. Domanig
und als Sekretär Weinrichter. Auch beschwert er sich,
dass der Brief an Prälat Ösch vom Januar 1952 noch nicht 
beantwortet sei.

Es waren 22 Herren, die mit Stichtag 1. August 1950
dem Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem
angehört haben:

KARL CHORINSKY-LEDSKE
Rittmeister a. D. 

1882 –1960
Golling bei Salzburg, Investitur: 1904

EMIL DEWEZ
Finanzlandespräsident

1874 –1952
Salzburg, Investitur: 1913

FRANZ DIMEK
Dentist

1880 –1954
Graz, Investitur: 1917

FRIEDRICH ENGELS 
Obstlt. i. R.
1875 –1960

Wien, Investitur: 1911

MSGR. JOSEF GORBACH
Vikar

1889 –1977
Bregenz, Vorkloster, Investitur: 1937

ERZHERZOG EUGEN VON HABSBURG-LOTHRINGEN
Feldmarschall i. R., Hochmeister

1863 –1897
Igls bei Innsbruck, Investitur Großoffizier: 1897

DR. ENGELBERT FILIPP
Arzt

1893 –1979
Wien, Investitur: 1927

STEFAN HELLER-HUART
Handelsrat
1895 –1936

Wien, Investitur: 1936

DR. HEINRICH HOEFFLINGER 
Bankpräsident
1882 –1963

Wien, Investitur: 1913

KARL HOFFER-REICHENAU 
Ingenieur

1877 –1965
Viehdorf, Investitur: 1917

DR. THEODOR KARDINAL INNITZER
Erzbischof
1875 –1955

Wien, Investitur Großkreuz-Ritter: 1933

DR. IVO JORDA 
Generalkonsul
1884 –1953

Wien, Investitur: 1917

RUDOLF KLEMENT
Oberst a. D.

1880
Graz, Investitur: 1913Erzbischof Dr. Andreas Rohracher
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HEINRICH KOZIOL 
Rittmeister a. D.

1879 –1960
Wien, Investitur: 1914

FRIEDRICH KRAUS 
Generalkonsul a. D.

1878
Wien, Investitur: 1917

FRIEDRICH LATSCHER-LAUENDORF 
Oberst a. D.
1884 – 1960

Unterberg bei Kühnsdorf/Kärnten, Investitur: 1917

FRANZ DR. MONTJOYE 
Rechtsanwalt

1900
Wien, Investitur: 1936

ALEXANDER RIPPEL 
Hauptmann a. D.

1884 –1976
Wien, Investitur: 1917

RUDOLF SCHAFFER 
Oberst i. R.

Innsbruck, Investitur: 1917

KARL SARTORIUS-THALBORN 
Major a. D.

1873
Wien, Investitur: 1904

OTTO WEINRICHTER 
Major a. D.
1883 –1967

Salzburg, Investitur: 1937

FRANZ WIMMER-LAMQUET 
Oberstlt. a. D.
1876 –1968

Wien, Investitur: 1910

Am 8. Februar 1951 fragt Graf Galeazzi aus dem Groß-
magisterium bei Prälat Albert Oesch in Rheineck an, ob es
möglich sei, Frau Prof. Maria Hofer aus Kitzbühel in den
Orden aufzunehmen. Der Brief wird korrekterweise dem
Ortsordinarius weitergeleitet. Es ist leider dazu keine
Antwort vorhanden, aber es kam offensichtlich nicht dazu.
Die berühmte Musikerin und Komponistin, die sich um die
Errichtung des Glockenspiels in Kitzbühel große Verdien-
ste erworben und jahrzehntelang den Dienst einer Pfarr-
organistin versehen hat, verstarb am 15. August 1977.

Am 20. Mai 1951 schreibt Prälat Oesch an Erzbischof
Rohracher, dass nun die Würfel gefallen sind und die
Urkunden für Univ.-Prof. Dr. Erwin Domanig, Direktor des
Landeskrankenhauses in Salzburg als Reggente, Erzbischof
Dr. Rohracher als Prior und Otto Weinrichter als Sekretär
ausgestellt sind.

Unter dem 11. August 1951 legt Prälat Dr. Josef Gorbach
aus Bregenz dem neuen Statthalter Prof. Domanig seine
Ideen dar, wie das Hl. Land zum Hauptthema christlicher
Erneuerung in Österreich gemacht werden könnte.

Dass die Urkunden, die schon anfangs April ausgestellt
und unterschrieben, nicht zugestellt wurden, hat seinen
Grund darin, dass aus Wien ein starker Gegenstoss gegen
Salzburg zu erwarten sei. Es sind die Herren Höfflinger und
Rippel, die sich vehement dagegen verwahren, dass nun in
Salzburg der Sitz der Statthalterei errichtet werden soll.

Aber andere Wiener  Ordensbrüder geben ihrer Freude
Ausdruck, dass nun Erwin Domanig Reggente geworden
ist. So schreibt unter dem 1. August 1951 Oberstleutnant
i.R. Friedrich Engels aus Wien, dass er selbstverständlich
jederzeit bereit ist seine Erfahrung zur Verfügung zu 
stellen. Auch empfiehlt er Domanig,  bald  mit der
Kustodie des Hl. Landes bei den  Franziskanern  in  Wien
(P. Pirmin Hasenörl) Kontakt aufzunehmen. 

Über Empfehlung von Eduard Blaha werden auch die
Aufnahmeformalitäten für Herrn Otto Harmer, Grundbesit-
zer in Pfarrkirchen/OÖ, und Frau Elisabeth Yasikoff 
eingeleitet. Warum es dann nicht zu deren Aufnahme kam,
ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich. 

Unter dem 7. Februar 1952 verlangt Graf Galeazzi, der
Generalgouverneur des Ordens, die Liste aller bisher in den
Orden investierten Mitglieder in Österreich und einen
Bericht über deren Aktivität.

Prälat Oesch äußert die Befürchtung, dass Professor
Domanig wegen Arbeitsüberbürdung das Amt nicht anneh-
men werde. Er bittet Erzbischof Andreas, er möge in dieser
Hinsicht auf den in Aussicht genommenen Reggente
Einfluss nehmen, dass nun nicht aus diesem Grund die
Sache noch einmal scheitern werde.

Mit Schreiben vom 20. Mai 1951 wendet sich Prälat
Oesch nun direkt an Professor Primarius Dr. Erwin Doma-
nig, um dessen Bedenken, die Leitung der österreichischen
Sektion des Ritterordens des Heiligen Grabes zu überneh-
men, zu zerstreuen. In einem geradezu beschwörenden Ton
bittet ihn Prälat Oesch, doch die römische Entscheidung,
ihn zum Leiter der österreichischen Sektion zu ernennen
nun nicht mit einem Nein zu beantworten. Er werde alle Zeit
und Mittel aufwenden, um ihn dabei zu unterstützen. Es
wäre zwar Major Otto Weinrichter auch sehr geeignet dafür
und Prälat Oesch verhehlt nicht, dass er auch ihn favorisiert
habe, jedoch Rom hat sich eindeutig für die Person von
Prof. Domanig entschieden. 
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Domanig habe ja bereits die Ernennung zum Commen-
datore con Placca erhalten. Die Sache hat deshalb eine so
große Eile angenommen, da ansonsten die Querschüsse aus
Wien, die ganz in die alte Richtung zielten, obsiegt hätten.
Auch ladet er ihn noch einmal herzlich ein, mit dem Erz-
bischof Rohracher nach Einsiedeln zu kommen. Wenn
schon gar nicht anders möglich, so bietet Prälat Oesch als
letzten Ausweg an, Prof. Domanig möge doch wenigstens
provisorisch bis Neujahr 1952 annehmen. Noch einmal
schreibt Prälat Oesch (auch diesmal italienisch) unter dem
3. Juli 1951 an Erzbischof Rohracher, dass alles in Ordnung
gehe: die österreichische Sektion ist konstituiert, die Doku-
mente sind auf dem Weg nach Salzburg, es ist alles unter-
schrieben vom Kardinal-Großmeister. Die Sache spießt sich
sehr, aber gerade das ist ein Beweis, dass das Werk ein 
gutes ist. 

Mit Schreiben vom 26. Juli 1951 begrüßt nun der neue
„Reggente“ die bisherigen Ordensmitglieder und stellt sich
bei ihnen vor. Er bittet alle bisherigen Mitglieder um ihre
Mitarbeit und ersucht sie, geeignete Kandidaten zu benen-
nen. Erzherzog Eugen schreibt darauf am 28. August 1951
aus Igls, dass er mit Rücksicht auf sein hohes Alter sich
nicht mehr an den Aktivitäten des Ordens beteiligen kann.
Als einziger der vor 1938 im Orden Investierten hat sich –
soweit feststellbar – Hauptmann a. D. Alexander Rippel
(Wien) an dem Ordensleben beteiligt.

Für die Aufnahme in den Ritterorden kommen Katho-
liken beiderlei Geschlechts in Frage, die angesehene
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind, ein
vorbildlich christliches Leben führen und vom Orts-
ordinarius zur Aufnahme ausdrücklich empfohlen
werden.

Die Aufnahmetaxe beträgt mit Rücksicht auf die
schwache und schwankende österreichische Valuta für
Ritter S 3.500,-  für Komture  S 7.000,-  und für Großkom-
ture S 10.000,-. In besonders berücksichtigungswürdigen
Fällen kann die Zahlung der Taxe in Raten erfolgen oder
dieselbe auch ermäßigt werden. Die Kollekte für das Heili-
ge Grab möge direkt an den lateinischen Patriarchen von
Jerusalem überwiesen werden. Ein Umweg über das
Generalkommissariat des Heiligen Landes (zu Hd. von
P. Hasenöhrl  OFM, Wien) möge vermieden werden.

DIE  ERSTE  INVESTITUR

A m 7. April 1952 beruft Prof. Domanig eine
Versammlung der in Salzburg lebenden Ritter ein.
Eduard Fürst Auersperg entschuldigt sich zu

erscheinen. Eduard von Blaha-Olbor, der auch 1952 am
Nonnberg bei der ersten Investitur aufgenommen wurde
bedankt sich mit Brief vom 10. September 1952 ausführlich
bei Otto Weinrichter, dem er die Aufnahme im wesentlichen
zu verdanken hatte. Er bedauert nur, dass der alte ehrwür-
dige Statthalter (gemeint ist Höfflinger) nicht zu jener
Geltung und Ehrung kam, „die wir erhofft und erwartet hat-
ten“. Außerdem bedauert er, dass durch den Ordensbruder
Oesch alles zu „demokratisch“ und zu „schweizerisch“ zu-
gegangen sei. Die Aufnahmesumme 1952 betrug S 2600,–.

Nun war also der Zeitpunkt gekommen, die erste Investi-
tur in Österreich abzuhalten. Diese fand am 25. August
1952 in der altehrwürdigen Stiftskirche von Nonnberg in
Salzburg statt. Sogar die Ordensregierung von Mexiko
schickt unter dem 21. August 1952 herzliche Glückwünsche
zur Investitur und freut sich mit der neuen Ordensregierung
in Österreich zusammenarbeiten zu können. 

Die ersten Ordensmäntel wurden bei der Firma Carl
Decker, Wien 7, Siebensterngasse 52, angefertigt.

Es wurden damals aufgenommen: Univ.-Prof. Dr. Erwin
Domanig (Komtur mit Stern); Unterrichtsminister Dr. Ernst
Kolb (Komtur mit Stern); Landeshauptmann von der Steier-
mark Josef Krainer (Komtur mit Stern); Zentralinspektor

Statthalter Dr. Erwin Domanig und der ehem. kommissarische

Statthalter Dr. Heinrich Höfflinger.
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und Vizepräsident der „Alpine Montan“ Walter Kamschal
(Komtur); Eduard von Blaha-Olbor (Komtur), Leiter des
Verkaufsbüros der Ennser Zuckerfabrik in Linz; Verleger
Otto Müller (Komtur), Salzburg und Kommerzialrat Franz
Opferkuch (Komtur), Salzburg.

Auch wäre am 25. August 1952 Dr. Ernst Joseph Görlich
aus Wien (Professor am technologischen Gewerbemuseum
und an der Hochschule für Welthandel und Bodenkultur in
Wien) zur Aufnahme angestanden. Sein Ernennungsdekret
zum Ritter vom Heiligen Grab hat Nikolaus Kardinal Ca-
nali bereits am 15. Mai 1952 unterschrieben. Er war jedoch
krankheitshalber verhindert, zu dieser Investitur zu erschei-
nen. Vermutlich wurden ihm die Insignien im privatem
Kreise nachgereicht, denn in einer späteren Aufnahmezer-
emonie ist von ihm nicht mehr die Rede. Görlich hat mit
Schreiben vom 10. Oktober 1951 um die Auszeichnung des
Ritterkreuzes des Ordens von Hl. Grabe angesucht. 

Aus der Hand des Deutschen Ordensstatthalters
Fürsten Franz Salm-Reifferscheidt empfingen alle Neu-
investierten den weißen Mantel. Unter den Gästen war der
Ordenskanzler der Schweizer Statthalterschaft Prälat Albert
Oesch.  Die ersten sieben Ritter begannen also das Ordens-
leben in Österreich zu gestalten. Auch Prälat Meinertz der
Kanzler der deutschen Statthalterei, war aus Köln angereist.

Bitter beklagt sich Ing. Hoffer – Reichenau in
Viehdorf/NÖ, dass er zur Investitur am 25. August 1952
nicht nach Salzburg kommen werde, es ist mit seinen 75
Jahren die Reise zu schwierig. Aber er ist auch empört über
die hohen Mitgliedsbeiträge, da ja in Niederösterreich
durch die Russen alles  verwüstet ist. Er hätte sich ein geist-
licheres Programm gewünscht. Seiner Meinung nach hat es
den Charakter eines Kollegentages oder einer Matura-
Wiedersehensfeier mit geselliger Zusammenkunft.

Auch Prof. Dr. Josef Dillersberger, der ja sehr mit
Domanig befreundet war, wurde ersucht in den Orden
einzutreten. Es ist jedoch am 22. Juli 1952 von ihm eine Ab-
sage gekommen, da er durch Arbeitsüberbürdung sich nicht
in der Lage sieht, den Verpflichtungen nachzukommen.

Dass Prälat Oesch auch Erzbischof Rohracher äußerst
dienlich war, in der Schweiz als Opferprediger Einlass zu
bekommen, geht aus zahlreichen Briefen hervor.
Erzbischof Rohracher war damals unermüdlich tätig,
Spenden für den Wiederaufbau des bombenzerstörten
Domes zu Salzburg zu erhalten. So hat ihm Prälat Oesch
am 15. August 1952 die Möglichkeit eröffnet, in Beromün-
ster zu predigen. Aber Erzbischof Rohracher ersucht auch
noch für den 10. August ihm eine Pfarre zur Predigt zuzu-
weisen. 

Auch werden von den ersten Sammelergebnissen die
Barmherzigen Brüder in Nazareth beteiligt. Am 26. März
1953 berichten zwei Mitglieder des Ordens aus Nazareth,
dass bis jetzt von der österreichischen Statthalterei
S 34.000,– für dieses Hospiz zur Verfügung gestellt wurden.
Prälat Albert Oesch wurde im Mai 1953 auch Mitglied
der Consulta in Rom. 

Die ersten Opferspenden, die Erzbischof Andreas Roh-
racher von den Rittern in Empfang nehmen konnte, waren:
am 28. Dezember 1951 S 5.600,– vom Commendatore
Otto Müller und am 15. Jänner 1954 S 15.200,– von den
Ordensbrüdern Opferkuch, Stepan und Kamschal. 

Wegen seiner notorischen Amtsüberbürdung schreibt
Erzbischof Andreas Rohracher an Prof. Domanig unter dem
27. Mai 1953, dass er daran denke, den Domkapitular
Dr. Eduard Macheiner in Sachen des Ordens mehr heran-
zuziehen. Er solle zum Prior des Ordens ernannt werden.
Professor Domanig gibt im Gegenbrief am 31. Mai 1953
seiner Freude Ausdruck, dass er zu den regelmäßig am
Mittwoch nachmittag stattfindenden Besprechungen
mit Major Weinrichter und ihm gerne Domkapitular
Dr. Macheiner erwarte.

Die erste Nummer der neuen Zeitschrift „Deus lo
vult“ erschien im Mai 1953 in Deutschland. Der Redak-
teur war Prälat Gustav Meinertz in Köln. Ordensbruder
Dr. Walter Kamschal wird im Juni 1953 zum Commenda-
tore mit Stern eingegeben. 

Das erste erhaltene „Lebenszeichen“ ist die Anwesen-
heitsliste der vierten Ordenssitzung, die am 2. Dezember
1952 in Salzburg stattfand. Unter dem Vorsitz des Regen-
ten Erwin Domanig haben sich Erzbischof Rohracher,
die Ordensbrüder Franz Opferkuch und Otto Müller und
der Sekretär Otto Weinrichter versammelt.

Zu Ende des Jahres 1953 gab es in Österreich 42
Ordensritter, davon 17 in Wien, je 8 in Salzburg und der
Steiermark, je 3 in Oberösterreich und Tirol und je 
einer in Kärnten und Vorarlberg. Der Sitz der Ordens-
leitung für Österreich wurde 1951 von Wien nach Salzburg
verlegt.

Bei der Ordenssitzung am 7. April 1952 waren
anwesend: Domanig, Otto Müller, Franz Opferkuch,
Eduard Fürst Auersperg und Otto Weinrichter.

Separat wurde in der Hauskapelle des erzbischöflichen
Palais  in  Salzburg  am 15. September 1953 
Frau Maria Auguste Trapp als Ordensdame 
aufgenommen.                                          



festschrift Fünfzig jahre und mehr 35

Die zweite Investitur fand am 14/15. November 1953
in Graz statt (Kirche des Deutschen Ritterordens am
Leech). Dabei wurden in den Orden aufgenommen:

Gen. Dir. Karl Driesslein, Innsbruck; Florian Födermayr,
Kronsdorf; Univ.-Prof. Dr. Johannes Koren, Graz;
Domkapitular Dr. Eduard Macheiner, Salzburg;
Fürstbischof Ferdinand Pawlikowski, Graz; Karl Perl,
Wien; Msgr. Dr. Hermann Pfeiffer, Linz; Johannes Riel,
Graz; Dr. Felix Romanik, Wien; Dr. Karl Schmidl, Wien;
Dr. Hans Schreckeis, Salzburg; Dr. Bruno Zimmel, Wien;
Gen. Dir. Dr. Karl Maria Stepan, Graz.

Die dritte Investitur wurde im Dom zu Linz
am 29. August 1954 gehalten.
Großprior Dr.Andreas Rohracher investierte
folgende Herren:

Gen. Dir. Dipl.-Ing. Albert Hochleitner, Salzburg;
KR Walter Dick, Saalfelden, Dr. Alfred Sturminger, Wien;
Dr. Gottfried Hartmann; Univ.-Prof. Dr. Hans Zacherl,
Wien; DDr. Willi Lorenz, Wien; DDr. Gustav Mittelbach,
Graz; August Heuberger, Salzburg; Cyriak Steiner,
Salzburg; Josef Grubinger, Linz; Dipl.-Kfm. Konrad
Königswieser, Graz; Johann Regner, Graz;
Dipl.-Kfm. Josef Wallner, Graz; Dr. Johannes Stampfer,
Graz; Dr. Karl Angerer in Graz und Dr. Helmut Schuster,
Graz; Dr. Gerd Stepantschitz, Graz; Matthias Hödlmoser,
Landtagspräsident, St. Wolfgang.

Dass die Klagen vom Landeshauptmann Dr. Stepan in
Graz, der Orden sei käuflich, berechtigt sind, geht aus einem
Schreiben vom 14. Februar 1952 an Generaldirektor
Dr. Carl Habich (Generaldirektor der Bundesländerversi-
cherung) hervor. Otto Weinrichter, der Ordenssekretär
schreibt diesem, ob er nicht gewillt sei, in den Orden einzu-
treten und gibt ihm die Preise bekannt, die die entsprechen-
den Grade des Ordens kosten. Ritter haben eine Ordens-
spende von S 3500, bei Überreichung des Ordensdiploms
zu erlegen, schreibt er, Komture eine solche von S 7000,–
und Komture mit Ordensstern S 10.000,– Habich lehnt
jedoch ab.

Investitur in Graz 1953

F.X.Opferkuch, Kardinal-Großmeister Canali,

Fürsterzbischof DDr. Rohracher, Otto Müller,

Major Otto Weinrichter, Maria Trapp.
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ERSTE  INTERNATIONALE
KONTAKTE

Die internationalen Kontakte begannen 1953. In der
Abtei Mehrerau in Bregenz trafen sich im August
1953 dreißig schweizerische, zwölf deutsche und

sechs österreichische Ritter. Großprior Bischof Dr. Meile
(St. Gallen) hielt die Festansprache. Fürst Salm-Reiffer-
scheidt, der deutsche Statthalter, leitete die Zusammenkunft.
Auch damals waren bereits kritische Stimmen in der Presse
zu hören, dass der Orden nicht mehr zeitgemäß sei und die
dort gesammelten Gelder verschwendet würden. Alle diese
Vorwürfe wurden entkräftet.

Am 25. August 1953 ergeht die Einladung an Erzbischof
Dr. Andreas Rohracher für den 18. Oktober 1953 zur Inve-
stitur nach Florenz (Santa Maria Novella). Es mögen auch
Domanig und Weinrichter daran teilnehmen. An dieser
Investitur in Florenz haben teilgenommen: Großoffizier
Kommerzialrat Franz Opferkuch, Großoffizier Otto Müller,
Commendatore Otto Weinrichter und Ritter Karl Driesling
aus Innsbruck, der Generaldirektor des Verlages Felizian
Rauch. 

Am 15. Oktober 1953 erhält über Vermittlung von 
Conte Galeazzi Erzbischof Rohracher mit einigen
Rittern eine Privataudienz bei Pius XII. Es möge nun
endlich die Errichtung der Statthalterei ins Werk gesetzt
werden.

Unter der Federführung von Major Otto Weinrichter, dem
Regentschaftssekretär erscheint in Salzburg am 31. Dezem-
ber 1953 ein Jahresbericht für das zu Ende gehende Jahr.
Dieser sechs Seiten umfassende in Vielfältigung hergestell-
te Brief ist wohl das älteste Dokument dieser Art, das es
für die österreichische Statthalterei gibt. Er enthält den
Tätigkeitsbericht der österreichischen Statthalterei und
zugleich einige interessante Berichte über die Aktivitäten in
Palästina. In der deutschen Zeitschrift „Deus Lo vult“, die
damals auch allen österreichischen Rittern kostenpflichtig
zugesandt wurde, hat Andreas Rohracher im Dezember
1953 einen ausführlichen Artikel über die Aufgaben des
Ordens veröffentlicht. Weitere Ordensbriefe erschienen
unter dem 10. November 1955.

Das Schwert für die neue Komturei ist auf Ersuchen von
Sekretär Major Otto Weinrichter 1953 von Ordensbruder
Willi Rupp in St. Gallen gespendet worden. Es hat sfr. 175,-
gekostet. 

Erzbischof Dr. Rohracher bemühte sich nun ab 1953 nach
Kräften Persönlichkeiten für den Ritterorden zu gewinnen.
Sein Ersuchen haben die Herren Dr. Reinhold Möbius,
Rechtsanwalt in Salzburg und Kommerzialrat Walter
Dick in Saalfelden positiv beantwortet. Herr Bergrat
Rudolph Weinberger in Werfen und Herr Generaldirektor
Alfred Demelmayer in Wien konnten sich jedoch nicht
entschließen, dem Orden beizutreten. 

Bei einem anderen Kandidaten lagen jedoch ganz 
andere Gründe vor. Der in Salzburg hochangesehene Archi-
tekt und Landesplaner Dipl.-Ing. Helmut Gasteiner – er hat
unter anderem den Bahnhof von Florenz geplant – interes-
sierte sich für die Aufnahme im Ritterorden. Da der
Genannte jedoch dem „Souveränen Ritterorden Konstan-
tins des Großen“ angehört, der vom Heiligen Stuhl nicht
anerkannt ist, wurde einer Aufnahme in den Ritterorden
vom Heiligen Grab seitens des Großmagisteriums nicht
stattgegeben. Unter dem 22. März 1954 schreibt der Kanz-
ler des Großmagisteriums an Erzbischof Dr. Rohracher,
dass es dringend geboten erscheint, den Artikel 43 der
Statuten des Ritterordens einzuhalten, wonach es den
Mitgliedern „streng untersagt ist, sogenannten Orden oder
Institutionen angeblich ritterlichen Charakters, die vom
Heiligen Stuhl oder von souveränen Staaten nicht aner-
kannt sind, anzugehören oder sich in irgendeiner Weise an
ihrer Tätigkeit zu beteiligen“.

Rom, 15. 10. 1953: Major Weinrichter,

Fürsterzbischof DDr. Rohracher, Maria Trapp, Prälat Oesch.
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Wie tief die Entfremdung mit den noch vor 1938 in den
Orden aufgenommenen Wiener Rittern war, zeigt ein Brief
von Exzellenz Dr. Heinrich Höfflinger, der im März 1954
an den Erzbischof Dr. Rohracher schreibt. Er benützt dabei
den Briefkopf:

RITTERORDEN VOM HEILIGEN GRAB IN JERUSALEM

DIE WIENER RITTERSCHAFT

DER ÖSTERREICHISCHEN ORDENSPROVINZ

Dieser Briefkopf ist mit Sicherheit vor dem Jahre 1938
gedruckt worden. Höfflinger entschuldigt sich beim Erz-
bischof Dr. Rohracher, dass er am 8. März 1954 der Einla-
dung an einer Ordensbesprechung teilzunehmen nicht nach-
kommen konnte, da am selben Tag der Wiener Kardinal eine
Johann-von-Gott-Messe zelebrierte! Man hat sich also
schon bemüht, die Wiener Herren in das neue Ordens-
geschehen einzubinden. 

Der 1953 in Graz investierte Landeshauptmann der
Steiermark a.D., Generaldirektor Dr. Karl Maria Stepan, hat
sich sehr früh in höchst aktiver Weise um die Geschicke des
Ordens bemüht. Er nimmt vor allem daran Anstoß, dass sich
in der Öffentlichkeit der Eindruck verbreite, man könne sich
gewisse Rangstufen und Auszeichnungen des Ordens kau-
fen. Sein Freund – so schreibt er am 8. Juli 1954 an 
Erzbischof Dr. Rohracher – Generaldirektor Dr. Alfred
Sturminger, der seiner Lebensführung nach äußerst geeig-
net wäre in den Orden einzutreten, sei jedoch angewidert
von der Praxis, dass man ihm eine „Preisliste“ zugesendet
habe und ihn gleichsam auffordert, sich jenen Grad der
Auszeichnungen zu kaufen, den er sich leisten könne.
Generaldirektor Dr. Stepan ersucht deshalb Prof. Domanig,
er möge Vorsorge treffen, dass sich derartige Dinge nicht
wiederholen. In dieselbe Richtung geht ein Brief von Arch.
Dipl.-Ing. Helmut Gasteiner, der aus der Korrespondenz
mit seinem angesehenen Schweizer Kollegen, dem Denk-
malpfleger Dr. Linus Birchler, erfährt, dass in der Schweiz
der Ritterorden den Ruf genieße, dass nur das Geld den
Ausschlag gebe, ob jemand aufgenommen werde oder
nicht.

DER  RITTERORDEN 
UND  DIE  KUSTODIE  DES

HEILIGEN LANDES

Auch gab es mit der Kustodie des Heiligen Landes
erhebliche Spannungen. Am 11. Februar 1954
schreibt P. Dr. Otto Sauermann OFM, Generalkom-

missär des Heiligen Landes aus Wien an Erzbischof
Dr. Rohracher, dass er im höchsten Maße empört sei über
das Referat, das Ordensbruder Otto Müller beim Ordens-
kapitel 1953 in Graz gehalten habe.

Das Thema des Referates war: „Das Heilige Land als
Missionsland und unsere Aufgabe“. Die Franziskaner füh-
len sich durch mehrere Behauptungen desavouiert. Vor
allem die Behauptung „die Betreuung der christlichen
Heiligen Stätten oblag im wesentlichen der Franziskaner-
kustodie, die diese Aufgabe durch sechs Jahrhunderte
durchführte“. Diese Aussage sei kränkend und könne so
verstanden werden, als ob die Franziskaner diese Aufgabe
jetzt nicht mehr wahrnehmen würden. 

Weiters bemerkt der Herr Generalkommissär, dass ihn
das Schreiben des Regentschaftsrates bezüglich der Auf-
teilung der Karfreitagskollekte eigenartig berührt habe.
Man scheint nicht zu wissen, dass der österreichische
Episkopat von dieser Sammlung 25% zurückbehalten darf
für das österreichische Hospiz in Jerusalem. Bei einer Kopf-
quote der österreichischen Katholiken von genau 2 Schil-
ling und 11 Groschen kann man sich die Riesensumme aus-
rechnen, die da herauskommt, die noch bleibt. Pater Sauer-
mann macht mit Recht geltend, dass die Kustodie des
Heiligen Landes an das lateinische Patriarchat jährlich eine
Summe von 50.000 Pfund abliefert (das sind etwa
3.250.000,-  Schilling). Er meint also, der Ritterorden vom
Heiligen Grab möge besser in den eigenen Säckel greifen
und ein Opfer bringen als die Almosen anderer aufteilen zu
wollen. 

Offenbar haben sich diese Spannungen mit dem General-
kommissariat der Franziskaner in Wien jedoch bald gelegt,
denn schon unter dem 20. August 1954 ersucht General-
kommissär Otto Sauermann OFM bei Erzbischof Dr. Roh-
racher um eine Subvention für die neu zu erbauende große
Basilika über der Verkündigungsgrotte in Nazareth an. Da
auch der Papst am 13. März 1954 diese Sache wärmstens
unterstützt hat, wäre wohl auch seitens der österreichischen
Ritterschaft ein Beitrag sehr willkommen. Erzbischof
Dr. Rohracher sichert ihm zu, dies favorevole weiterleiten
zu wollen. 
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Auch berichtet Dr. Stepan sehr begeistert von der am
9. Mai 1954 in Freiburg in Breisgau erstmals abgehaltenen
Investiturfeier für den süddeutschen Raum. Präsident der
Südwestdeutschen Provinz wurde Dr. Hermann Herder-
Dorneich.

Die erste Anweisung für die Zeremonien bei der Investi-
tur hat am 14. August 1954 Ordenssekretär Otto Weinrich-
ter erlassen. Sie sind in der Anlage beigegeben.

Unter dem 23. Juli 1954 schreibt Erzbischof Dr. Rohra-
cher an Seine Seligkeit, den Patriarchen Alberto Gori, dass
er ihm S 12.000,- für den Unterhalt von zwei Seminaristen
überwiesen habe. Es ist also bereits in dieser Zeit üblich
gewesen,  Subventionierung zu personalisieren.

Da Erzbischof Dr. Rohracher 1955 zur Kur in Bad Merg-
entheim weilte, musste die Investitur in Salzburg am 7. Mai
d. J. in seiner Vertretung Prälat Albert Oesch leiten. Beim
anschließenden Kapitel hielt Generaldirektor Dr. Stepan
das Hauptreferat. Zum ersten Mal wurde hierbei eine
Vigilfeier gehalten. Dabei wurden folgende Herren
investiert:

Dr. Fritz Eckert, Wien;
Prälat Dr. Josef Gorbach, Graz;
Bundesminister Dr. Fritz Bock;
Dompfarrer Karl Raphael Dorr, Wien;
Dr. Karl Psenner, Innsbruck;
Dr. Heinrich Pawlik, Wien;
Dr. Karl Schaller;
Univ.-Prof. Dr. Georg Hansemann, Graz;
Dipl. Ing. Rudolf Kloss, Wien;
Dr. Reinhold Moebius, Salzburg;
Dr. Richard Kurtics;
Msgr. Leopold Haas, Graz;
Dr. Aubert Salzmann, Wels;
Dr. Alfred Berger, Graz;
Dr. Harnouncourt-Unverzagt, Graz

DIE  ERRICHTUNG  DER
STATTHALTEREI

E
ndlich war es also soweit. Am 4. Oktober 1954
erhebt Kardinal-Großmeister Nikola Canali mit
Dekret Nr. 3683/54 die Regentschaft des Ritter-

ordens vom Heiligen Grab in Österreich zur Statthalte-
rei und ernennt zum ersten Statthalter Großoffizier
Dr. Erwin Domanig. Erzbischof Dr.Andreas Rohracher
wird zum Großprior ernannt.Alle Mitglieder des Statt-
haltereirates werden in ihrem Amt bestätigt.

Die unmittelbare Benachrichtigung erging durch den
Großkanzler Dr. Enrico Pietro Graf Galeazzi an Erzbischof
Dr. Rohracher. Das Original des Erhebungsdekretes ist nur
in Fotokopie erhalten. Die anderen Herren des Statt-
haltereirates sind Karl Maria Stepan als Kanzler,
Otto Weinrichter als Sekretär, Franz Opferkuch wird
Schatzmeister, Domkapitular Dr. Eduard Macheiner
wird geistlicher Zeremoniär und Dr. Willi Lorenz wird
Beirat.

Ordenskanzler Dr. Stepan schreibt am 28. 12. 1954
an Dr. Lorenz nach Wien, er würde dem Komtur Dr. Sturm-
inger raten, nicht so viel mit Höffinger „herumzukon-
ferieren“, da er nie Statthalter und auch deshalb nie
Exzellenz war.

Der neue Statthalter ernennt nun zu leitenden
Komturen:

für Wien: Dr.Alfred Sturminger
für Graz: Dr. Karl Maria Stepan
In Salzburg behält Prof. Domanig die Leitung selbst.
In Linz wurde die Komturei 1956
Dr.Aubert Salzmann (Wels) übertragen.
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ERSTES  INTERNATIONALES
TREFFEN

Von großer Bedeutung war nun die erste
Zusammenkunft aller deutschsprachigen Statt-
haltereien in Oberwaid/St. Gallen. Diese Tagung

währte vom 24. bis 29. November 1954. Den Vorsitz führ-
te Erzbischof Dr. Lorenz Jäger aus Paderborn, der Groß-
prior der deutschen Statthalterei. Es wurden vor allem
Fragen der Reorganisation des Ordens für das Heilige Land,
dann besonders die Hilfe für das Priesterseminar für Beit
Jala, ferner die Frage der Mission aus dem Judentum
Konvertierenden besprochen sowie die Neuaufteilung des 
Karfreitagsopfers.

Österreich vertraten damals Erzbischof Dr. Rohra-
cher, Generaldirektor Stepan und Dr. Willi Lorenz
bei der Tagung. Besonders in seinem Referat über das Apo-
stolat tat sich Erzbischof Dr. Rohracher hervor. Auch der
Statthalter für Frankreich, Seine Königliche Hoheit Prinz
Xavier von Bourbon-Parma war anwesend. Die Frage, ob
auch Rotarier dem Ritterorden vom Heiligen Grab angehö-
ren können, wurde ausführlich diskutiert. Wenn der Betref-
fende ein kirchlich gesinnter Christ ist, so sieht man darin
keinen Einwand. Statthalter Prof. Domanig, der selber nicht
anwesend sein konnte, schreibt zur Frage der Uniform in
einer Stellungnahme: „Ich bin für die Freiheit der Kinder
Gottes. Wer Freude daran hat, soll sie haben. Dass die
Uniform im Ordensstatut einen bescheidenen Platz 
einnehmen soll, ist ein begründeter Wunsch“.

Die in gemeinsamer Erklärung verabschiedete Schlussreso-
lution leitet Dr. Josef Meile, Bischof von St. Gallen und
Großprior der schweizerischen Statthalterei an Seine
Eminenz den Kardinal-Großmeister nach Rom weiter.
Sie hat folgenden Wortlaut:

RESOLUTION:

D ie zu freundschaftlicher Aussprache in der Arbeits-
gemeinschaft zu St. Gallen am 29. und 30. Novem-
ber vereinten Ordensbrüder, vorab die Hochwür-

digsten Groß-Priore & Statthalter für Frankreich, Deutsch-
land, Österreich & der Schweiz danken Ihrer Hochwürdig-
sten Eminenz für die weise Leitung & die offensichtlich von
Gottes Gaben begleiteten Bemühungen in der Anpassung
des Ritterordens vom Hl. Grabe zu Jerusalem an die
Zeiterfordernisse & zur Erfüllung seiner großen Aufgaben
für das hl. Land.

Sie hoffen, die vereinten Opfer aller Ritter & Damen des
Hl. Grabes ermöglichen es dem hohen Orden, das Hl. Grab
& die Missionen im Hl. Lande immer wirksamer zu
unterstützen.
In ehrfurchtsvoller Ergebenheit unterbreitet die St. Galler
Arbeitsgemeinschaft die demütige Bitte, es möchte der
Ritterorden vom Hl. Grab mithelfen an einer den Zeitver-
hältnissen angepassten Neuordnung der allgemeinen
Karfreitagskollekte zur Unterstützung des Hl. Landes durch
die gesamte Christenheit.

Wir erneuern das Gelöbnis treuester Hingabe für den
Ritterorden vom Hl. Grabe zu Jerusalem, seine edlen Ziele
& zeitgemäßen Apostolatsaufgaben.

Im Auftrag der St. Galler Arbeitsgemeinschaft der Ritter
vom Hl. Grabe zu Jerusalem.

Dr. Josephus Meile, Bischof von St. Gallen, 

Großprior der Schweizerischen Statthalterei

des Ritterordens vom Hl. Grabe zu Jerusalem.

Erzbischof Dr. Rohracher hatte bei dieser Konferenz das
Referat „Die seelsorglichen Aufgaben im Orden“ gehalten.
Die Tagung im November fand im Caristasheim Oberwaid
bei St. Gallen statt. Als Sekretär der ganzen Tagung fungier-
te Prälat Albert Oesch. 

Ein weiterer Student, der als Stipendiat den österreichi-
schen Rittern vom Heiligen Grab in Beit-Jala empfohlen
wird, ist Herr Antoun Odeh. Der Schatzmeister Kommerzi-
alrat Franz Opferkuch war die treibende Kraft, dass dieses
Stipendium zustande kam.

Die Übung der Aufnahme in den Ritterorden am
Abend zuvor eine Vigilfeier voranzustellen läßt sich zum
ersten Mal am 7. Mai 1955 in Salzburg nachweisen.
Dort hat in der Priesterhauskirche, Makartplatz erstmals
eine solche stattgefunden. Zuvor hielt Ordensbruder
Dr. Filbinger aus Freiburg (der spätere Baden-Württem-
bergische Ministerpräsident) das Referat zum Thema:
„Die Brüderlichkeit im Orden“.

Zu dieser ersten 1955 abgehaltenen Vigilfeier in Salzburg
erstellte Prior Dr. Eduard Macheiner den Ritus. Der
Entwurf zu einer Spiritualität des Ordens der Ritter vom
Heiligen Grab wurde 1955 von Dr. Stepan erarbeitet.
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Die zweite Dame, die in den Ritterorden der österreichi-
schen Statthalterei aufgenommen wurde war Mrs. William
Howard Arnold. Ihr Ehemann war amerikanischer General
und hat sich während der Besatzungszeit in Salzburg große
Sympathien erworben. Frau Elisabeth Arnold wurde als
Großkreuzordensdame am 30. Juli 1955 in der Dreifaltig-
keitskirche in Salzburg in den Ritterorden aufgenommen.

Diese Investitur von Mrs. Arnold hatte jedoch verheeren-
de Konsequenzen. Es regte sich in der Statthalterei, als dies
publik wurde, erheblicher Widerstand. Es entstand nämlich
der Eindruck, dass der Orden als „Auszeichnung“ vergeben
wurde, ohne dass damit ein aktives Leben in einer Kom-
turei verbunden sein sollte.

Das Problem Damen aufzunehmen wurde in den Statt-
haltereisitzungen wiederholt diskutiert, jedoch stets ver-
neint. Es wurde daher folgende Resolution im nächsten
Statthaltereirat beantragt: „Jedes Aufnahmeansuchen wird
erst dann an die Ordensregierung in Rom weitergeleitet,
wenn es entweder über die zuständige Komturei eingebracht
oder nach Rückfrage von dieser zustimmend begutachtet
wurde und die Billigung des Statthaltereirates gefunden
hat. Die Aufnahme von Ordensdamen wird erst erfolgen,
wenn der Statthaltereirat festgestellt hat, dass die Vorausset-
zungen dafür gegeben erscheinen und wenn er gleichzeitig
entsprechende Richtlinien über die erforderliche Qualifika-
tion der Bewerberinnen und die Aufgabe und Tätigkeit der
Ordensdamen in Österreich publiziert.“

Von besonderer Brisanz ist ein Brief, den Vizekanzler
Dr. Fritz Bock am 8. November 1955 an Erzbischof
Dr. Rohracher sendet. Er hat durch ein Photo im Bild-Tele-
graph vom gleichen Tag in Erfahrung gebracht, dass Frau
Maria Jeritza die berühmte Sängerin in New York in den
Orden aufgenommen worden sei. Da der Lebenswandel
dieser Dame in keiner Weise mit den Grundsätzen des
Ritterordens in Einklang zu bringen ist, protestiert Dr. Bock
energisch gegen solche Praktiken im Orden und ersucht die
für 8. Januar 1956 in Wien anberaumte Investitur von dort
wegzuverlegen, da die liberale und sozialistische Presse
solche Vorkommnisse in offener Häme gegen die Kirche
ausschlachten würden. In der Tat wurde die Investitur am
8. Januar 1956 in Salzburg abgehalten.

Dabei wurden folgende Herren investiert:
Regierungsrat Erwin Machunze, Wien; Major Ing. Rudolf
Trebitsch, Wien; Dipl.-Ing. Dr. Ludwig Weiss, Villach;
Dr. Bruno Freund, Linz; Dr. Anton Wollenek, Salzburg.

Als Erzbischof Dr. Rohracher bei Kardinal-Großmeister
Canali bezüglich der Aufnahme von Maria Jeritza in den
Orden nachfragt, erhält er eine beruhigende Antwort: Sie sei
überaus sozial und karitativ engagiert und habe auch ihre
gegenwärtige Ehe kirchlich geordnet. Aber die Verlegung
der Investitur von Wien nach Salzburg kann nicht mehr
rückgängig gemacht werden.

Am 26. Oktober 1955 hat der letzte russische Soldat
Österreich verlassen. Nun war offenkundig die Zeit reif,
zum ersten Mal seit Kriegsende auch in der Bundeshaupt-
stadt eine Investitur vorzunehmen. Diese war bereits die
zweite in diesem Jahr (8. Jänner 1956 in Salzburg), sie
wurde auf den 26. und 27. Oktober 1956 in der Hofburg-
kapelle anberaumt. Hier erschien erstmals Abt Isfried Franz
O. Praem. vom Stift Geras als Großprior für Ungarn mit
einigen Ordensrittern. Der Wermutstropfen dabei war, dass
der Großprior Erzbischof Dr. Rohracher schwer erkrankt
war und nicht in Wien erscheinen konnte. Deshalb wurde
der Prior der Südwestdeutschen Ordensprovinz der

30. 7. 1955, Aufnahme von Mrs. Elisabeth Arnold in

der Dreifaltigkeitskirche

Ansprache bei der Investitur von Mrs. Arnold
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hochwürdigste Herr Abt des Stiftes Neuburg an der Donau
Dr. Albert Ohlmeier eingeladen.
Es wurden aufgenommen: GD. Dr. Hanns Sassmann, Graz;
Dr. Erron Reininger, Wien; Dr. Waldemar Schiffkorn, Graz;
Dr. Franz Brenner, Wien; NR Franz Prinke, Wien.

Die dieser Tagung vorgelagerte Arbeitstagung der öster-
reichischen Statthalterei ist offenkundig dem römischen
Großmagisterium in die falsche Kehle geraten. Man
argwöhnte, es handle sich um eine internationale Tagung.
Erzbischof Dr. Rohracher muss Großkanzler Graf Enrico
Pietro Galeazzi beruhigen. Es handle sich um eine rein
innerösterreichische Tagung bei der keine internationalen
Probleme zur Behandlung anstünden. Die Themen waren:

1. Die Seelsorge innerhalb des Ordens
2. Die Lage im Heiligen Land
3. Die inneren Aufgaben des Ordens  

Der Grund war, dass die St. Gallener Tagung in Rom eine
starke Animosität entstehen ließ, die nun beispielfolgend für
andere Komtureien sein könnte, so dass man an diesem
römischen Zentralismus offenkundig zu zweifeln begann.
Auch Prälat Oesch bittet den Erzbischof unter dem
22. Dezember 1955, man möge Graf Galeazzi beruhigen,
dass es sich am 8. Januar in Salzburg nicht um eine interna-
tionale Veranstaltung handle.

DAS  TRAGEN VON
ORDENSINSIGNIEN IN DER

ÖFFENTLICHKEIT

Das Bundeskanzleramt in Wien hat die Ordensregie-
rung aufgefordert, um Bewilligung zum Tragen der
Ordensauszeichnungen in der Öffentlichkeit einzu-

kommen. Die Österreichische Bischofskonferenz hat sich
am 16. November 1956 mit dieser Frage befasst und den
Standpunkt vertreten, dass dieses nicht nötig sei, da für die
Katholiken der Heilige Vater kein Ausländer ist. Er ist wohl
Souverän, aber doch höchster Vorgesetzter der Katholiken.
Es hat also der Ritterorden vom Hl. Grab wie eine Pia Unio
behandelt zu werden. Diese sind durch das Konkordat
gedeckt und gelten nicht als ausländische Veranstaltungen.
Als Kompromissformel hat also die Bischofskonferenz fol-
gendes beschlossen: „Soweit es sich um das Tragen päpst-
licher Auszeichnungen im außerkirchlichen Raum handelt,
wird aber angesichts des Interesses, das auch der Staat an
dieser Sache haben muß, die Anmeldung im Bundes-
kanzleramt empfohlen“.

DAS  WERK VOM 
HEILIGEN APOSTEL JAKOBUS

Am 14. Dezember 1954 wurde dieses Werk in Jeru-
salem gegründet. Der Grund war die Sorge des
lateinischen Patriarchen um das Schicksal der

nicht-arabischen Christen in Israel. Die erste Gruppe ent-
stand in Tel Aviv-Jaffa, weitere in Jerusalem und Haifa sind
in Bildung begriffen. Nach Israel kommt eine ganze Anzahl
von Christen, die aus dem Judentum hervorgegangen oder
christliche Partner aus Mischehen sind sowie getaufte
Kinder, die keine religiöse Erziehung genießen. Diese
isoliert lebenden Christen, die oft keinen Priester kennen,
der ihre Muttersprache spricht, waren in der Gefahr sich zu
entfremden umso mehr, da weite Schichten der jüdischen
Bevölkerung intolerant sind und sie sich daher veranlasst
sahen, ihr Christentum zu verbergen. Wollte man all diese
Christen nicht endgültig verlieren, so hieß es, sie ausfindig
zu machen, aufzusuchen und Zusammenkünfte zu organi-
sieren, um damit eine Basis zu einem wenn auch nur primi-
tiven Gemeindeleben zu schaffen. Dies alles sollte das Werk
vom Hl. Apostel Jakobus bewirken.

1957 fand die Investitur am 30. Juni in Graz statt.
Folgende Herren wurden aufgenommen:
Divisionär Alexander Kragora, Wien; Dr. Anton Oberthaler,
Schwarzach/Sbg; Dr. Anton Wurnig, Graz.

Am 4. August 1957 wurde in einer separaten Feier
in Wien Kardinal-Erzbischof Dr. Franz König die
Insignien des Großkreuzritters überreicht.

1959 wurde zum ersten Mal eine Geschäftsordnung für
die österreichische Statthalterei des Ritterordens erarbeitet.
Der Kanzler Dr. Karl Maria Stepan und der Statthalter
Dr. Erwin Domanig waren die treibenden Kräfte.

Zum ersten Mal wurde 1957 eine Karfreitagsandacht des
Ritterordens in Salzburg organisiert. Im gleichen Jahr fand
erstmals am 9. März 1957 im Priesterseminar ein Einkehr-
tag für die Ritter vom Hl. Grabe statt. Die zwei Vorträge
(16-20 Uhr) hielt Univ.-Prof. Dr. Josef Dillersberger. 

Am 30. August 1958 schreibt Erzbischof Dr. Rohracher
an Rechtsanwalt Dr. Reinhold Möbius, dass Prälat Albert
Oesch einen Schlaganfall erlitten habe. Gott sei Dank sind
aber die Lähmungserscheinungen zurückgegangen. Was
den Fall von Landesschulinspektor Dr. Erron Reininger aus
Wien betrifft, so hat sich Erzbischof Dr. Rohracher am
18. Dezember 1958 bemüht, den von Generaldirektor
Dr. Stepan angestrengten Ausschluss aus dem Orden hint-
anzuhalten. Dies gelang jedoch nicht ganz. Es wurde ein
Kompromiss gefunden, dass Dr. Reininger seine Teilnahme
an den Ordensveranstaltungen ruhen lässt.
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Die Investitur am 26./27.April 1958
fand in Salzburg statt.

Sowohl die Vigilfeier als auch die Investitur wurden
in der Erzabteikirche St. Peter gehalten.

Es wurden folgende Herren investiert:

Ludwig Fremuth, Salzburg; Karl Hanisch, Eisenstadt;
Dr. Roman Klier, Graz; Nationalrat Franz Kranebitter,
Oberlienz; Dr. Franz Krisch, Wien; Dr. Matthias Laireiter,
Salzburg; Dipl. Ing. Herbert Müller-Hartburg, Linz;
Dr. Julius Schuster, Wien; Dr. Franz Stöffler, Tamsweg;
Dipl. Ing. Kurt Stögerer, Wien; Dipl. Arch. Franz Wagner,
Salzburg; Dr. Wilhelm Grenzmann.

Bundeskanzler Raab, Dr. Bock, Landeshauptmann Klaus

Bischof Dr. Rusch, Weihbischof Filzer
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Ab 1958 bestreitet die österreichische Statthalterei den
Unterhalt von vier Seminaristen im lateinischen  Seminar
von  Beit-Jala.  Auch  das  Werk  des Hl. Jakobus  bekommt
jährlich S 10.000,–.

Eine besondere Irritation wurde in Wien ausgelöst, als
der Statthalter - ohne mit den Ordensbrüdern Kontakt auf-
zunehmen - einen neuen Komtur für Wien ernannte. Es war
Minister Dr. Fritz Bock. Der bisherige Komtur Dr. Sturmin-
ger stellte daraufhin natürlich sein Amt zur Verfügung, aber
er war im höchsten Maße verärgert.

Am 5. März 1959 berichtet Prior Dompfarrer Dr. Karl
Raphael Dorr dem Großprior, dass sich die Wiener Komtu-
rei unter der Leitung von Minister Dr. Bock gut entwickle.

DIE  GROSSE  KRISE

In diesem Jahr trifft die junge Gemeinschaft die erste
schwere Krise. Es war in der Komturei Steiermark eine
Meinung aufgetreten, dass ein Vortrag, den der Komtur

der Steiermark, Ordenskanzler Dr. Karl Maria Stepan beim
Festkapitel in Salzburg am 2. Mai 1959 gehalten hat, erklä-
rungsbedürftig sei. Die Spannungen bestanden zum Groß-
teil in Misshelligkeiten zwischen Bundesminister Dr. Fritz
Bock und Ordenskanzler Dr. Karl Maria Stepan in Graz.
Am 20. Juni 1959 hielt Statthalter Dr. Erwin Domanig eine
Besprechung mit den steirischen Ordensbrüdern ab. Auch
Hofrat Dr. Matthias Laireiter in Salzburg war in seiner Be-
gleitung erschienen. Beide Herren versicherten, dass sie al-
les unternehmen werden, diese Spannungen aus der Welt zu
schaffen, denn die Mitarbeit des Herrn Generaldirektors
Dr. Stepan ist unverzichtbar für den Orden. Auch Erzbischof
Dr. Rohracher bemühte sich mit Schreiben vom 10. Juli
1959, diesen Konflikt beizulegen. Am 21. Juli 1959 schreibt
Generaldirektor DDr. Hanns Sassmann an Erzbischof
Dr. Rohracher, dass er noch einmal diesen um die Vermitt-
lung der Angelegenheit Dr. Karl Maria Stepan bittet. Auch
der Prior der Komturei Graz Msgr. Univ.-Prof. Dr. Georg
Hansemann bitte ergebenst um diesen Schritt. 

Trotzdem kam es zum Bruch. Mit 3. November 1959
ernennt deshalb der Statthalter Prof. Dr. Domanig die
Mitglieder neuen Ordensregierung. Diese lauten:
Sekretär: Dr. Oswald Graf Kielmansegg/Wien
Schatzmeister: Direktor Ludwig Fremuth, Salzburg
Zeremonienmeister: DDr. Hanns Sassmann, Graz.

Am 21. Dezember 1959 bedankt sich Dr. Karl Maria
Stepan aus Graz bei Großprior Dr. Rohracher, dass er so
wesentlich zur Befriedung des Ritterordens in dem zu Ende
gehenden Jahr beigetragen habe: „Das vergangene Jahr

Salzburg 1958, Dr. Bock, Erzbischof Rohracher

hat unserem Orden in seinem Ausklang jene Einheit und
Einigkeit wiedergegeben, die in dessen Mitte bedroht
erschien“.
Es gelang also, Karl Maria Stepan im Orden zu halten.

Anlässlich der Wiederherstellung und festlichen Wieder-
eröffnung des Domes am 3. Mai 1959 nahmen die Ritter
in großer Anzahl an der Festlichkeit teil. Ihre Gabe zur
Wiedererrichtung des Domes war die Bezahlung des aus
Muranoglas angefertigten Balkens, auf dem in der Krypta
das wertvolle Kruzifix aus Seekirchen Aufstellung fand.
Der Balken für das Kreuz in der Krypta kostete S. 23.000,-
Der Bestellung von Ordensbruder Dr. Kielmansegg zum
Sekretär war auch eine Aussprache des Statthalters Hofrat
Dr. Domanig mit Dr. Karl Maria Stepan vorausgegangen.
Diese fand am 11. Oktober 1959 in Salzburg statt und
konnte alle Irritationen völlig klären.

Am 15. Oktober 1959 schreibt der Statthalter an
den Großprior, dass er für die neue Ordensregierung als
Komture von Salzburg Ordensbruder Kommerzialrat Walter
Dick, Saalfelden ernennt, weiters in Linz Dr. Bruno Freund.
In Wien soll Komtur Sektionsschef Dr. Krisch werden,
da Vizekanzler Dr. Bock seine Aufgabe zurückgelegt hat.
In Graz wird Dr. Stepan Komtur.

1959 fand noch eine zweite Investitur
am 20./21. November  in Wien statt.
Der Ort war der Stephansdom.

Es wurden folgende Herren investiert:
Josef Englisch, Linz;  Dr. Otto Korompay, Lambach;
Ministerialrat Dr. Heinrich Kraus, Wien;
Bürgermeister Dr. Alois Lugger, Innsbruck;
Kommerzialrat Rudolf Otto, Wien;  Dr. Richard Piaty, Graz;
Dr. Franz Rossiwall, Saalfelden;
Primarius Dr. Fritz Schweitzer, Linz. 



festschrift44 Fünfzig jahre und mehr

Mit Entschließung des Kardinal-Großmeisters vom
9. März 1960 wurden der Großprior Erzbischof  Dr. Andreas
Rohracher, der Statthalter Univ.-Prof. Dr. Erwin Domanig zu
Großkreuzrittern sowie Herr Generaldirektor Dr. Karl Maria
Stepan als Kanzler zum Großoffizier befördert.

DIE  VERLEGUNG 
DER  STATTHALTEREI

NACH  WIEN

Bereits am 31. August 1959 schreibt der Kardinal-
Großmeister Nicola Canali an den Großprior Erz-
bischof Dr. Rohracher, dass er sich auf dessen

Anregung hin mit dem Gedanken befreundet habe, im Inter-
esse einer gedeihlichen Weiterentwicklung unseres
Ritterordens in Österreich „eine Verlegung des Sitzes der
Statthalterei von Salzburg nach Wien ins Auge zu fassen“.
Der bisherige Statthalter Univ.-Prof. Dr. Domanig solle zum
Ehrenstatthalter promoviert werden und Kardinal König
zum Ehrengroßprior. Das Amt des Großpriors jedoch möge
der hochwürdigste Herr Erzbischof Dr. Rohracher weiter-
hin ausüben.
Die Sache kam jedoch nicht zur Ausführung. Hofrat Dr.

Domanig blieb als Statthalter im Amte
bis durch den Tod von Kardinal-Groß-
meister Nicola Canali am 2. August
1961 die Dinge eine andere Wendung
nahmen. Denn mit dem Ableben des
Kardinal-Großmeisters erlöschen
sämtliche Funktionen im Orden.

Nun begann, da Prof. Domanig für
eine Wiederkandidatur nicht mehr zur
Verfügung stand, die Suche nach einem
Nachfolger. Eine Gruppe Wiener
Ordensbrüder favorisierte Univ.-Prof.
Dr. Hans Zacherl, den Ordinarius für
Gynäkologie an der Universität Wien.
Die Grazer Ordensbrüder jedoch
wollten den Zentraldirektor des Raif-

feisenverbandes Ökonomierat Dipl.-Kfm. Konrad Königs-
wieser in dieser Funktion sehen. Auch Dompfarrer
Dr. Dorr setzt sich mit Brief vom 23. November 1961
vehement für Königswieser ein. 

Mit 1. September 1961 wird Kardinal Eugenio
Tisserant neuer Kardinal-Großmeister des Ordens.
Sogleich ersucht er  Erzbischof Dr. Rohracher die proviso-
rische Ordensregierung in Österreich zu übernehmen.
Dieses sagte Rohracher gerne zu. 

Am 5. Oktober 1959 schreibt der Statthalter, dass am
Tag zuvor Dr. Sassmann ihn besucht habe und vorgeschla-
gen hat, einen völligen Schlußstrich unter alle Vorkomm-
nisse seit dem 3. Mai zu ziehen. Voraussetzung, Stepan
zieht diesen Schlußstrich auch und wird die bisherigen
Methoden nicht mehr anwenden. 

In einem sehr ernsten Brief vom 30. September 1959
an Herrn Dr. Karl Maria Stepan versucht auch Prälat Oesch
die Wogen zu glätten. Es möge doch bedacht werden, wenn
man „die Konzentrationslager, die Verfolgung ausgehalten
und überstanden hat, nun eine Streitigkeit zwischen zwei
Freunden das Ganze nicht in Gefahr bringen darf.“ Sogar
das Großmagisterium in Rom  war mit der Causa
Dr. Stepan befasst. 

Am 6. Juni 1961 schreibt Msgr. Spellucci aus Rom, dass
genannter Herr dort bekannt sei als „vir qui extra chorum
canit“. 

Wie aktuell mutet also das Thema an, das Primarius
Dr. Stöffler aus Tamsweg am 30. September 1959 am
Komtureiabend in Salzburg referieren musste.
Es lautet: „Die brüderliche Liebe im Ritterorden“.

Mit Entschließung von Kardinal-Großmeister unter
dem 25. Jänner 1960 wurde die neue Ordensregierung
wie folgt bestätigt:
Statthalter: Univ.-Prof. Dr. Erwin
Domanig, Salzburg Großprior: Erzbi-
schof Dr. Andreas Rohracher, Salzburg;
Kanzler: Generaldirektor Dr. Karl
Maria Stepan, Graz;    Sekretär: Direk-
tor Dr. Oswald Graf Kielmansegg,
Wien; Schatzmeister: Herr Direktor
Karl Fremuth, Salzburg;   
Zeremonienmeister: Herr Dr. Hanns
Sassmann, Graz; Beirat: General-
direktor DDr. Willi Lorenz, Wien;

Bei der Investitur am Christ-
königsfest 1960 in Linz wurden zwölf
neue Ordensritter, aufgenommen:
Franz Edelbacher, Wien; Dr. Otto Frie-
singer, Wien; Univ.-Doz. Dr. Herbert
Braunsteiner, Wien; Generaldirektor Fritz Götzl, Wien;
Dipl.-Ing. Max Hochreiner, Altheim bei Linz; Landesamts-
direktor Hofrat Dr. Rudolf Hanifle, Salzburg; Anton
Kraenzl, Linz; Bezirksschulinspektor Josef Ransmayr, Ried
im Innkreis; Johann Samhaber, Ried im Innkreis; Dr. Walt-
her Tölzer, Altach bei Feldkirch; Univ.-Prof. Dr. Hermann
Wiesflecker, Graz; Nationalrat Anton Weindl, Steyr bei Linz. 

Es bestehen nunmehr also schon fünf Komtureien mit
Sitz in Wien, Linz, Salzburg Graz und Innsbruck.

Ehrenstatthalter Dr. Erwin Domanig
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Nach anfänglichen Absagen hat jedoch Zentraldirektor
Königswieser zugesagt, die Statthalterei zu übernehmen.
Am 23. November 1961 schreibt Minister Dr. Fritz Bock an
den Großprior, dass er äußerst erleichtert sei, nun die
„Regierungskrise“ in der österreichischen Statthalterei
beendet zu wissen. Der neue in Aussicht genommene Statt-
halter hat Ing. Hlouscha zum Kanzler und den Rechtsanwalt
Dr. Julius Schuster als Sekretär vorgeschlagen. Dr. Sass-
mann soll kirchlicher Zeremoniär bleiben. Dr. Stepan hat
bereits am 6. Dezember 1960 den Rücktritt von seinen
Ämtern  im Orden bekannt gegeben. Der Komtur Dr.
Gustav Mittelbach (Graz) ersucht Erzbischof Dr. Rohracher
mit Schreiben vom 15. Dezember 1961 eindringlich, alle 
neuen Überlegungen personeller Art mit den betroffenen
Komtureien vorher zu besprechen. 

Am 27. April 1962 bestätigt Erzbischof Dr. Rohracher,
die vom neuen Statthalter Dipl.-Kfm. Zentraldirektor
Königswieser zusammengestellte Ordensregierung und
leitet diese nach Rom weiter. Diese wird im März 1963
von dort bestätigt.

Statthalter: Zentraldirektor Ökonomierat
Konrad Königswieser, Graz

Kanzler: Dir. Dipl.-Ing. Franz Hlouscha, Wien
Sekretär: Rechtsanwalt Dr. Julius Schuster, Wien
Weltl. Zeremoniär: Dr. Gustav Mittelbach, Graz
Kassier: Herr Ludwig Fremuth, Salzburg
Beiräte: Univ.-Prof. Dr. Ernst Kolb, Wien

Dir. Dr. Bruno Freund, Linz
Geistlicher Zeremoniar: Msgr. Hermann Pfeiffer, Linz

Somit ist dieses Jahr 1962 ein Schlüsseljahr für die
Entwicklung des Ordens. Die Ära des Statthalters Univ.-
Prof. Dr. Erwin Domanig ging damit zu Ende. Er hat
sich um die Organisation des Ordens unauslöschliche
Verdienste erworben.

Ein zweites Ereignis hat diesem Jahr 1962 eine tiefe
Wende gebracht. Das Ableben des Apostolischen Protono-
tars Prälat Albert Oesch. Er verstarb am 5. April 1962
in Jerusalem und wurde dort auf dem Friedhof der
Franziskaner am Ölberg bestattet. Mit ihm hat die öster-
reichische Statthalterei einen entscheidenden Verlust
erlitten, denn ohne die Förderung, die Prälat Oesch von
Anfang der Entwicklung des Ordenslebens hier zuteil
werden ließ, wäre es niemals 1952 zum Neubeginn
gekommen.

Festkapitel am 22./23. Juli 1964 in Mariazell in Anwesenheit

von Kardinal-Großmeister Eugenio Tisserant.
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INVESTITUR
IN WIEN

9. JÄNNER 1965
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S . E .  HOFRAT  P ROF.  MAG.  EDWIN  GRÄUP L
S TAT THALTER

DIE STATTHALTER VON 1933 BIS 2000
EIN KURZER ÜBERBLICK

Nach dem Krieg übernahm der bis-
herige Kardinal-Protektor Canali die
Leitung des Ordens als Kardinal-Groß-
meister. Der Einfluss des Lateinischen
Patriarchen (nach dem Tod Barlassinas
folgte Gori), der bisher den Orden ge-
leitet hatte, wurde stark eingeschränkt.
Kardinal Canali stufte Dr. Höfflinger
jetzt neu und niedriger als Regent ein.
Die Statthalterei wurde damit zur
Regentschaft, was in der heutigen
Terminologie Magistraldelegation heißt
und eine provisorische Statthalterei
bedeutet.

„ZWEITE“
STATTHALTEREI

(OFFIZIELLE
NEUGRÜNDUNG 1954):

PRIMARIUS HOFRAT
UNIV. PROF. DR.
ERWIN DOMANIG

(*1898, †1985)
1951 – 1954 Regent

1954 – 1961 Statthalter

1951 bestimmte Kardinal-Großmei-
ster Canali auf Betreiben des Schweizer
Prälaten Oesch nunmehr den Salz-
burger Primararzt Dr. Domanig zum
neuen Regenten und ernannte ihn 1954
zum Statthalter 12. Domanig begann
neue Ritter in den Orden aufzunehmen. 

Damit schuf er die Grundlage für alle
kommenden Aktivitäten. Er errichtete
ab 1954 erstmals Komtureien (Salzburg,

Vor 1933 gab es in Österreich –
wie auch in anderen Ländern seit

dem späten 19. Jahrhundert – nur eine
lose Anbindung an die Ordensleitung
durch Vertrauenspersonen 1 („Prokura-
tor des Patriarchen in Österreich“),
die im Briefkontakt zur Zentrale
standen. Diese lag nach dem Pontifikat
des Hl. Pius X., der den Orden selbst
geleitet hatte, wieder  in Jerusalem. Im
Anschluss an die erste internationale
Konferenz des Ritterordens (Jeru-
salem, September 1932) wurde mit
Wirkung vom 1. Jänner 1933 für
Österreich erstmals ein „Statthalter“
des Ritterordens vom Heiligen Grabe
zu Jerusalem ernannt.

„ERSTE“
STATTHALTEREI

(ERSTGRÜNDUNG 1933) 2

GUSTAV HEINRICH MARIA
GRAF SIZZO DE NORIS 3

(*1873, †1943)  1933 – 1943 

Gustav Graf  Sizzo de Noris bildete
seinen Statthaltereirat aus folgenden
Personen: Prälat Protonotar Dr. Franz
Hlawati 4 (investiert 1934), Angelus
(Angelo) von Eisner - Eisenhof 5

(investiert 1917 in Jerusalem), Dr.
Heinrich Höfflinger 6 (investiert 1913
in Jerusalem), Oberst im Generalstab a.
D. Walter Adam (investiert 1936) 7 und
Dr. Franz Graf Montjoye-Vaufrey 
investiert 1936).

Bedingt durch Krankheit und 
häufige Abwesenheit des Statthalters
von Wien führte meist der Großprior 
Prälat Dr. Franz Hlawati die Geschäfte

der Ordensleitung. So ist etwa ein Auf-
ruf in den Kirchenzeitungen zu nennen,
Ritter vom Heiligen Grabe mögen sich
melden, damit sie durch die Statthalte-
rei erfasst werden könnten 8.
In dieser Epoche entfaltete der Ritteror-
den allerdings kaum weitere Aktivitä-
ten. Bemerkenswert ist lediglich die
Aufnahme des damaligen Bundesprä-
sidenten Miklas 9 mit seiner Frau sowie
von Kardinal Innitzer 10 in den Orden.

DR. HEINRICH HÖFFLINGER11

(*1882, †1963) 1943 –1949 
Kommissarischer Statthalter

1949 – 1951 Regent 

In den politischen Wirren und Kat-
astrophen der folgenden Jahre wurde
nach dem Tode des Statthalters Sizzo de
Noris (Großprior Hlawati war 1940
verstorben) kommissarisch Dr. Hein-
rich Höfflinger (wahrscheinlich 1943
von Patriarch Barlassina) zum Statthal-
ter bestimmt. Er hatte 1913 als k.u.k.
Offizier in Jerusalem den Ritterschlag
erhalten. Der Heiligenkreuzer Pater
Hugo Presch OCist (bereits 1901 in den
Ritterorden aufgenommen) stand ihm
als provisorischer Großprior zur Seite.
In dieser Zeit wurden keine Ritter oder
Damen in den Ritterorden neu aufge-
nommen und investiert.
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Wien, Linz, Graz), in denen die Ritter
lokal organisiert wurden. Er hatte dabei
nicht nur viele organisatorische Proble-
me zu überwinden, sondern musste sich
heftigen Diskussionen über Grund-
satzfragen (insbesonders mit seinem
Kanzler Dr. Stepan 13) stellen. 

Erwin Domanig kann somit als der
eigentliche „Gründervater“ der gegen-
wärtigen österreichischen Statthalterei
gesehen werden.

„INTERREGNUM“

Nach dem Rücktritt Domanigs
(durch den Tod von Kardinal Canali
war sein Amt nach damaligem kano-
nischen Recht erloschen) leitete Groß-
prior Fürsterzbischof DDr. Andreas
Rohracher 14 den Ritterorden. Seinen
Bitten um Ernennung eines neuen
Statthalters wurde vom neuen Kar-
dinal-Großprior Tisserant erst nach
zwei Jahren entsprochen, was den
Erzbischof sehr verärgerte

DKFM.
KONRAD KÖNIGSWIESER 15

(*1903, †1967),  1963 –1967 

Endlich gab Kardinal-Großprior
Tisserant den Bitten von Fürsterz-
bischof DDR. Rohracher nach und
ernannte wunschgemäß den Grazer
Dkfm. Königswieser zum Statthalter.
Dieser bemühte sich, die Organisation
weiter zu festigen und das nachzuholen,
was seiner Meinung anch bisher
versäumt worden war. Er erreichte die
staatliche Anerkennung der Statthalte-
rei als juristische Person und begann mit
dem Aufbau eines Archives (Archivar:
Technischer Rat Prof. Ing. Sagoschen). 

In seine Amtszeit fiel die überaus
festliche Feier des 80. Geburtstages von
Kardinal Tisserant, zu der er mit seinem
Vorgänger Domanig und seinem späte-
ren Nachfolger Dr. Schuster nach Rom
reiste. Nicht nur aus diesem Anlaß
scheint die österreichische Kritik am
„kirchlichen Prunk“ ein Hauptthema
im Orden dieser Zeit gewesen zu sein,
was man ausführlich nachlesen kann.

RECHTSANWALT
DR. JULIUS SCHUSTER

(*1921, †1995),  1967 – 1990 

In den 23 Jahren seiner Tätigkeit als
Statthalter führte „Ulli“ Schuster den
österreichischen Ritterorden aus den
Anfangswirren in die Normalität.

Fronleichnam 1962 in Salzburg

Statthalter

Als Großprior unterstütze ihn zuerst
Weihbischof Dr. Weinbacher 16. Ab
1983 übernahm Abtprimas Prälat
Gerhard Koberger dieses wichtige Amt. 

Die Komtureien Innsbruck und
Bregenz entstanden in seiner Amtszeit.
Es gelang ihm insbesonders durch
seine perönlichen Kontakte zum frühe-
ren französischen Statthalter Prinz
Xavier Bourbon-Parma und zu dem
späteren Generalstatthalter Fürst Paolo
Massimo-Lancelotti das internationale
Ansehen der österreichischen Statthal-
terei sehr zu steigern. Auch die großen
und prächtigen „Drei-Länder-Investi-
turen“ in Salzburg (von Peter Wagner
organisiert), jeweils mit Freude vom
Kardinal Großmeister de Fuerstenberg
besucht, wirkten in diese Richtung. 

Unvergesslich ist sein erfolgreicher
Einsatz (zusammen mit Prof. Dipl. Ing.
Kurt Stögerer und RA Prof. Dr. Franz
Eckert) für die Rückgewinnung des
österreichischen Hospizes in Jerusa-
lem, woran dort auch eine Gedenktafel
erinnert.Auf Anregung des Patriarchen
Beltritti begann er (wiederum mit
Stögerer und Eckert) die Partnerschaft
mit der katholischen Pfarre in Gaza zu
entwickeln, wobei – wesentlich mit
österreichischer Hilfe – „unsere“
Schule in Gaza erbaut wurde.

Sein erfolgreiches Wirken im Orden
– nach seiner Tätigkeit als Statthalter
auch im Großmagisterium – wurde
durch seine  Ernennung zum  Kollar-
ritter glanzvoll gewürdigt.

Empfang des

Kardinal-

Großmeisters,

Rom 8. 10. 1975.

Statthalter

Dr. Schuster,

Kardinal

de Fürstenberg,

Walter Dick,

Dr. Norbert Mayer

mit Gattin, u. a.
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1918-19 Mitglied der Provisorischen
Nationalversammlung, 1919-20 Mitglied
der Konstituierenden Nationalversammlung,
1920-28 Abgeordneter zum Nationalrat
(1923-28 Präsident), 1919-20 Unterstaats-
sekretär für Kultus, vom 10. 12. 1928
(1931 wieder gewählt) bis 13. 3. 1938
Bundespräsident  (zitiert nach www.aeiou.at).

10) Innitzer, Theodor, * 25.12.1875
Weipert-Neugeschrei (Tschechische Republik),
† 9.10.1955 Wien, Theologe und geistlicher
Würdenträger. 1911 zum Universitäts-
professor für neutestamentliche Exegese
ernannt (1928/29 Rektor der Universität
Wien), 1929-30 Bundesminister für soziale
Verwaltung (Verbesserung der Lage der
Kleinrentner), 1932-55 Erzbischof von Wien,
1933 Kardinal (zitiert nach www.aeiou.at).

11) Er war mit Ferdinandine verwitwete
Gräfin Berchtold von und zu Ungarschitz
verheiratet. Deren verstorbener Ehemann
war der ehemalige k.u.k. Außenminister
Leopold Graf Berchtold gewesen.

12) Näheres dazu bei J. Neuhardt

13) Stepan, Karl Maria, * 24.6.1894 Wien,
† 11.9.1972 Graz (Steiermark), Verleger
und Politiker (CS). 1934-38 Landeshaupt-
mann der Steiermark, 1939-40 und
1944-45 im KZ; 1946 Generaldirektor
des Katholischen Pressevereins
(zitiert nach www.aeiou.at).

14) Rohracher, Andreas, * 31. 5.1892
Lienz (Tirol), † 6.8.1976 Altötting
(Deutschland), 1933 Weihbischof von Gurk,
1943-69 Erzbischof von Salzburg
(zitiert nach www.aeiou.at).

15) Zentraldirektor der
Raiffeisen-Zentralkasse Steiermark

16) Weinbacher, Jakob, * 20.12.1901
Wien, † 15.6.1985 ebenda, Geistlicher.
1950-52 und 1961-69 
Generalvikar in Wien, 1962 zum
Weihbischof ernannt.
Während des Nationalsozialismus
längere Zeit in Haft, 1945 Domkapitular
von St. Stephan in Wien, bis 1950
Leiter der Caritas, 1952-61 Rektor der 
Anima in Rom (zitiert nach www.aeiou.at).

17) Er war langjähriger
Dombaumeister von St. Stephan in Wien.

18) Vormals Bankdirektor der BTV, später 
Generaldirektor der Verlagsanstalt Tyrolia.

PROF. DIPL. ING.
KURT STÖGERER 17

(*1923, †1992),  1990 – 1992

In seiner (bedingt durch eine Herz-
erkrankung) allzu kurzen, aber dafür
sehr verdienstvollen Amtszeit gründete
er die Komtureien St. Pölten, Eisen-
stadt und Klagenfurt. Abt Alois Stöger
von Wilten unterstützte ihn als Groß-
prior in seiner Arbeit.

DKFM. DR. OTTO KASPAR 18

(*1936), 1992 – 2000

Otto Kaspar, der nach dem plötz-
lichen Tod Kurt Stögerers zum Statt-
halter ernannt worden war, bemühte
sich erfolgreich, die Ansätze seiner
Vorgänger fortzuführen. Er festigte den
Aufbau der neu gegründeten Kom-
tureien, gründete noch Baden – Wiener
Neustadt dazu und verstärkte die Unter-
stützung der Pfarre in Gaza. Es gelang
ihm, das Image des Ritterordens erst-
mals in der österreichischen Öffentlich-
keit erfolgreich aufzubauen. Dazu
intensivierte er die Berichterstattung
über den Orden, intern durch die Quar-
talsinformationen, nach außen hin
durch regelmäßige Pressekonferenzen.
Otto Kaspar gründete auch die „Gaza-
Stiftung“, um damit für die Unterstüt-
zung und den Aufbau der Wirtschaft in
Palästina ein geeignetes Instrument
zum Fundraising zu haben.

Besonders lag Dr. Otto Kaspar der
persönliche Kontakt zu den Christen im
Heiligen Land am Herzen, sei es durch
Besuch oder durch die von ihm sehr
geförderte Familienbetreuung in Gaza.
Otto Kaspar ist heute als Mitglied des
Großmagisteriums in der römischen
Ordensleitung sehr engagiert  tätig.

Q U E L L E N N A C H W E I S

1) Z. B.: Prälat Sebastian Brunner,
Herausgeber der Wiener „Kirchenzeitúng“ ,
Prälat Hermann Zschokke (früher Rektor
und Kurator des Österreichischen Hospizes
in Jerusalem)

2) Näheres dazu in „Der vergessene
Statthalter” Ordensnachrichten Nr. 2, 2002,
Ritterorden vom Heiligen Grabe
zu Jerusalem, Österreichische Statthalterei 

3) K.u.K. Generalkonsul

4) Hlawati, Franz, * 1. 10. 1868
Bernhardsthal (Niederösterreich),
† 26. 7. 1940 Wien, Pädagoge, Seelsorger.
1923–32 Provikar der Apostolischen
Administratur des Burgenlands, um dessen
kirchlichen Aufbau er sich besonders verdient
machte. Auch Komponist und Dichter
(zitiert nach www.aeiou.at).

5) Er publizierte kunst- und musikhistorische
Arbeiten. Wie Heinrich Höfflinger gehört er
zum Kreis um den bedeutenden National-
ökonomen Joseph Alois Schumpeter.

6) Bankdirektor und Großgrundbesitzer.
Von ihm stammt eine Reihe genealogischer
und adelsrechtlicher Arbeiten. Er war auch
im Vorstand des genealogischen und
heraldischen Institus „Adler“ in Wien. 

7) Leiter des Bundeskommissariats für
Heimatdienst, Redakteur der „Reichspost”
(christlichsozial-orientierte Wiener Tages-
zeitung),  wurde 1938 interniert. siehe
http://www.doew.at/service/ausstel-
lung/1938/15/15staende.html Daraus
zitiert: Die politische Elite des Ständestaates,
soweit die Gestapo ihrer habhaft wurde,
bildete einen wesentlichen Teil der mit den
so genannten „Prominententransporten“
nach Dachau verbrachten Häftlinge. Zu
ihnen zählten Walter Adam, Fritz Bock,
Ludwig Draxler, Leopold Figl, Heinrich
Gleißner, Alfons Gorbach, Karl Karwinsky,
Eduard Ludwig, Alfred Maleta, Josef Reither,
Johann Staud und Johann Sylvester.

8) Verordnungsblatt für das Gebiet der
Apostolischen Administratur Innsbruck-
Feldkirch, Jahrgang 1936, Nummer 1

9) Miklas, Wilhelm, * 15. 10. 1872
Krems (Niederösterreich), † 20. 3. 1956
Wien, Gymnasialprofessor und Politiker
(Christlichsoziale Partei). 1905 Direktor in
Horn, 1907-18 Reichsratsabgeordneter,
1908-18 im Niederösterreichischen Landtag,
1918 Mitglied des Staatsrats,
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Abt Alois Stöger Vigil in der Dreifaltigkeitskirche, 17. Oktober 1969,

Großprior Dr. Jacob Weinbacher

Großprior Weihbischof Dr. Jacob Weinbacher,

Investiturfeier 18. Oktober 1969
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MITGLIEDER DER

ÖSTERREICHISCHEN ORDENSREGIERUNGEN 1933 – 2004

„ERSTE“ STATTHALTEREI

(ERSTGRÜNDUNG 1933)

Statthalter:
Gustav Heinrich Maria Graf Sizzo de Noris 1933 – 1943

Dr. Heinrich Höfflinger
1943 – 1949 kommissarischer Statthalter,

1949 – 1951 Regent

Großpriore:
Protonotar Prälat Dr. Franz Hlawati 1933 – 1940

P. Hugo Presch OCist
1940 – 1950 kommissarischer Großprior

„ZWEITE“ STATTHALTEREI

(OFFIZIELLE NEUGRÜNDUNG 1954)

Statthalter:
Primarius Hofrat Univ. Prof. Dr. Erwin Domanig

1951 – 1954 Regent, Statthalter 1954 – 1961
„Interregnum“; Großprior EB Rohracher

leitet den Ritterorden
Dkfm. Konrad Königswieser 1963 – 1967

Rechtsanwalt Dr. Julius Schuster 1967 – 1990
Prof. Dipl. Ing. Kurt Stögerer 1990 – 1992

Dkfm. Dr. Otto Kaspar 1992 – 2000
Hofrat Prof. Mag. Edwin Gräupl 2000 –

Großpriore:
Fürsterzbischof DDR. Andreas Rohracher 1951 – 1967

Weihbischof DDr. Jakob Weinbacher 1967 – 1983
Abtprimas Prälat Gerhard Koberger 1983 – 1990

Abt Prälat Alois Stöger 1990 – 1996
Propst Prälat Mag. Maximilian J. Fürnsinn 1996 –

Kanzler:
Hptm. a. D. Alexander Rippel

1943 –1951 kommissarischer Kanzler
Landeshauptmann Dr. Karl Maria Stepan 1954 – 1970

Primarius Dr. Fritz Schweitzer 1970 – 1972
Vizekanzler (der Republik Österreich)

Dr. Fritz Bock 1972 – 1984
Kommerzialrat Ing. Peter Wagner 1984 – 1990

RA Prof. Dr. Franz Eckert 1990 – 1992
Notar Dr. Felix Vetter von der Lilie 1992 – 2000

Rechtsanwalt Dr. Alexander Kragora 2000 –

Sekretäre:
Major a. D. Otto Weinrichter 1954 – 1963

Dipl. Ing. Franz Hlouscha 1963 – 1967
Hofrat Dkfm. Heinrich Pawlik 1967 – 1972

Dipl. Ing. Fritz Adensamer 1972 – 1982
Dr. Ernst Brandstätter 1982 – 1988

Rechtsanwalt Dr. Alexander Kragora 1988 – 2000
Studienrat Roland Dobersberger 2000 - 2003

Architekt Dipl. Ing. Heinrich E. Thonet 2003 -

Schatzmeister:
Kommerzialrat Franz Opferkuch 1954 – 1963

Ludwig Fremuth 1963 – 1967
Gen. Dir. Dr. Alfred Weiser 1967 – 1982

Dkfm. Dr. Otto Kaspar 1982 – 1992
Dr. Herbert Mussger 1992 – 1996
DDr. Erhard Foussek 1996 – 1997

Dr. Fritz Szauer 1997 –

Geistliche Zeremoniäre:
Weihbischof (später Erzbischof)

Dr. Eduard Macheiner 1954 – 1963
Kanonikus Hermann Pfeiffer 1963 – 1970

Militärsuperior Josef Vollnhofer 1970 – 1982
Univ. Prof. Dr. Franz Sauer 1982 - 1984

Prälat Elmar Mayer 1984 – 1992
Prälat Protonotar Domdekan Prof. Dr. Johannes Neuhardt

1992 – 2002
Militärdekan Msgr. Mag. Ewald Franz Maria Kiener

2002 –

Weltliche Zeremoniäre:
Hofrat Dr. Gustav Mittelbach 1963 – 1967

Univ. Prof. Dr. Herbert Braunsteiner 1967 – 1970
Divisionär Mag. Alexander Kragora 1970 – 1985

Dr. Gottfried Roth 1985 – 1990
Oberst Karl Kastner 1990 – 1997

Vizeleutnant Hans Kaltenegger 1997 – 2000
Dkfm. Gerhard Engelhardt  2000 –
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ENTSTEHUNG DER KOMTUREIEN
ZUSAMMENGEFASST  VON HR  P ROF.  MAG.  EDWIN  GRÄUP L

Die nachfolgenden kurzen Darstellungen beruhen auf Texten,

die von den Komtureien zur Verfügung gestellt wurden. (Das erklärt die unterschiedliche

Länge und Art der Darstellung). Die Reihenfolge der Darstellungen orientiert sich

an der Chronologie der „zweiten“ Statthalterei.

brüderliches Ordensleben. Nach einer
ernsthaften Erkrankung trat er zurück
und Landesschulinspektor Hofrat
Prof. Mag. Edwin Gräupl wurde 1995
Leitender Komtur. Er engagierte sich –
in der vorgegebenen Linie – für ein
anspruchsvolles Programm und inten-
sive Kontakte zum Heiligen Land.
Nach seiner Ernennung zum Statthal-
ter übernahm 2000 der Vizepräsident
des Landesgerichts Salzburg Dr.
Engelbert Bitschnau die Leitung der
Komturei.

Besonders bemerkenswert ist, daß
seit 1967 Prälat Apostolischer Proto-
notar Prof. Dr. Johannes Neuhardt der
Prior der Komturei ist.

Seit Jahrzehnten werden in Salzburg
regelmäßig zwei überregionale Ver-
anstaltungen durchgeführt: Meist am
Wochenende vor dem Palmsonntag
(Freitag bis Sonntag) werden die
Einkehrtage der Statthalterei für alle
Damen und Ritter in Österreich veran-
staltet. 2002 übernahm Ordensbruder
Altbischof Dr. Stecher (Innsbruck) die
spirituelle Leitung und brachte in
seinen Vorträgen „Leidensgeschichte
einmal anders” die Strahlkraft der Auf-
erstehung des HERRN nahe. 2004
wandte sich Univ. Prof. Dr. Dr. habil
Joachim Sander unter dem Titel
„Gottes Präsens – eine brisante Macht
aus Sprachlosigkeit und Sprache” der
Gottesthematik zu. 

Ende Juli (parallel zum Beginn der
katholischen Salzburger Hochschul-
wochen) lädt die Komturei Salzburg
zur Wallfahrt nach Maria Plain ein.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde die
österreichische Statthalterei in

Salzburg neu gegründet. Der Impuls
kam 1951 von Prälat Protonotar Albert
Oesch aus der Schweiz. Primar Hofrat
Univ. Prof. Dr. Erwin Domanig wurde
mit dem Aufbau betraut. Man traf sich
(im kleinen Kreis der ersten Ordens-
mitglieder) in der Privatkapelle des
Erzbischofs und Großpriors DDr.
Andreas Rohracher und zu Hause
beim Statthalter.

Bemerkenswert ist eine Pilgerreise
(1953) nach Rom (von S.H. Papst
PIUS XII. wurden Fürsterzbischof
Rohracher, Prälat Oesch, Ordensdame
Baronin Trapp, Altstatthalter Höfflin-
ger, Ordenssekretär Major Weinrich-
ter u. a. empfangen).

Auffallend sind in dieser Zeit die
vielen (allerdings „kleinen”) Investi-
turen in Salzburg. 

Walter Dick (Großkaufmann aus
Saalfelden) wurde zur Entlastung
Domanigs 1959 erster Leitender Kom-
tur in Salzburg.

Stadtbaumeister Franz Wagner
übernahm als nächster 1963 das Amt,
wurde aber bald in das himmlische Je-
rusalem abberufen. Der inzwischen
emeritierte Statthalter Domanig über-
nahm jetzt wieder die Leitung der
Komturei und wurde dabei von Stadt-
baumeister Peter Wagner (Sohn von

Franz Wagner) tatkräftig unterstützt.
Seit 1971 führte dann Peter Wagner die
Komturei.

Durch auffallend glänzende Investi-
turen – einmal mit Großprior Beltritti,
dreimal mit Kardinal-Großmeister de
Fuerstenberg (davon zwei sogenannte
„Drei-Länder-Investituren” mit Da-
men und Rittern aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz) gewann
Salzburg an Profil im Orden.

Nachdem P. Wagner Ordenskanzler
geworden war, übernahm Kommer-
zialrat Bernhard Weis (Buchhändler in
Salzburg) 1984 die Leitung der Kom-
turei. Er bemühte sich intensiv und
erfolgreich um ein spirituell vertieftes,

SALZBURG

Statthalter HR Mag. Gräupl und

Kanzler Dr. Kragora in Maria Plain.
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Ministerialrat Mag. Johann
Schweinberger 1988 - 1993 
öffentl. Notar Dr. Helmut Polterauer
1993 - 1997 
o. Univ. Prof. Dr. h.c.
Dr. Walter H. Rechberger 1997 -

PRIORE:
Dompfarrer Kanonikus Prälat
Dr. Karl Raphael Dorr 1955 - 1964 
1964 - 1967 Sedisvakanz 
Dompfarrer Kanonikus
Prälat Alois Pennal 1967 - 1968 
Abtprimas Prälat Gebhard Koberger
1969 - 1983 
Dompfarrer Kanonikus
Prälat Karl Hugel 1983 - 1988 
Prälat Mag. Elmar Mayer 1988 –

INVESTITUREN:
1956, 1957, 1959, 1963, 1965, 1967,
1976, 1977, 1980, 1983, 1989, 1994,
2001.

Der mit der Neubelebung des
Ritterordens in Österreich eng

verbundene schweizerische Prälat
Albert Oesch gab auch den Impuls für
die Errichtung der Komturei Linz.
Auf seinen Vorschlag hin wurde im
Einvernehmen mit dem Diözesan-
bischof Joseph Calasanctius Fließer
Kons. Rat Hermann Pfeifer 1954 in den
Orden in Linz investiert. 

1956 wurde die Komturei gegründet,
Dr. Karl Schaller wurde Leitender
Komtur und Hermann Pfeifer Prior.  Die
regelmäßigen Komtureiabende finden
seit damals im Linzer Bischofshof statt. 

Den Ordenstag „Maria, Königin von
Palästina” veranstaltet die Komturei
Linz gemeinsam mit den Komtureien
Salzburg und St. Pölten im dreijährigem
Wechsel. Der letzte von der Komturei
Linz organisierte  Ordenstag fand am
21. 10. 2001 in Steyr statt. 

LEITENDE KOMTURE:
Dr. Karl Schaller 1956 - 1962 
Dr. Aubert Salzmann 1962 - 1966 
Dr. Fritz Schweitzer 1966 - 1967 

Dabei ist auch immer ein Vortrag vor-
gesehen (in den letzten Jahren spra-
chen z. B.: Prof. Dr. Eugen Bieser aus
München, der österreichische Kurien-
Erzbischof Dr. Alois Wagner, Univ.
Prof.  Dr.Gerhard Winkler OCist).

Die Komtureien Linz, St. Pölten
und Salzburg veranstalten gemeinsam
im dreijährigen Turnus den Ordenstag
zum Fest „Maria - Königin von Palä-
stina” im Oktober. Salzburg gestaltete
die Feier im Jahr 2000 im Kollegiats-
stift Mattsee und zuletzt 2003 in der
Wallfahrtskirche am Dürrnberg bei
Hallein.

LEITENDE KOMTURE:
(Erwin Domanig 1951 - 1958;
in der „Gründerzeit” als Regent
und dann seit 1954 als Statthalter
auch de facto Leitender Komtur
in seinem Wohnort Salzburg)
Walter Dick 1959 - 1962
Franz Wagner 1963 - 1966
(im Amt verstorben)
Erwin Domanig 1967 - 1970
(übernimmt als Ehrenstatthalter
diese Funktion)
Peter Wagner 1971 - 1983
Bernhard Weis 1984 - 1995
Edwin Gräupl 1995 - 2000
(ab 1. Juli 2000 Statthalter)
Engelbert Bitschnau 2000 - 

PRIORE:
(Fürsterzbischof Andreas Rohracher
1951 - 1955; in der „Gründerzeit”
als Großprior auch de facto Prior
in seiner Residenzstadt)
Eduard Macheiner 1956 - 1966
(Weihbischof, später Erzbischof)
Johannes Neuhardt 1967 - 

INVESTITUREN:
1952 (Hofrat Domanig investiert),
1952, 1953 (Baronin Trapp investiert),
1955 (Investitur von Elizabeth Arnold,
Gattin des in Salzburg kommandieren-
den US–Generals), 1956, 1958, 1959,
1961, 1969 (mit Patriarch Beltritti),
1974 (mit Kardinal Großmeister de
Fuerstenberg), 1979 (mit Kardinal
Großmeister de Fuerstenberg, 3-Län-

der Investitur), 1986 (mit Kardinal
Großmeister de Fuerstenberg, 3-Län-
der Investitur), 1990, 1998 (mit
Patriarch Sabbah) und die  Jubiläums-
investitur 2004.

Die Einberufung des ersten Kon-
vents (Kapitels) in Wien durch

den damaligen Staatssekretär Dr. Fritz
Bock am 2. Juli 1955 markiert die Ge-
burtsstunde der Komturei Wien,
Niederösterreich und Burgenland
innerhalb der am 8. Mai 1955 feierlich
proklamierten Statthalterei für
Österreich. Bei der ersten Investitur-
feier der neuen Statthalterei am Pro-
klamationstag in Salzburg wurden 13
Ordenbrüder in die Gemeinschaft auf-
genommen, sodass die neue Komturei
zusammen mit den 12 schon vorhan-
denen Ordensbrüdern ihr Ordensleben
mit 25 Mitgliedern beginnen konnte. 

Die Wiener Komturei fungierte als
„Mutterkomturei” für die 1990 ge-
gründeten Komtureien Eisenstadt und
St. Pölten sowie für die 1997 errichte-
te Komturei Baden-Wiener Neustadt. 
Die Wiener Komturei besteht heute
aus ca. 90 Mitgliedern, davon sieben
Ordensdamen. 

Die Wiener Ordensfamilie trifft
regelmäßig zweimal im Monat bei
spirituellen, wissenschaftlichen und
kulturellen Veranstaltungen zusam-
men. Weitere Aktivitäten wie Kultur-
fahrten und Museumsbesuche ergän-
zen dieses Programm ebenso wie Aus-
flüge oder Treffen mit anderen Komtu-
reien zur Förderung der Gemeinschaft. 

LEITENDE KOMTURE:
Vizekanzler Dr. Fritz Bock
1955 - 1960 
Sektionschef Dr. Franz Krisch
1960 - 1970 
Generaldirektor Dr. Wilhelm Lorenz
1970 - 1975 
Dombaumeister Prof. Dipl. Ing.
Dr. Kurt Stögerer 1975 - 1988 

W I E N

L I N Z
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Kranebitter, Konsul Dr. Otto Färber
und Univ. Prof. Dr. Clemens-August
Andreae.

Für die geplante Komturei Innsbruck
wurden dann gezielt Präsident Hans
Astner, KR Ing. Martin Huter, RA Dr.
Alfons Leuprecht, KR Josef Stanger,
Stadtrat KR Dr. Theodor Seykora und
Landtagspräsident Dir. Josef Thoman
angesprochen und gewonnen.

1968 kam es dann zur Komturei-
gründung. Die Treffen der Ordens-
mitglieder finden seit damals regel-
mäßig im Stift Wilten statt. Derzeit
gehören eine Dame und 51 Ritter der
Komturei an.

LEITENDE KOMTURE:
Bürgermeister DDr. Alois Lugger
1968 – 1989
Generaldirektor Dr. Günther
Schlenck 1989 – 1997
Hofrat Direktor Dr. Gerhard Rief 1997 – 

PRIORE:
Prälat Abt Alois Stöger 1968 – 1996
Abt Mag. Raimund Schreier 1996 – 

INVESTITUREN:
Innsbruck 1978, 1988, 1999

österreichischen Ritter in Graz lebte;
er wurde 1902 geboren und verstarb
im Februar 2004, knapp vor Vollen-
dung seines 102. Lebensjahres. Bei
der vorangegangenen Investitur im
Jahr 2003 war er noch bei allen Veran-
staltungen rüstig dabei!  (Geschrieben
unter Verwendung eines unpublizier-
ten Manuskripts von em. o. Univ. Prof.
Dr. Othmar Pickl)

LEITENDE KOMTURE:
Dr. Hans Stampfer 1955 – 1966
Zentraldirektor Konsul a. D. Walter
Kamschal 1967 – 1972
wirkl. Hofrat DDr. Gustav Mittelbach
1973 – 1989
Professor Wolfgang Arnold
1989 – 1996
Direktor DDr. Erhard Foussek 1997 – 

PRIORE:
Msgr. Leopold Haas 1955 – 1960
Univ. Prof. Dr. Georg Hansemann
1960 – 1987
Univ. Prof. Dr. Johannes Marböck
1988 –

INVESTITUREN:
Graz 1953
Graz 1957
Maria Zell 1970
Graz 1977
Graz 1987
Maria Zell 1982
(mit Patriarch Beltriti)
Graz 1991
Zisterzienserstift Rein 2003

Die Bemühungen zur Gründung der
Komturei Innsbruck gehen auf die
Mitte der 60er Jahre zurück. Dem
Großprior Weihbischof DDr. Jakob
Weinbacher gelang es – nach vielen
Gesprächen – den Abt von Wilten Prä-
lat Alois Stöger für den Orden zu ge-
winnen. Zu dieser Zeit lebten in Tirol
bereits Ordensritter, wie etwa Bürger-
meister DDr. Alois Lugger, Minister a.
D. Univ. Prof. Dr. Ernst Kolb, Hofrat
Dr. Karl Psenner, Abg. z. NR Franz 

I N N S B R U C K

Dr. Bruno Freund 1967 - 1992 
Kommerzialrat Hannes Sturmberger
1992 - 2000 
Dr. Dietmar Fiedler 2000 – 

PRIORE:
Kanonikus Hermann Pfeifer
1956 - 1987 
Generalvikar Prälat
Mag. Josef Ahammer 1987 – 2003
Militärdekan Monsignore
Mag. Ewald Kiener 2003 - 

INVESTITUREN:
Linz 1954 
Linz 1960 
St. Wolfgang 1972 
Wilhering 1984 
Kremsmünster 1993 

Der Neubeginn des Ritterordens in
Österreich nach dem zweiten Weltkrieg
ist eng mit der Steiermark verknüpft.
Bereits am 25. August 1952 bei der
ersten Investitur der neuen Periode in
Salzburg (Stift Nonnberg) wurden die
Steirer Zentraldirektor Kamschal und
Landeshauptmann Josef Krainer in den
Orden aufgenommen.

Eine große Rolle spielte der ehema-
lige Landeshauptmann Dr. Karl Maria
Stepan, der 1953 in Graz investiert
wurde. Er leitete in der informellen
Phase die Gruppe in Graz, als er Kanz-
ler des Ordens wurde übernahm
Dr. Stampfer offiziell die Leitung der
Komturei.

Mit Ökonomierat Dkfm. Konrad
Königswieser stellte die Komturei von
1963 – 1967 auch den Statthalter.
Bemerkenswert sind Hilfsaktionen:
1964 für die Erdbebenopfer in Maze-
donien, ab 1991 für Kriegsopfer in
Kroatien.

Seit 1987 fährt die Komturei im
Frühling zum „Rittertreffen in Grado“
verbunden mit einer Schiffsprozession
nach Barbana.

Besonders hervorgehoben sei, daß
mit Dr. Alfred Berger der Senior der

G R A Z

Seine Eminenz Kardinal-Großmeister Carlo Furno 

bei der Investitur eines Ritters in Innsbruck

Abt Alois Stöger,

Großprior von

1990 – 1996 

(Stift Wilten)



festschrift Fünfzig jahre und mehr 55

B R E G E N Z

S T .  P Ö L T E N

Wien angehörig und 1980 in Wien-
St.Stephan investiert) war diesem Ruf
gefolgt. Bei der Investitur 1991 in
Graz wurden 5 Kandidaten der neuen
Komturei St. Pölten in den Orden
aufgenommen. Die Komturei konnte
damit ihr eigenständiges Ordensleben
richtig beginnen.

Ein kühner Entschluss schweißte
die an Zahl kleine Komturei zusam-
men: Sie übernahm die Organisation
der Investitur 1992 in St. Pölten. Der
Lateinische Patriarch Seine Selig-
keit Michel Sabbah stand dieser Inve-
stitur im St. Pöltner Dom vor. In die
Vorbereitungen dieser Investitur waren
in besonderer Weise auch die Ange-
hörigen der wenigen Ritter mit ein-
gebunden. So entstand eine Ordens-
familie, die in der Einbindung der
Familie auch beispielgebend für
andere Komtureien werden konnte. 

Im Jahr 2000 hatte wiederum die
Komturei St. Pölten die Organisation
der Investitur übertragen bekommen.
Diesmal wurde die Stiftskirche Melk
als Ort der Investitur, die Großprior
Mag. Maximilian Fürnsinn vornahm,
auserwählt. Bei dieser Gelegenheit
wurde als erste St. Pöltener Ordensda-
me Gräfin Barbara Bubna–Litic in die
St. Pöltner Komturei aufgenommen,
die nunmehr insgesamt 14 Mitglieder
aufweist, davon zwei Ordensdamen.

Überregionale Veranstaltungen
Neben einem spirituell dichten

Programm unter der Leitung des Priors
Maximilian Fürnsinn wuchsen zwei
Veranstaltungen zu überregionaler
Bedeutung. Dies war einmal die Feier
des Festes „Maria – Königin von
Palästina” ab dem Jahr 1993. Von
allem Anfang an hatte sich die Komtu-
rei Linz dieser Veranstaltung ange-
schlossen, später folgte die Komturei
Salzburg. In weiterer Folge wurden
diese Ordenstage von den drei genann-
ten Komtureien abwechselnd gestaltet.

1994 fand erstmals das „Dürnstei-
ner Zukunftsforum” statt, eine
öffentliche Veranstaltung – damals
mitgetragen vom ORF–Landesstudio

In der ersten Zeit der 1954 neu
erstandenen Statthalterei Österreich
des Ritterordens wurde Vorarlberg von
Salzburg, dann von Innsbruck her
organisiert. Dies war mit vielen
Schwierigkeiten verbunden, an deren
Lösung der spätere Ltd. Komtur Univ.
Prof. Dr. Ivo Fischer regen Anteil
nahm.

Erst am 17. 2. 1978 wurde die Kom-
turei Bregenz offiziell begründet. Er-
ster Leitender Komtur war Univ. Prof.
Dr. Ernst Kolb (früher Unterrichts-
minister), Prior Abt Mag. Dr. Kassian
Lauterer OCist (der dieses Amt bis
heute innehat) und Sekretär Univ. Prof.
Dr. Ivo Fischer. Wenige Monate später
verstarb Univ. Prof. Dr. Ernst Kolb und
Dr. Ivo Fischer wurde Leitender Kom-
tur. Er baute die Komturei – begünstigt
durch seine hervorragenden persön-
lichen Kontakte – zielstrebig auf und
festigte ihr Ansehen.

Auf ihn folgte der Senatsvorsitzende
(Richter) Mag. Dr. Franz Ludwig
Hinteregger, aus dessen Amtszeit die
Investitur in Feldkirch – Rankweil
besonders in Erinnerung bleibt. Seit
1998 leitet der in Vorarlberg auch als
Buchhändler sehr angesehene Kom-
merzialrat Oswald Anton Brunner mit
großem Erfolg die Komturei Bregenz. 
Seit 1968 (also bereits vor der Existenz
der Komturei) findet das Bodenseetref-
fen alljährlich statt. Ursprünglich als
Treffen der Malteser, Johanniter, des
Deutschen Ordens und der Ritter vom
Heiligen Grab gegründet, ist es heute
eine Begegnung der Komtureien
Bregenz, Ravensburg und St. Gallen
unseres Ordens. 

Diese Komtureien veranstalten im
dreijährigen Turnus dieses Fest jeweils
im September.

LEITENDE KOMTURE:
Univ. Prof. Dr. Ernst Kolb 1978
Univ. Prof. Dr. Ivo Fischer 1978 – 1994
Mag. Dr. Franz Ludwig Hinteregger
1994 –1998
Kommerzialrat
Oswald Anton Brunner 1998 –

PRIOR:
Abt Mag. Dr. Kassian Lauterer OCist
1978 – 

INVESTITUREN:
1981 Bregenz Mehrerau
1995 Feldkirch Rankweil

Auf Ersuchen der österreichischen
Statthalterei des Ritterordens vom
Heiligen Grabe zu Jerusalem geneh-
migte Kardinalgroßmeister Giuseppe
Caprio mit Schreiben vom Juni 1990
die Errichtung der Komturei St. Pölten
(gemeinsam mit Eisenstadt und Kla-
genfurt). Großen Anteil daran hatte der
damalige Diözesanbischof Dr. Franz
Zak, der sich vehement für die Grün-
dung der neuen Komturei St. Pölten
einsetzte. Zum Leitenden Komtur
wurde Dr. Gerhard Bonelli bestellt,
damals Stadtplaner der neuen Landes-
hauptstadt von Niederösterreich. Zum
Geistlichen Leiter wurde der Propst
des Augustiner – Chorherrenstiftes
Herzogenburg, Prälat Mag. Maximi-
lian Fürnsinn, ernannt.

Die Gründungssitzung fand am 30.
Mai 1990 im ehemaligen Refektorium
des Instituts der Englischen Fräulein
statt. Dieser prächtige barocke Raum
ist bis auf den heutigen Tag Heimstät-
te des Ordens geblieben. Gerhard Bo-
nelli, 1985 in Klosterneuburg inve-
stiert, hatte im Einvernehmen mit der
österreichischen Statthalterei Ordens-
brüder, die in Niederösterreich ihren
(Zweit)wohnsitz hatten, ersucht, der
neuen Komturei als Mitglieder anzu-
gehören. Einzig Studienrat Roland
Dobersberger (ebenfalls der Komturei
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K L A G E N F U R T

Mit einer heiligen Messe, gefeiert
vom schon verstorbenen Diözesan-
bischof DDr. Stefan Laszlo am 24.
Sept. 1990, nahm die Komturei Eisen-
stadt ihre Tätigkeit auf. Damit wurde
dem Wunsch des damaligen Statt-
halters Dombaumeister Prof. Dipl. Ing.
Stögerer (in jeder Diözese eine Komtu-
rei) entsprochen. Sechs Ordensbrüder
der Komturei Wien, die im Burgenland
ihren Wohnsitz hatten oder ihren Beruf
ausübten, bildeten den Grundstock.

In der Zwischenzeit ist die Komturei
auf 14 Mitglieder angewachsen. Die
Ritter treffen sich einmal im Monat, im
„Haus der Begegnung“ in Eisenstadt,
zu einer offiziellen Ordensveranstal-
tung, gegliedert in  Ordensnachrichten,
hl. Messe und einem anschließenden
Vortrag, der jeweils ein Thema folgen-
der Themengruppen zum Inhalt hat:
Glaube und Kirche, Orden und
Hl.Land, Staat und Gesellschaft.
Familiäre Treffen und kulturelle Pro-
gramme mit gemütlichem Beisam-
mensein sollen das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der  Ordensfamilie
vertiefen und verstärken. Die Teilnah-
me der Kinder wird lebhaft begrüßt. 

LEITENDE KOMTURE:
Hofrat Dr. Stefan Grabner 1991 – 2001
Dr. Andreas Leiner 2001 – 

PRIOR:
Prälat Ehrendomherr
Dr. Mag. Hans Trinko 1991 – 

INVESTITUR:
Eisenstadt 1997

LEITENDE KOMTURE:
Dr. Gerhard Bonelli 1990 – 1998
StR Roland Dobersberger 1998 – 2000
(Ab Sommer 2000 Sekretär der Statt-
halterei)
Hofrat DDr. Karl Lengheimer 2000 –

PRIOR:
Seit 1990 Prälat Mag. Maximilian
Fürnsinn, Propst des Augustiner –
Chorherrenstiftes Herzogenburg. Prior
blieb er dankenswerterweise auch trotz
Mehrbelastung durch seine Ernennung
1996 zum Großprior der österreichi-
schen Statthalterei. 

INVESTITUREN:
1992, 2000

Im Jahre 1975 wurde durch die
Investitur von P. Hildebrand Vinzenz
Urdl OFMCap, Dr. Gottfried Tschurt-
schenthaler und Dr. Helmut Ebner
in Ossiach ein Grundstein für eine
künftige Komturei in Kärnten gelegt.
1991 wurde die Komturei Klagenfurt
gegründet. Ihr erster Komtur wurde
der damals 89-jährige Minister a. D.
Dr. Ludwig Weiss. 
Die Komturei trifft sich im bischöf-
lichen Palais. Regelmäßige Treffen mit
den Maltesern und dem Deutschen
Orden finden statt.

LEITENDE KOMTURE:
Minister a. D. Dr. Ludwig Weiss
1991 – 1994
Dr. Nikolaus Fheodoroff 1994 –

PRIOR:
Prälat Univ.Prof.
Dr. Karl-Heinz Frankl 1991 – 

INVESTITUR:
Ossiach 1975

Niederösterreich. Als Referent konnte
Se. Em. Kardinal Dr. Franz König
gewonnen werden, der zum Thema
„Die Herausforderung der Christen in
einem geeinten Europa” sprach. Diese
beispielgebende Veranstaltung wurde
nach einer mehrjährigen Unterbre-
chung 1999 wieder aufgenommen,
wobei wegen der hohen Akzeptanz in
der Öffentlichkeit der Veranstaltungs-
ort nach Herzogenburg verlegt werden
musste. Unter dem neuen Titel „Zu-
kunftsforum – Kirche in Europa”
blieb die Grundthematik gleich. Dies-
mal referierte Bischof DDr. Egon
Kapellari zum Thema „Werden die
Christen Fremde in Europa?”, ein Jahr
später referierten der ungarische Erz-
bischof von Eger (Erlau) Dr. Seregely
Istvan und der slowakische Justizmini-
ster Jan Carnogurski zum Thema „Der
Beitrag der Kirche zur Osterweite-
rung”. Im Jahr 2002 sprach der Vorsit-
zende der Kommission der Bischofs-
konferenzen des EU–Raumes (comE-
CE) Bischof Dr. Josef Homeyer aus
Hildesheim  zum Thema „Europäische
Identität ohne christliche Wert-
ordnung?“

2003 sprach die Botschafterin der
Republik Polen in Österreich, Prof. Ire-
na Lipovicz, zum Thema „Europa und
die Werte des Christentums”. Die Vor-
tragsreihe wird weiterhin fortgesetzt
werden. Gerade für den Orden der
Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem
wird es in Zukunft verstärkt nötig sein,
sich in die Diskussion um die Werthal-
tung der europäischen demokratischen
Systeme einzuschalten.

Weitere Veranstaltungen sollen
nicht unerwähnt bleiben, das Georgs-
fest und das Augustinusfest in Herzo-
genburg. Der Hl. Georg ist nicht nur
der Patron des Stiftes, sondern auch
der päpstlichen Ritterorden. Aus die-
sem Grund werden am 23. April Ver-
treter des Souveränen Malteser –
Ritterordens und des Deutschen
Ordens nach Herzogenburg eingela-
den. Das Augustinusfest am 28. Au-
gust bildet zugleich den Beginn des
Arbeitsjahres der Komturei St. Pölten.

E I S E N S T A D T
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Im Herbst 1996 regte der damalige
Leitende Komtur von Wien an, eine
weitere Komturei im Wiener Umfeld
zu gründen. Vorher war es so mit
Eisenstadt und St. Pölten gewesen.

Der Kern der neuen Komturei
bestand aus einer verschworenen Wall-
fahrergruppe nach Maria Zell: Franz
Eckert, Gerhard Engelhardt, Klaus
Porstner und Peter Prokopp. Drei von
diesen vier Ordensbrüdern haben ihren
Wohnsitz im Vikariat Wien - Süd und
bildeten mit vier weiteren Ordens-
brüdern aus Baden und Umgebung
einen soliden Anfangskern von ins-
gesamt acht Personen. Die Komturei
hat in der Pfarre Baden – St. Stephan
Treffpunkt und ihre spirituelle Heimat
gefunden.

LEITENDER KOMTUR:
Dkfm. Dr. Peter Prokop 1996 – 

PRIORE:
Prälat Abt P. Gerhard Hradil
1996 – 1999
Bischofsvikar Dr. Karl Hoffegger
1999 – 

INVESTITUR:
2002 (Wiener Neustadt)

BADEN – WIENER NEUSTADT

Vigil im Stift Heiligenkreuz 2002

Großprior S. E. Prälat Mag. Maximilian Fürnsinn

bei der Invstitur einer Dame
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VOM „KULTURKAMPF“
ZUR FREIEN KIRCHE

IN FREIER GESELLSCHAFT

VORTRAG VON UNIV. PROF. DR. MAXIMILIAN LIEBMANN

BEIM FESTKAPITEL ANLÄSSLICH DER INVESTITUR IN GRAZ AM 11. OKTOBER 2003

kann zwischen katholischen Personen
nur durch den Tod des einen Ehegatten
getrennt werden. Ebenso unauflöslich
ist das Band der Ehe, wenn auch nur
ein Teil schon zur Zeit der geschlosse-
nen Ehe der katholischen Religion zu-
getan war.“ Da die kirchlichen und
staatlichen Ehehindernisse keineswegs
deckungsgleich waren, sondern - ins-
besondere bei Verwandtschaftsverhält-
nissen - erheblich divergierten, drohte
dem Priester eine Strafe, wenn er
wegen rein kirchlichen Ehehindernis-
sen eine Trauung nicht vornehmen
wollte. Außerdem lag die Ehegerichts-
barkeit bei der staatlichen Behörde.

Um all diesen Querelen zu entge-
hen, betrieb die Kirche, d. h. die
Bischofskonferenz, die Übertragung
des Eherechtes an die Kirche und die
Übernahme des kanonischen Ehe-
rechtes durch den Staat.

Der Staat sollte die römisch-katho-
lische Ehelehre nicht nur übernehmen,
sondern sie auch exekutieren und Ver-
stöße ahnden. Dagegen liefen nicht nur
die Josephiner Sturm; Anton Freiherr
von Schmerling, der weitsichtige Lei-
ter des Justizministeriums, sah Unheil
für Kirche und Staat voraus, wenn die
Wünsche der Kirche realisiert würden.
Schmerling, der schon das josephini-
sche Eherecht des Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuchs treffend als
halb kanonisch-bürgerliches charakte-
risierte und beurteilte und dessen
Aufhebung forderte, votierte bereits

Drei gewichtige Materien hatten
sich herausgebildet:

1. Eherecht

2. Schule

3. Kirchenfinanzierung
bzw. Religionsfonds

Diese drei Bereiche sollten im Kon-
kordat des Jahres 1855 eine klare
Regelung finden und später im soge-
nannten „österreichischen Kultur-
kampf“ die leidenschaftlich besetzte
Kulturkampfarena bilden.

Im Eherecht sollte die staatliche
Ehegesetzgebung abgeschafft und der
kirchlichen Ehegerichtsbarkeit unter-
stellt werden. Das Kirchengut sollte im
Wesentlichen durch die kirchliche
Obrigkeit verwaltet und die Schule,
soweit es die Katholiken betraf, der
Kirche unterstellt werden.

Die mit Abstand schwierigste Mate-
rie war das am tiefsten ins Privatleben
eingreifende konfessionelle Eherecht.
Fußend auf dem Allgemeinen Bürger-
lichen Gesetzbuch des Jahres 1811
konnten Ehen von Katholiken nur vor
einem Priester geschlossen werden,
der hierbei zugleich als Staatsbeamter
fungierte und als solcher das staatliche
Trauungsregister zu führen hatte, ähn-
lich wie heute der Standesbeamte. Der
§ 111 des ABG hatte dezidiert festge-
legt: „Das Band einer gültigen Ehe

A m 25. April 1848 wurde die
Pillersdorfsche Verfassung pro-

mulgiert, in der festgelegt war, dass
alle Konfessionen und Religionen im
Staate gleichgestellt sind. Der Spiritu-
al des Grazer Priesterseminars, Alois
Schlör, forderte Zusammenkünfte der
Bischöfe, damit sie als geschlossene,
imposante Einheit für die Kirche auf-
treten. Zur ersten Bischofskonferenz
auf österreichischem Boden berief 
der Salzburger Metropolit, Fürsterz-
bischof Friedrich Fürst zu Schwarzen-
berg, der mit 26 Jahren zum Bischof
geweiht und 33-jährig zum Kardinal
kreiert worden war, am 15. August
1848 seine Suffraganen nach Salz-
burg.

Dem jungen Klerus war das zu we-
nig, sie riefen nach einer österreichi-
schen Bischofskonferenz. Vom April
bis Juni1849 tagte sie, die erste öster-
reichische Bischofskonferenz in Wien.
Der Primas Germaniae, Fürsterz-
bischof Schwarzenberg, wurde ein-
stimmig zum Vorsitzenden gewählt,
und der Grazer bzw. Seckauer Bischof 
Joseph Othmar von Rauscher, der
spätere Fürsterzbischof von Wien und
Kardinal, war bestimmende Kraft
dieser denkwürdigen ersten Bischofs-
konferenz Österreichs.

Die Tagesordnung legte der Aposto-
lische Nuntius den Bischöfen vor.
Worum es primär ging, lag auf der
Hand, das war die Neuordnung des
Verhältnisses von Kirche und Staat.
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straft die Religion als Sache des Privat-
vergnügens für Liebhaber behandeln,
und dies geschieht, wenn das Staatsge-
setz von der Voraussetzung ausgeht,
alle Religionen seyen gleich: denn
dadurch wird nichts Anderes behaup-
tet als alle Religionen seyen gleich
falsch. Daß entweder gar keine oder
nur Eine Religion wahr sey, daß 
wußte man schon vor Christi Geburt,
man könnte es also auch im neunzehn-
ten Jahrhundert wissen.“

„Ab 1867 beginnt ... jene Ausein-
andersetzung“ zwischen katholischer
Kirche und dem Staat bzw. der libera-
len Weltanschauung Österreichs, „die
man den österreichischen Kultur-
kampf nennt“, konstatierte und formu-
lierte die gleich bekannte wie aner-
kannte Zeithistorikerin Österreichs,
Frau Kollegin Erika Weinzierl.

Die Historiker, gleich welcher
Provenienz, pflegen zu betonen, dass
der „österreichische Kulturkampf“ nie
zu jenen massiven Auseinandersetzun-
gen, Polemiken und Feinseligkeiten
zwischen Kirche und Staat geführt hat,
wie das beim späteren preußischen
Kulturkampf unter Bismarck der Fall
war. Weswegen Kulturkampf in der
historisch-wissenschaftlichen Litera-
tur oft unter Anführungszeichen
gesetzt oder als „sogenannter Kultur-
kampf“ apostrophiert wird, wenn vom
„österreichischen Kulturkampf“
gehandelt wird.

In der Dezemberverfassung des Jah-
res 1867 wurden in den Staatsgrund-
gesetzen „die liberalen Menschen-
rechte und Grundfreiheiten für Öster-
reich endgültig verfassungsmäßig“
festgelegt, wie sie bis heute noch in der
Republik Österreich geltendes Recht
sind, „da sich die Parteien bei der Fest-
schreibung der Republik-Verfassung
in den Jahren 1919/20 nicht auf einen
neuen Grundrechtskatalog einigen
konnten“.

Die Kulturkampfauseinanderset-
zungen jener Tage, Ende 1867/Anfang
1868, waren am Höhepunkt angelangt,

Papst Pius IX., der das Konkordat
abgeschlossen hatte, jubelte und feier-
te das Konkordat „als den staatsrecht-
lichen Höhepunkt katholischer Res-
taurationsbewegung gegen den abso-
luten Staat und die liberale Zeit-
strömung“. Für die österreichische
Bischofskonferenz war das Konkordat
ein völkerrechtlicher Vertrag, durch
den die Kirche in ausgezeichneter
Weise ihre Förderung und Verherr-
lichung erfuhr. Für die Liberalen war
es das gedruckte Canossa, bei den
Kirchenhistorikern rangiert es als
Pyrrhussieg der römischen Kurie.

Der Kampf gegen das Konkordat
setzte praktisch mit seinem Abschluss
ein; das josephinisch gesinnte Beam-
tentum, das gehobene Bürgertum und
die Literaten formierten sich als Geg-
ner. Zu diesen gesellten sich Verbün-
dete aus der nicht katholischen Bevöl-
kerung. Von den Konkordatsbefür-
wortern wurden die zahlreichen Bro-
schüren und Traktate, die das
Konkordat angriffen, allzu gerne den
Freimaurern, Juden und Protestanten
zugeordnet, was eine argumentierende
Auseinandersetzung ersparte. Haupt-
kritikpunkt am Konkordat war die Ver-
kirchlichung der Ehegesetze und der
Schule. Eine Lockerung der hierokra-
tischen Konkordatsbestimmungen
konnte erst eintreten, nachdem demo-
kratische Prinzipien in der Staatsfüh-
rung Fuß gefasst hatten. Dieser Pro-
zess wurde durch die militärischen
Niederlagen Österreichs 1859 bei
Magenta und Solferino und schließlich
1866 bei Königgrätz beschleunigt.

Im selben Jahr 1866 veröffentlichte
der Vater des Konkordates, derWiener
Fürsterzbischof Kardinal Joseph
Othmar von Rauscher, eine Broschüre
mit dem Titel „Österreich ein katho-
lischer Staat“. Hierin ist das damali-
ge kirchliche Denken über die Aufga-
be und die Funktion des Staates für die
Religion signifikant und zum Denken
des Liberalismus diametral konträr
dargelegt. „Ein Staat kann nicht unge-

im Jahre 1850 für nichts anderes als für
die Einführung der obligatorischen
Zivilehe mit voller staatlicher Ehe-
scheidung und staatlicher Wieder-
verehelichungsmöglichkeit auch für
Katholiken.

Im Konkordat des Jahres 1855 wur-
de hingegen im Artikel 10 das Josephi-
nische Eherecht des ABGB durch das
kanonische für den gesamten Bereich
der Monarchie ersetzt. Die kirchlichen
Behörden übten an Stelle des Staates
die Ehejurisdiktion aus und entschie-
den daher auch für den staatlichen
Bereich endgültig.

In der zweiten Materie, den Schul-
angelegenheiten, garantierte der Staat
der Kirche, dass sämtlicher Unterricht
der katholischen Jugend, sei es in
öffentlichen oder nicht öffentlichen
Schulen, d. h. Privatschulen, der
katholischen Religion angemessen zu
sein hatte. Dem folgend wurde den
Bischöfen das Recht zuerkannt,
„sorgsam darüber zu wachen, daß
bei keinem Lehrgegenstande etwas
vorkomme, was dem katholischen
Glauben und der sittlichen Reinheit
zuwiderläuft“ (Artikel 5). In den „für
die katholische Jugend bestimmten
Gymnasien und mittleren Schulen
überhaupt“ konnten „nur Katholiken
zu Professoren oder Lehrern ernannt
werden“. Sämtliche Lehrbücher wur-
den der bischöflichen Zensur unter-
worfen. Damit war das gesamte Schul-
wesen der Kirche unterstellt und der
sogenannte „österreichische Kultur-
kampf“ auf dem Gebiet der Schule
vorprogrammiert.

Im dritten, dem wirtschaftlichen
Bereich, wurde durch das Konkordat
1855 die Kirche als Alleineigentümer
der Religions- und Studienfonds-
Güter anerkannt. Bis zu einer späteren
einvernehmlichen Regelung sollte der
Staat diese Besitztümer verwalten.
Der Kaiser versprach bei zu geringen
Einkünften der Kirche größere Unter-
stützung durch den Staat über die
Kongrua (Artikel 32).
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dingt zurückzuweisende und zu
verdammende Gesetze.

In seinem Hirtenbrief vom 7. Sep-
tember 1868 goss der Linzer Bischof
Rudigier mit seiner Aufforderung zum
Widerstand gegen die Durchführung
der Maigesetze Öl ins Feuer. Ein drei-
viertel Jahr später, am 12. Juli 1869,
wurde Bischof Rudigier wegen des
„versuchten Verbrechens der Störung
der öffentlichen Ruhe“ zu 14 Tagen
Kerkerhaft verurteilt; tags darauf be-
gnadigte ihn sein ehemaliger Schüler,
der Kaiser. Am Tage der polizeilichen
Vorführung hatte die katholische
Bevölkerung in Linz zum ersten Mal
öffentlich demonstriert, ging auf die
Straße und feierte ihren Bischof als
Helden. Die Historiographie pflegt
diesen Tag, es war der 5. Juni 1869, als
Geburtsstunde der demokratischen
Bewegung der österreichischen Ka-
tholiken auszumachen.

Wieweit sich die Bischöfe Öster-
reichs und mit ihnen die katholische
Kirche vom Bewusstsein der führen-
den Intelligenz, den Künstlern und
Dichtern Österreichs, jedoch abgekop-
pelt hatten, dokumentiert die bürger-
lich-liberale Presse, und das demon-
striert nicht zuletzt das Verhalten von
Österreichs bedeutendstem Dichter je-
ner Zeit, Franz Grillparzer. Als näm-
lich die Gesetze über Ehe und Schule
im Herrenhaus des Reichsrates zur
Abstimmung kamen, ließ es sich der
77-jährige Hofrat und Ehrenbürger der
Stadt Wien nicht nehmen, auf einen
Stock gestützt persönlich zu erschei-
nen, um die Sternstunde seines
Lebens, die Annahme der konfes-
sionellen „Maigesetze“, persönlich zu
erleben.

„Der Übergang von der Monarchie
zur Republik warf zunächst 1918 
keine entscheidenden Probleme auf“,
die die Position der katholischen
Kirche antasteten. Die in den Staats-
grundgesetzen festgelegten Normen
finden sich im Bundesverfassungs-

von Gebietskörperschaften wie Land
und Gemeinden wurden allen Staats-
bürgern zugänglich, gleichgültig wel-
cher Religionsgemeinschaft Schüler
und Schülerinnen angehörten. So
konnten katholische, evangelische und
jüdische Kinder in ein und derselben
Schule und Klasse nebeneinander sit-
zen und unterrichtet werden, sofern es
sich um Staatsschulen und nicht um
Privatschulen handelte. Allein der Re-
ligionsunterricht blieb Obliegenheit
der Kirche und der Religionsgesell-
schaften, soweit es die Leitung und Be-
aufsichtigung des Unterrichts sowie
der Religionsausübung betraf. 

Mit dem Reichsvolksschulgesetz
vom 14. Mai 1869 wurde das entspre-
chende konfessionelle Gesetz detail-
liert vervollständigt. Nach Karl Vocel-
ka prägte das Reichsvolksschulgesetz
das österreichische Schulsystem „bis
in unsere Tage“ und ist „die wichtigste
und dauerndste Frucht des ‚österrei-
chischen Kulturkampfes‘ “.

Die dritte Materie, der Religions-
fonds, blieb durch die konfessionellen
Gesetze bzw. Maigesetze praktisch
unangetastet, da aber seine Erträgnisse
immer geringer wurden, waren stän-
dige Nachbesserungen via Staatsetat
in Form von Kongrua erforderlich.

Heftig, aber vergeblich bekämpfte
und verurteilte die Kirche die Staats-
grundgesetze und die Maigesetze, die
Bischöfe in ihren Hirtenbriefen und
im Reichsrat und der Papst durch ent-
sprechende Enunziationen. Der 2001
selig gesprochene Papst Pius IX. fuhr
schwerste Geschütze sowohl gegen die
Staatsgrundgesetze des Jahres 1867
als auch gegen die „Maigesetze“ 1868
auf. So verurteilte er in einem gehei-
men Konsistorium am 22. Juni 1868
das heute noch geltende Staatsgrund-
gesetz über die allgemeinen Rechte
der Staatsbürger als „lex infanda“ =
abscheuliches Gesetz und die „Maige-
setze“ als „leges abominabiles“, d. h.
als verabscheuungswürdige, unbe-

als fußend auf den Staatsgrundgeset-
zen die konfessionellen Gesetze als
Spezialgesetze über Ehe und Schule in
der Presse breit debattiert, im Reichs-
rat beschlossen und schließlich vom
Kaiser im Mai 1868 sanktioniert
wurden.

Was die Liberalen angestrebt hat-
ten, nämlich die obligatorische Zivil-
ehe mit staatlicher Ehetrennbarkeit zu
implementieren, wurde zur vagen
„Notzivilehe“ verdünnt damit abge-
schmettert. So blieb eine Ehetrennung
von katholischen Partnern mit der
Möglichkeit einer Wiederverheiratung
weiterhin völlig ausgeschlossen. Die
Ehescheidung als Trennung von Tisch
und Bett blieb rechtlich gewahrt. Das
josephinische, halb kanonisch-bürger-
liche Eherecht des ABGB, wie der
berühmte Justizminister Schmerling
es charakterisierte, wurde wieder in
Kraft gesetzt.

Die Bischofskonferenz vom 30.
März 1868 hatte sich mit ihren
Beschlüssen gegen die Zivilehe durch-
gesetzt, demnach könne der Staat die
bürgerlichen Rechte den Eheleuten
nur dann gewähren, wenn ihre Ehe
„vor Gott und dem Gewissen eine
Ehe ist“; und „Über die Gültigkeit der
Ehe vor Gott und dem Gewissen zu
urteilen, gebührt einzig und allein der
Kirche, und zwar kraft der ihr von Gott
verliehenen Sendung.“ Die in einer
Zivilehe lebenden Eheleute geben
öffentliches Ärgernis, „sind öffentli-
che Sünder und denselben in jeder
Beziehung gleichzustellen“, ließen die
Bischöfe von den Kanzeln verkünden.

In der zweiten Kulturkampf-Mate-
rie, den Schulangelegenheiten, hatten
die Bischöfe mitsamt dem von ihnen
angeführten Politischen Katholi-
zismus eine Niederlage hinnehmen
müssen. Das gesamte Erziehungs- und
Unterrichtswesen wurde der Kirche
genommen und den staatlichen Instan-
zen unterstellt. Alle Unterrichts- und
Erziehungsanstalten des Staates oder
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Kirchenbeitrages durch das NS-
Regime am 1. Mai 1939 bilden.

Die Debatte über die Kongruanovel-
le zeitigte eine doppelte politisch-
pejorative Wirkung von fundamentaler
Bedeutung. Sie hat das Verhältnis von
Kirche und Sozialdemokratie zutiefst
belastet und beschädigt. „Was in der
langen 47. Sitzung des Nationalrates
am 12. Juli 1921 von acht sozialdemo-
kratischen Rednern gesagt wurde“,
analysiert Paul Zulehner, „blieb maß-
geblich für die gesamte politische und
journalistische Tätigkeit der Parteimit-
glieder bis zum Ende der Ersten Repu-
blik.“ Anderseits trug diese Ausein-
andersetzung wesentlich zum Schul-
terschluss der bürgerlichen Parteien
bei, den Seipel 1922 zustande brachte
und der als christlich-sozial-großdeut-
sche Koalition 10 Jahre dauern sollte.
Unbewältigt ragte von der Monarchie
die besonders heiß umkämpfte, betont
emotionale Eherechtsangelegenheit
als ein Desiderat in die junge Repu-
blik. Das war die Etablierung der obli-
gatorischen Zivilehe, wie sie 1792 in
Frankreich, 1875 in Deutschland und
1894/95 in Ungarn schon eingeführt
worden war.

Unbeirrt und kompromisslos hiel-
ten die Bischöfe ihr Kulturkampfziel
beim konfessionellen Eherecht wie in
der Monarchie fest, nämlich an den
überkommenen Prinzipien nichts zu
ändern: Die Ehe sei für den gläubigen
Katholiken ein von Jesus Christus ein-
gesetztes Sakrament. „Über Sakra-
mente aber kann nur die von Christus
eingesetzte Kirche bestimmen. Darum
kann auch nur die Kirche festsetzen,
unter welchen Bedingungen die Ehe
für Christen zustande kommt.“ Gegen-
seitige Diffamierungen folgten. Der
Vorsitzende der österreichischen Bi-
schofskonferenz, Friedrich Gustav
Kardinal Piffl, warf den Sozialdemo-
kraten vor, durch ihre angestrebte Ehe-
reform auf obligatorische „Zivilehe
würde die Ehe ... in den Sumpfboden
der Sinnlichkeit verpflanzt werden,

lässt. Es gibt Hunderttausende, die es
nur noch mit Erbitterung ertragen,
dass ihre Kinder preisgegeben sind
den Verführungskünsten der Kateche-
ten.“ Demgegenüber stellte der Epi-
skopat im Februar 1922 in seinem
„Schulhirtenbrief“ Forderungen auf,
die die Wiederherstellung der Konkor-
datsverhältnisse von 1855 zum Ziele
hatten. Den christlichsozialen Abge-
ordneten im Nationalrat redeten die
Bischöfe ins Gewissen: „Unsere Auf-
gabe ist es, Euch in diesem Schul-
kampfe Führer zu sein.“ Die Schule
habe einen ausgesprochen konfessio-
nellen Charakter zu tragen. Die Kinder
der katholischen Konfession sollen
„möglichst getrennt von andersgläubi-
gen Kindern unterrichtet und erzogen
werden.

Diese Rechtsforderung der Kirche
nach der konfessionellen Schule bleibt
das unverrückbare Ziel der Bischöfe
und aller Katholiken Österreichs.“ 

Außer in Schulangelegenheiten tob-
te der „Kulturkampf“ der I. Republik
auch in der Kongruafrage, die mit dem
Religionsfonds im engen Konnex
steht, sowie beim seit 1848 heiß um-
kämpften konfessionellen Eherecht.

Die kulturkämpferischen Grund-
prinzipien der Sozialdemokratie „Re-
ligion ist Privatsache“ und „Trennung
von Kirche und Staat“ erwiesen sich
bei der Debatte um die Kongrua, d. h.
um die staatliche Besoldung des ka-
tholischen Klerus, innerhalb und
außerhalb des Parlaments in den Juli-
tagen des Jahres 1921 als kämpferi-
scher Antiklerikalismus, der über eine
korrekte Trennung beider Gemein-
schaften von Kirche und Staat mit
gedeihlichem Nebeneinander weit hin-
ausging. Die Regierungsvorlage auf
Novellierung des Kongruagesetzes
wurde bei namentlicher Abstimmung
mit den Stimmen der bürgerlichen
Parteien am 13. Juli 1921 angenom-
men. Dieses Kongruagesetz sollte die
Grundlage für die Besoldung des
Klerus bis zur Einführung des

recht der I. Republik wieder und
gelten, wie gesagt, bis heute. Dass
dies bei den Verfassungsreform-
verhandlungen 1919-1920 „nach dem
Prinzip ‚keine Veränderungen, alle
Bastionen halten‘“ gelungen war, wird
nicht zuletzt der unangefochtenen
Leitfigur des Politischen Katholi-
zismus, dem Prälaten und mehrfachen
Bundeskanzler Ignaz Seipel zu- und
gutgeschrieben. Die gesellschafts-
politische Entwicklung hatte ihren
Lauf genommen, so konnte für die
Republik zur großen Zufriedenheit
und Freude der Bischöfe das gerettet
und zementiert werden, was Papst Pius
IX. noch ein halbes Jahrhundert davor
als abscheulich verurteilt und zu-
rückgewiesen hatte.

Der sogenannte „Kulturkampf“ in
der Zeit der I. Republik begann mit
dem schulpolitischen Paukenschlag,
dem sogenannten Glöckel-Erlass,
wonach mit 10. April 1919 die beste-
hende Verpflichtung auf religiöse
Übungen der Schüler und deren
Beaufsichtigung durch die Lehrer, wie
z. B. die Kontrolle über den Besuch der
Sonntagsmesse, aufgehoben wurde.

Die Erregung in der katholischen
Kirche war nicht zuletzt ob der sozial-
demokratischen Propaganda im vor-
ausgegangenen Wahlkampf groß und
die Stimmung angeheizt. So hatte der
Wahlaufruf der Sozialdemokraten
zum Jahreswechsel 1918/1919 gelau-
tet: „Religion ist Privatsache, darum
verlangen wir die Trennung von
Kirche und Staat, der Schule von der
Kirche. Die Grundlage des freien Staa-
tes ist die freie Schule. Der Unterricht
soll von der pfäffischen Unduldsam-
keit ... befreit werden.“

Der Sprecher der Sozialdemokratie,
Karl Leuthner, wurde am 21. Juli 1921
im Parlament noch direkter: „Es gibt
Hunderttausende unter den Einwoh-
nern dieses Landes, die den Tag als den
eigentlichen Tag der Schulreform an-
sehen werden, an dem der Katechet auf
Nimmerwiedersehen die Schule ver-
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de Konkordatsbestimmung die vom
Parlament ständig geforderte obligato-
rische Zivilehe abgeblockt und verun-
möglicht wurde. Im Konkordat wurde
nämlich festgelegt: „Die Republik
Österreich erkennt den gemäß dem
kanonischen Recht geschlossenen
Ehen die bürgerlichen Rechtswirkun-
gen zu.“ Übrigens eine konkordatäre
Bestimmung, die bis heute formal gilt,
aber weder realisiert  noch eingefor-
dert wird.

Der schulische Religionsunterricht
konnte abgesichert werden, nicht
jedoch die von den Bischöfen und vom
Hl. Stuhl dringend geforderte konfes-
sionelle Staatsschule. Hier blockten
die österreichischen Verhandler aus
wirtschaftlichen Gründen ab. Auf dem
dritten Terrain des sogenannten Kul-
turkampfes, in wirtschaftlichen Belan-
gen also, konnte sowohl punkto Kon-
grua als auch des Religionsfonds der
Status quo festgeschrieben werden. Da
der Religionsfonds schon lange erheb-
lich defizitär war, hieß Kongrua weit-
estgehend nichts anderes als, wie
schon erwähnt, staatliche Besoldung
des katholischen Klerus.

Die Kirche hatte ihr Kulturkampf-
ziel der I. Republik, „Halten der
Bastionen“, erreicht und völkerrecht-
lich abgesichert. So konnten die
Bischöfe mit Beschluss vom 30. No-
vember 1933 alle politisch, d. h. par-
teipolitisch tätigen Priester aus der
Politik zurückbeordern, das waren
immerhin fünf Abgeordnete zum
Nationalrat, drei zum Bundesrat und
ein Dutzend zu den Landtagen und
Gemeinderäten. Dieser förmliche
Kulturkampfsieg stand allerdings auf
gleich schwachen wie kurzen Beinen,
wie sich alsbald herausstellen sollte.

Mit dem Anschluss Österreichs an
Hitler-Deutschland im März 1938
wurde nämlich aus diesem Sieg
trotz der feierlichen Erklärung der
Diözesanbischöfe am 18. März 1938
sehr rasch die Niederlage. Hatte im

frage zu, als am 17. Februar 1933 die
Einführung der obligatorischen Zivil-
ehe im Parlament neuerlich mit den
Stimmen der Großdeutschen, der So-
zialdemokraten und des Wirtschafts-
blocks, mit 78 gegen 75, also mehr-
heitlich gefordert wurde.

Drei Wochen später, mit 4. März,
gab es kein funktionierendes Parla-
ment mehr, und der autoritäre Stände-
staat begann sich Schritt für Schritt zu
etablieren.

Als förmliches Einstandsgeschenk
an die Kirche hob der christlich-
soziale Unterrichtsminister Anton
Rintelen den emotional so belasteten
Glöckel-Erlass bereits am 10. April
1933 wieder auf. Damit wurden die re-
ligiösen Übungen wieder staatlich
verpflichtet, wie - um ein Beispiel zu
nennen - der Gottesdienstbesuch der
Schüler an Sonn- und Feiertagen und
deren Überwachung bzw. Kontrolle
durch die Lehrer mit entsprechender
Auswirkung auf die Noten im Schul-
zeugnis. Der Vorsitzende der Bischofs-
konferenz, Theodor Kardinal Innitzer,
dankte im Namen der Bischöfe und
der katholischen Kirche der Regierung
für die Rücknahme des Glöckel-
Erlasses.

Mit dem Hl. Stuhl schloss der auto-
ritäre Ständestaat wieder ein Konkor-
dat, das am 5. Juni 1933 von Bundes-
kanzler Engelbert Dollfuß sowie von
Justiz- und Unterrichtsminister Kurt
Schuschnigg auf österreichischer 
Seite und von Kardinalstaatssekre-
tär Pacelli auf Seiten des Hl. Stuhles
feierlich unterzeichnet wurde.

In der Eherechtsfrage, die für die
Regierung die Haupttriebfeder für die
Konkordatsverhandlungen überhaupt
war, bei der die Regierung ein Tolera-
ri Posse bei der Einführung der obliga-
torischen Zivilehe vom Hl. Stuhl er-
hoffte, handelte sich der autoritäre
Ständestaat insofern eine Verschär-
fung ein, dass durch die entsprechen-

um schließlich zur Vielweiberei und
zum Dirnenkult herabzusinken“. Das
sozialdemokratische Parteiorgan, die
„Arbeiterzeitung“, konterte und nann-
te den Kardinal „Meister bedenkenlos
trügerischer, tief unsittlicher Demago-
genkünste“ und schließlich sogar den
„Dirnenkardinal“. Da blieb für die
Christlichsozialen in ihrem politischen
Verhalten innerhalb und außerhalb des
Parlamentes nur die Alternative, ent-
weder den Bischöfen zu folgen oder
ihre Identität aufzugehen. Sie ent-
schieden sich für die Identität und da-
mit behielt der „Kulturkampf“ seine
starren Fronten.

Offensichtlich stimuliert von der
Einführung der obligatorischen Zivile-
he in der benachbarten Tschechei im
Mai 1919 und des im Burgenland
ohnehin praktizierten ungarischen
Zivileherechtes, d. h. der obligatori-
schen Zivilehe, begann der Landes-
hauptmann von Niederösterreich und
Wien, Albert Sever, vom Ehehindernis
des bestehenden Ehebandes gehäuft zu
dispensieren. Mit der Zunahme solcher
Ehedispensen und Wiedervereheli-
chungen stiegen die Probleme; 1926
sollen schon 35.000 Personen vom
Mittel der Dispensehe Gebrauch ge-
macht haben, und 40.000 Kinder sollen
im Gefolge dessen schon legitimiert
worden sein. Vier Jahre später sollen
schon circa 50.000 solche Zweitehen
bzw. „Sever-Ehen“ existiert haben.

Nun wurde immer wieder die Gül-
tigkeit solcher Dispensehen von dem
übrig gebliebenen Partner oder von
dem, der mit der Dispens nicht einver-
standen war, iuridisch angefochten.

Damit war ein unentwirrbarer Ehe-
wirrwarr entstanden, der schließlich
kulminierte, als die Höchstgerichte
über Gültigkeit oder Ungültigkeit
solcher Dispensehen divergierende
Urteile fällten. 

Indessen spitzte sich auf parlamen-
tarischem Boden die Ehekulturkampf-
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Prägnant und pointiert, wie es
besser nicht formuliert werden konnte,
wird darin dieses förmliche Ender-
gebnis des österreichischen „Kultur-
kampfes“ mit dem Satz im sogenann-
ten „Mariazeller Manifest“ zu-
sammengefasst und definiert, der
lautet: „Keine Rückkehr zu jenen
gewaltsamen Versuchen, auf rein orga-
nisatorischer und staatsrechtlicher
Basis christliche Grundsätze verwirk-
lichen zu wollen.“ Diese von jungka-
tholischer, kirchlicher Seite rund um
Msgr. Otto Mauer verfasste Maxime
fand auf parlamentarischer Ebene
durch die beiden Großparteien der
Koalitionsregierung von ÖVP und
SPÖ ihre politische Krönung.

Wollte man die Unterdrückung und
Verfolgung der Kirche durch den
Nationalsozialismus mit dem Ergeb-
nis resümieren, kommt einem das
Wort des Mephisto im Faust leicht
variiert nicht aus dem Sinn: „Ich bin
ein Teil von jener Kraft, die stets das
Böse will und doch was Gutes
schafft.“

Am 21. Dezember 1957 ließ die
österreichische Bundesregierung
dem Heiligen Stuhl eine Note über-
reichen, in der sie Papst Pius XII.
mitteilt, dass Österreich sein 1933
geschlossenes Konkordat anerkennt
und zugleich aber dessen Modifizie-
rungen und Spezifizierungen wünscht.

Die darauf einsetzenden Unterhand-
lungen mit Rom, die in unterschied-
licher Intensität geführt wurden, mün-
deten am 23. Juni 1960 unter Papst
Johannes XXIII. in die Unterzeich-
nung der zwei erarbeiteten Verträge
durch den Apostolischen Nuntius,
Erzbischof Dellepiane, auf der Seite
des Heiligen Stuhls und die Minister
Dr. Bruno Kreisky und Dr. Heinrich
Drimmel auf Seiten Österreichs.
Der eine regelte die vermögensrecht-
lichen Beziehungen zwischen Staat
und Kirche (BGBl. 195/1960), der
andere setzte die Erhebung der

Kirchenbeitragssystem bei Adolf
Hitler. Alsbald nach dem Ende des
NS-Regimes aber wurden die kirch-
lichen Finanzämter und die Pastoral-
ämter seine engagiertesten Verteidiger. 
Das NS-Regime hatte somit all das
annulliert und vom Tisch gewischt,
wofür die Kirche in den langen
Jahrzehnten seit der Mitte des
19. Jahrhunderts den „Kulturkampf“
gleich vehement wie erfolgreich
geführt hatte.

Der Freiheit beraubt und geknebelt
hatte in den sieben Jahren der
NS-Herrschaft die unterdrückte und
verfolgte Kirche nicht nur viele Opfer
zu beklagen, sie hat auch gelernt, ohne
staatliche Finanzmittel zu leben, sie
hat gelernt, trotz der obligatorischen
Zivilehe die sakramentale-kirchliche
Ehe hoch zu halten, und sie hat ge-
lernt, ohne schulischen Religions-
unterricht den Glauben durch Predig-
ten und Erbauungsstunden weiterzu-
geben und zu vertiefen, und sie hat
schließlich gelernt, dass das religiöse
Leben ohne die zahlreichen katholi-
schen Vereine und Verbände nicht
versandet.

Damit liegt das Ergebnis, gewisser-
maßen das Endergebnis des „österrei-
chischen Kulturkampfes“, vor uns auf
dem Tisch. Es war ein Lernprozess,
an dessen Ende der Wille und das Ver-
langen nach freiem Wirken der Kirche
im freien Staat steht, wie es Theodor
Kardinal Innitzer im Februar 1946
formuliert hatte, bzw. „freie Kirche
in freier Gesellschaft“, wie es sechs
Jahre später im sogenannten „Maria-
zeller Manifest“ vom Mai 1952
programmatisch heißt.

„Der schon seit längerem einge-
leitete Lösungsprozeß der Kirche aus
den älteren Welt- und Politikbezügen
fand“, resümiert der Grazer Politologe
Wolfgang Mantl, „im ‚Mariazeller
Manifest‘ mit seiner markant knappen
Diktion seinen programmatischen
Abschluß.“

autoritären Ständestaat der Politische
Katholizismus sein Kulturkampfziel
erreicht, so erreichte nun der radikal-
kirchenfeindliche Antiklerikalismus
Schritt für Schritt sein Kulturkampf-
ziel.

Mit 22. Mai 1938 erklärte Adolf
Hitler das österreichische Konkordat
für null und nichtig und Österreich
selbst für einen konkordatsfreien
Raum.

Mit 1. August 1938 wurde die
obligatorische Zivilehe eingeführt, die
Bismarck bereits 1875 im Deutschen
Kaiserreich eingeführt hatte. Die
Bischöfe protestierten zwar bei Adolf
Hitler gegen die Einführung des obli-
gatorischen Zivileherechtes, verboten
aber zugleich den Seelsorgern, sich
dagegen zu äußern, was deutlich auf
kirchliche Akzeptanz der obligatori-
schen Zivilehe schließen lässt.

In den Sommermonaten 1938 wurden
die konfessionell-katholischen Privat-
schulen aufgehoben und partiell
beschlagnahmt. Der Religionsunter-
richt in den Schulen wurde zunächst
erschwert und alsbald weitestgehend
eingestellt. Die Theologischen Fakul-
täten  Salzburg, Innsbruck und - etwas
zeitverzögert – Graz wurden geschlos-
sen, weil sie Hauptschulungsstätten
der Gegner der NS-Weltanschauung
seien bzw. waren, für die Theologische
Fakultät Wien begann der Aushunge-
rungsprozess durch Nicht-Nachbeset-
zung vakanter Stellen. 

Das dritte Kulturkampfterrain, die
Kirchenfinanzierung, d. h. die Kon-
grua und der Religionsfonds, wurde
mit 1. Mai 1939 im kirchenfeindlichen
Sinne radikal gelöst. Nicht die Kir-
chensteuer wie in Deutschland wurde
in Österreich eingeführt, sondern die
Kirche wurde zum privaten Verein
degradiert und dementsprechend das
Kirchenbeitragssystem oktroyiert.
Heftig und umfänglich, aber erfolglos
protestierten die Bischöfe gegen das
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kirchlicher Seite beinahe ausschließ-
lich die Caritas in Staat und Gesell-
schaft unüberhörbar und effizient
wahrnimmt. Es ist nicht Zeit, Ort oder
Thema, um über diese Singularität, die
viele bei aller Anerkennung der Cari-
tas als Manko empfinden, zu meditie-
ren. Jedoch ein Hinweis sei mir zum
Abschluss gestattet. Vielleicht hat die-
ses Manko darin seine Hauptwurzel,
dass andere (wir) das II. Vatikanum,
insbesondere seine Aussagen über die
Laien, zu wenig gründlich studiert und
umgesetzt haben bzw. umsetzen.

Im Artikel 37 der Kirchenkonstitu-
tion „Lumen gentium“ heißt es näm-
lich verbal: „Entsprechend dem Wis-
sen, der Zuständigkeit und hervorra-
genden Stellung, die Laien einneh-
men, haben sie die Möglichkeit,
bisweilen auch die Pflicht, ihre Mei-
nung in dem, was das Wohl der Kirche
angeht, zu klären. ... Die Bischöfe
sollen gern deren klugen Rat benut-
zen, ihnen vertrauensvoll Aufgaben im
Dienst der Kirche übertragen und
ihnen Freiheit und Raum im Handeln
lassen, ihnen auch Mut machen, aus
eigener Initiative Werke in Angriff zu
nehmen. Mit väterlicher Liebe sollen
sie Vorhaben,  Eingaben und Wünsche,
die die Laien vorlegen, aufmerksam in
Christus in Erwägung ziehen. Die
gerechte Freiheit, die allen im irdi-
schen bürgerlichen Bereich zusteht,
sollen die Hirten sorgfältig aner-
kennen.“

Apostolischen Administratur Burgen-
land zu einer Diözese durch (BGBl.
196/1960).

Der Nationalrat gab am 12. Juli
1960 mit den Stimmen der ÖVP und
SPÖ seine verfassungsmäßige
Zustimmung. Die Sprecher der bei-
den Parteien würdigten den Kon-
kordatsabschluss als historische
Stunde für das Verhältnis von Staat
und katholischer Kirche. Der Abge-
ordnete Dr. Ludwig Weiß von der ÖVP
hob besonders hervor, dass erstmals in
der Geschichte Österreichs ein frei
gewähltes Parlament ein Konkordat
ratifiziere, und knüpfte daran die Hoff-
nung, dass in Zukunft niemand an der
Rechtsgültigkeit der Verträge zweifeln
werde. Er sah mit dem Konkordatsab-
schluss das josephinische Staats-
kirchentum für überwunden an und die
Kirche nicht mehr als Dienerin des
Staates, sondern als echte Partnerin.
„Es stehen sich nun eben eine souverä-
ne Kirche und ein souveräner Staat
gegenüber, die die gemischten Gebie-
te einvernehmlich und übereinstim-
mend in einem Konkordat regeln.“

Auch in der Stellungnahme des
Sprechers der SPÖ, Dr. Max Neuge-
bauer, kam das neue Verhältnis von
Kirche und Staat, von Kirche und
Arbeiterschaft sowie von Kirche und
SPÖ zum Ausdruck: „Die Vereinigten
Staaten haben Staat und Kirche von-
einander getrennt. Unsere Tradition
ist eine andere, für uns existiert das
Prinzip des Zusammenwirkens ... Das
heißt nicht, daß sich die Kirche in
öffentliche Fragen nicht einmengen
soll. Im Gegenteil! Sie soll sich
einmengen, weil sie ja schließlich auch
ihrer sittlichen Überzeugung, ihrer
Ethik Raum geben muß, zu bewerten,
zu beurteilen, Meinungen auszuspre-
chen. Aber sie soll es nicht tun im
Dienste einer politischen Gruppe.“

Verschiedentlich wird heute bedau-
ert, dass dieses Einmengen, dieses
Raumgeben der Ethik von katholisch-
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A) DIE HEBRÄISCHE/JÜDISCHE BIBEL:

Betrachtet man den Bibeltext einmal ganz oberflächlich,
so fällt unschwer auf, dass Juden und Christen den größten
Teil des Textes gemeinsam haben, nämlich das sog. Alte
oder Erste Testament. Juden nennen diese Schrift Tenach,
ein Akronym aus „Tora“ „nebiim“ und „ketubim“ („Tora“,
„Propheten“, „Schriften“) und weisen dabei schon auf eine
Dreiteilung des Textes hin. Am Beginn steht die Tora, der
Pentateuch (= die fünf Bücher Mose). Sie stellt die zentra-
le Grundlage jüdischen Glaubens dar. Die Tora war wohl um
400v. abgeschlossen und diente nicht nur als Sammlung
unterschiedlicher Texte des jüdischen Glaubens, sondern
auch als politische Urkunde im Rahmen der Selbstbestim-
mung innerhalb des persischen Großreiches. Dies insofern,
als Persien den verschiedenen Ethnien weitgehende Selbst-
bestimmung garantierte, insofern sie sich loyal gegenüber
dem König verhielten. Mit der Tora gab das Judentum sich
selbst eine Art Verfassung, die das Leben der Juden regeln
sollte. Im Grunde genommen konstituierte sich das Juden-
tum eigentlich erst über diese Urkunde. Denn von „Juden“

ist erst in den Schriften Ester und bei Esra und Nehemia
die Rede. Es handelt sich dabei genau genommen um
die Rückkehrergeneration deportierter Judäer aus dem
babylonischen Exil, womit Jude ursprünglich nichts 
anderes als Judäer bedeutet.

In seiner hervorragenden Studie “The Beginnings of
Jewishness“ erhellt Shaye J. D. Cohen überzeugend, dass
„Die Juden (Judäer) der Antike ... ein ethnos, eine ethnische
Gruppe [bildeten]. Sie waren eine mit einem Namen, der
mit einem spezifischen Territorium verbunden war,
bezeichnete Gruppe. Ihre Mitglieder teilten ein Gefühl
gemeinsamer Ursprünge, erhoben Anspruch auf eine
gemeinsame und besondere Geschichte bzw. Schicksal,
besaßen ein oder mehrere besondere Charakteristika und
ein Gefühl kollektiver Einzigkeit und Solidarität.“1 Die Tora
war nun genau jenes Mittel, mit dem die gemeinsame
Ursprungsgeschichte nachgezeichnet und die kollektive
Einzigkeit und Solidarität zum Ausdruck gebracht werden
konnte. So gesehen ist die gesamte Geschichte Israels auf
der Basis des Endtextes Tora eine Rückprojektion der beste-
henden Gemeinschaft Judentum, die sich nach dem Exil
neu konstituiert. Alle weitere Literatur ist nach jüdischer

„DIE JÜDISCHE UND DIE

CHRISTLICHE BIBEL:
EIN SPANNUNGSREICHER DIALOG“

Es ist mir eine besondere Ehre, dem Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem

für sein Jubiläum auf besondere Weise gratulieren zu dürfen. 

Ich hatte zwei Mal Gelegenheit, in Ihrem Kreis zu sprechen und möchte mich

dafür und für die herzliche Atmosphäre bedanken, ebenso wie für die vielen

fruchtbaren und inhaltsreichen Gespräche mit dem Statthalter des Ordens für

Österreich, Herrn Hofrat Mag. Edwin Gräupl. Ihre Arbeit ist gerade

in dieser politisch so angespannten Situation besonders wichtig.

Ich wünsche Ihnen in dieser so schwierigen Zeit in ihrem engagierten und

am Frieden orientierten Einsatz viel Kraft und Energie. 

In meinem Beitrag, den ich herzlichst Ihrem Jubiläum widme, will ich ebenso

wie in den Vorträgen den untrennbaren Zusammenhang zwischen der

jüdischen Tradition und unserem christlichen Glauben herausstreichen

und die Notwendigkeit des christlich – jüdischen Gesprächs betonen,

das wir gerade in dieser Zeit mit Weitblick und Besonnenheit  führen müssen. 

VORTRAG ANLÄSSLICH DES ORDENSTAGES AM 25. 10. 2003

UNIV. PROF. DR. GERHARD BODENDORFER

1  S. J. D. Cohen, The Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties (Hellenistic Culture and Society 31), Berkeley/London 1999.
Übersetzung von Rolf Rendtorff und Edna Brocke in KuI 2 (2001) 106f., im Original 7.
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Ansicht Kommentar und Interpretation dieser zentralen
Tora Mose. Mose selbst wird in Dtn 34 als wichtigster Pro-
phet bezeichnet. In Dtn 34,10-12 heißt es: „Niemals wieder
ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten. Ihn hat der
Herr Auge in Auge berufen. Keiner ist ihm vergleichbar,
wegen all der Zeichen und Wunder, die er in Ägypten im
Auftrag des Herrn am Pharao, an seinem ganzen Hof und
an seinem ganzen Land getan hat, wegen all der Beweise
seiner starken Hand und wegen all der furchterregenden und
großen Taten, die Mose vor den Augen von ganz Israel
vollbracht hat.“ 

Dies bedeutet: 1. Die Mose-Tora ist unvergleichbar,
unüberbietbar, ja ewig gültig und 2. Die Propheten werden
Mose untergeordnet, aber zugleich wird ihre Hauptaufgabe
als Interpreten der (Mose-)Tora definiert.

Von daher liest das Judentum die Bücher der Prophetie
als Auslegung der Mosetora, und auch die Weisheitsschrif-
ten, der dritte Teil des Tanach, wird als Aktualisierung der
Tora verstanden. 

Damit habe ich bereits die wichtigste Voraussetzung
jüdischer Bibelbetrachtung und Leseanweisung umschrie-
ben, nämlich die intensive Konzentration auf die Tora. 

Von daher, meine sehr verehrten Damen und Herren,
lässt sich auch der Umstand ableiten, dass das Judentum bis
heute in den Schriften der Bibel die Offenbarung Gottes am
Sinai als zentrales, eben als Schlüsselereignis findet und
weiter auslegt. Auch in der Synagogenlesung am Sabbat
findet sich deshalb eine einjährige Bahnlesung der gesam-
ten Tora, die durch ausgewählte Texte aus den Propheten als
sog. „Haftara“ ergänzt wird. Die „Schriften“ wiederum
finden vor allem an den Festen Verwendung.

Nach jüdischer Ansicht ist die Schöpfung nicht ohne
Zusammenhang mit der Tora zu denken. Die Tora ist gewis-
sermaßen der Bauplan der Schöpfung, die bereits sehr 
lange Zeit vor der Welt existierte (nach Spr. 8) und nun am
Sinai an ihr eigentliches Ziel gelangt. Denn hier konsti-
tuiert Gott sein auserwähltes Volk erst richtig und macht
sich selbst in seiner Mitte ansässig. Die Tora ist ab nun der
Schlüssel im Umgang mit Gott, die Mittlerin und auch
der Garant für die Erhaltung der Schöpfung, die ohne Israels
Übernahme dieser Tora wieder in das Tohuwabohu zu-
rückfallen würde. Judentum lässt sich aus dieser Interpre-
tation auch als Lehr- und Lerngemeinschaft der Tora inter-
pretieren. Heine nannte die Tora schließlich das „portative
Vaterland“ des Judentums. Mit ihr gelang es, jenseits aller
„nationaler“, staatlicher Identitäten  eine jüdische Identität
auch und gerade in der Diaspora zu bewahren. 

B) DAS CHRISTLICHE „ALTE TESTAMENT“  

Das Christentum wiederum, so sagte ich bereits einleitend,
hat oberflächlich betrachtet weitgehend den Text der
jüdischen Bibel übernommen und sie auch an den Anfang
seiner zweiteiligen Bibel gestellt. Damit anerkannte die
Kirche die jüdische Wurzel und gab deutlich zu verstehen,
dass man die Evangelien und die übrige Botschaft von
Jesus, dem Christus, nicht losgelöst von der Geschichte
Gottes mit dem Volk, aus dem dieser Jesus stammt, Israel,
begreifen könne. Sie wehrte sich auch gegen alle Versuche
wie die eines Marcion, das Alte Testament nicht in den
biblischen Kanon zu nehmen, weil es nicht vom Gott Jesu
Christi spreche. Gleichzeitig aber wird bei näherer Betrach-
tung klar, dass die frühe Kirche nicht den Text der 
hebräischen Bibel übernahm, sondern in einem komplexen
Entstehungsprozess eine eigenständige Variante übernahm
bzw. vielleicht sogar zusammenstellte, nämlich den Text der
sog. Septuaginta. Nicht nur der Abschluss des Kanons und
die vielen Varianten, auch die Septuagintaentstehung wird
sehr viel diskutiert, und ich kann hier unmöglich auf die
Frage der Kanonbildung eingehen. Sicher ist aber, dass es
keine durchgängig vorliegende jüdische griechische Text-
fassung des Alten Testaments in Alexandria gegeben hat, wo
man herkömmlich die Entstehung des Septuagintakanons
vermutete. 

Forscher wie Erich Zenger neigen dazu, den Umfang des
Septuagintakanons auf das Konto der Christen zu buchen,
die darin eine eigenständige Möglichkeit sahen, ihrer
Anbindung an das biblische Israel Ausdruck zu verleihen. 

Tatsächlich stellt die christliche Leseweise der Schrift
nun auch einige Bücher um und vermehrt den Kanon um die
im kath. Kontext sogenannten deuterokanonischen Schrif-
ten. Nach dem „Mainstream“ der Kanonlisten entsteht dar-
aus ein viergeteiltes Altes Testament, bestehend aus Tora,
den Büchern der Geschichte, den Büchern der Weisheit und
den Prophetenbüchern. Die Bücher der Weisheit sind
gegenüber der jüdischen Lesung in die Mitte gerückt. Die
frühe Kirche, vor allem das Neue Testament, das von der Bi-
bel häufig als „Tora und Propheten“ spricht, wird letztlich
die Vorrangstellung der Tora nicht in Frage gestellt. Nicht
umsonst reiht es daher auch die Evangelien an den Anfang
ihres neutestamentlichen Schriftenkanons, um sie in eine
Parallele zur maßgeblichen „Tora des Mose“ zu setzen. 

Dennoch kann man behaupten, dass die Anordnung der
christlichen Bibel, zumindest so wie sie sich im Laufe der
Zeit bis heute nicht nur im katholischen sondern auch
evangelischen Kontext durchzusetzen beginnt, auch eine
gewisse veränderte Leserichtung vorgibt.
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Dieses Schema ist so zu lesen:
Die Bücher Gen - Dtn halten fest, daß die am Sinai geof-

fenbarte Tora mit ihren beiden Brennpunkten »Gebot der
Gottesliebe« - »Gebot der Nächstenliebe« (vgl. Mk 12,28-
34 par) die in der Schöpfung grundgelegte und über Israel
zu allen Völkern kommende Ur-Offenbarung Gottes ist. Daß
die Zehn Gebote als Verkündigung von Gottesrecht und
Menschenrecht gemäß der in Gen - Dtn gestalteten »Ge-
schichte« in der Wüste Sinai und vor der Landnahme gege-
ben wurden, deutet die jüdische Überlieferung selbst so, daß
sie nicht nur für Israel, sondern für alle Völker das Lebens-
gesetz sein sollen - gerade für die Christen, die in der Nach-
folge Jesu die Tora »erfüllen« sollen (vgl. Mt 22,34-39 im
Horizont von Mt 5,17-20). Zum Leben mit der Sinai-Tora
wollen die sich dann anschließenden Teile II-V hinführen:
Teil II (Jos - 2 Makk) zeigt am Vorbild Israel, wie es einer
Gemeinschaft ergeht, die mit dieser Tora lebt, daß und wie
dies gelingt, aber auch mißlingt. Dies sollen christliche
Bibelleser mit innerer Anteilnahme mit- und nacherleben -
als Geschichte ihrer jüdischen Schwestern und Brüder
(nicht als ihre eigene Geschichte!) und als Geschichte ihres
gemeinsamen Gottes.

Teil III (Ijob - Sir) lädt den Einzelnen ein, mit diesen
Weisheitsschriften die wahre, Leben rettende Weisheit zu su-
chen, nämlich im betenden und meditierenden Hören auf die
Tora, die sich in der Schöpfung und in den Weisungen Israels
allen mitteilt, die sich ihr öffnen.

Teil IV (Jes - Mal) entwirft die Vision von einer Vollen-
dung der Welt und der Geschichte, wenn die Völker zum
Zion wallfahren, um dort die große Friedens-Tora JHWHs
zu lernen (Jes 2,1-5: kanonischer Programmtext am Anfang
von Teil IV) und um so an jener fundamentalen Erneuerung
bzw. Wiederherstellung von allem teilzuhaben, die in den
Prophetenbüchern der ganzen Erde verheißen ist freilich
nicht an Israel vorbei, sondern durch und mit Israel. Von der
Prophetie her, die nun wie in mehreren Strömungen zur Zeit
Jesu als eschatologische Verheißung, d.h. als Entwurf eines
in sich zusammenhängenden Endzeitdramas gelesen wurde,

Erich Zenger drückt es so aus:
„Am Anfang steht, wie im Tanach, die Tora, d.h. die Erzählung über die »Ur-Offenbarung« Gottes vor Israel am Sinai.
Danach folgen die drei Blöcke »Geschichte Israels im Lande« - »Lebensweisheit« - »Prophetie« nach dem geschichts-
theologischen Schema von Vergangenheit Gegenwart-Zukunft:

erhält einerseits sogar die Tora (Teil I) eine prophetisch-
eschatologische Dynamik unter dem Blick der Naherwar-
tung, andererseits kann das im Neuen Testament bezeugte
Handeln JHWHs in und durch Jesus (insbesondere durch
das Ostergeschehen) als entscheidender Akt in diesem pro-
phetisch angekündigten Endzeitdrama verstanden werden.
So öffnet sich in der christlichen Bibel die Prophetie auf das
sich anschließende Neue Testament hin.“ 2

Diese Unterscheidung in der Leserichtung bedeutet von
vornherein keine Abwertung Israels, wohl aber ein Hinein-
nehmen in die Heilsgeschichte Israels, ein „mit Israel
erwählt sein“. 

Von der Prophetie her gelesen oder von der Tora her
gelesen bietet die Bibel verschiedene Schwerpunkte an,
einmal die Sinaioffenbarung an Israel, zum anderen die
prophetische Hoffnung, die sich im Kommen des „Messi-
as“ Jesus erfüllt. Beide Leseweisen sind aus der Sicht der
jeweiligen Glaubensgemeinschaft legitim. In der Geschich-
te haben wir aber das Phänomen zu betrachten, dass diese
Leseweisen zusehends vereinseitigt und zu einem schroffen
Gegensatz gemacht wurden. 

C) DAS RABBINISCHE PRINZIP 
DER BESTÄNDIGEN
AUSLEGUNG DER BIBEL

So machte sich das rabbinische Judentum nach der
Zerstörung des Tempels 70n. den Umstand zunutze, dass
auch schon in den biblischen Büchern Offenbarungsereig-
nisse stets weiter geschrieben und neu interpretiert wurden.
Sie stellten nun nach Abschluss des Kanons fest, dass ab
jetzt die Bibel zwar nicht mehr im Text verändert werden
dürfe, wohl aber beständig neu der Interpretation bedarf.
Diesbezüglich sprach man u. a. von der sog. zweifachen
Tora, nämlich der „schriftlichen“ und „mündlichen“ Tora.

I Gen - Dtn Ur-Offenbarung am Sinai Tora als Zuspruch und Anspruch

II Jos - 2 Makk Geschichte Israels im Lande Vergangenheit
III Ijob-Sir Lebensweisheit Gegenwart 
IV Jes-Mal Prophetie Zukunft

2  E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament (Studienbücher der Theologie), Stuttgart u.a. 42001, 33f. 
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Die schriftliche Tora ist ein für alle Mal festgelegt,
zugleich aber zur beständigen Auslegung gegeben. In
diesem Verständnis gründet die Vorstellung, dass der Text
nicht nur einen einzigen Sinn hat. Die eindimensionale Aus-
legung des Neuen Testaments, die den einzig wahren Sinn
eines Bibelverses zu erkennen sucht, seine Erfüllung allein
in der eigenen Zeit zu erkennen glaubt, widerspricht der
rabbinischen Auffassung des vollkommensten Textes, der
die Bibel nun einmal ist. Zur Vollkommenheit gehört hier
auch die Bedeutungsfülle. Ps 82,12 heißt es: „Eines hat
Gott gesagt, zweierlei hatte ich gehört“, was zu folgender
Auslegung anregte: „Es sagte Rabbi Jochanan: Was bedeu-
tet es, wenn geschrieben steht: ,Der Herr entsendet sein
Wort, groß ist der Botinnen Schar' (Ps 68, 12)? Jedes ein-
zelne Wort, das aus dem Munde der Macht (Gottes) kam,
teilte sich in siebzig Zungen. In der Schule des Rabbi
Jischmael wird gelehrt: `(Ist nicht mein Wort wie Feuer -
Spruch des Herrn) und wie ein Hammer, der Felsen zer-
schmettert?' (Jer 23,29). Wie (ein Fels durch den) Hammer
in so viele Splitter zerteilt wird, so teilte sich auch jedes
Wort, das aus dem Mund des Heiligen, gepriesen sei er, her-
vorging, in siebzig Zungen“ (bSchabbat 88b). Allgemein
formuliert heißt das: „Eine einzige Bibelstelle hat mehrere
Bedeutungen“ (bSanhedrin 34a).

Die schriftliche Tora ist – und hier sieht man deutlich die
Auseinandersetzung mit den Christen im Hintergrund - kein
Unterscheidungszeichen mehr, denn, so die rabbinische
Ansicht, auch die Völker berufen sich auf sie; wäre nun
auch die mündliche Tradition schriftlich zugänglich, wäre
Israel seiner Besonderheit im Zugang zu Gott beraubt. Es
bleibt daher nur die mündliche Tora als exklusives Bundes-
dokument Israels. In Auslegung von Ex 34,27 heißt es im
Midrasch Pesiqta Rabbati 5 (Friedmann 14b):

„Mose wollte, dass auch die Mischna schriftlich sei.
Doch der Heilige, gepriesen sei er, sah voraus, dass die
Völker der Welt die Tora übersetzen und auf Griechisch
lesen und sagen werden: Diese sind nicht Israel. Der Heili-
ge, gepriesen sei er, sagte zu Mose: Die Völker werden sa-
gen: Wir sind Israel, wir sind die Söhne Gottes. Und Israel
sagt: Wir sind die Söhne Gottes. Und die Waagschalen sind
ausgeglichen. Da sagt der Heilige, gepriesen sei er, zu den
Völkern: Wie könnt ihr sagen, dass ihr meine Söhne seid?
Ich kenne nur, wer mein Mysterium besitzt. Da fragten sie:
Und was ist dein Mysterium? Er antwortete ihnen: Das ist
die Mischna“. 3

Die Rabbinen machten somit deutlich, dass nur derjeni-
ge, der auch die mündliche Tora besitzt, die schriftliche Tora
richtig verstehen kann; den anderen ist sie hingegen Quel-
le ständigen Missverständnisses. Gerade in einer Zeit, da
der äußere Text der Tora allgemein zugänglich geworden ist,
betont man den exklusiven Zugang Israels und seiner
Weisen zu ihrem eigentlichen Besitz; ihre Veröffentlichung
in Übersetzungen und Handschriften macht sie gerade nicht
zu einem allgemein öffentlichen Gut. 

Paradoxerweise war es diese sog. mündliche Tora, die in
schriftlicher Form besonders für das Judentum prägend ge-
worden ist, nämlich in Form des Midrasch und vor allem des
Talmud.

Unter Midrasch bezeichnet man Schriften, die sich mit
Bibelauslegung beschäftigen und dafür bestimmte formale
und methodische Kriterien einhalten. Der Talmud wiede-
rum ist weit mehr als Bibelexegese, nämlich ein Kompen-
dium jüdischen Wissens, eine Art Enzyklopädie. 

Der Talmud ist für fromme Juden zweifellos der wichtig-
ste und in der Praxis relevanteste Bezugstext, weshalb es
stimmt, wenn man davon spricht, dass das Judentum nicht
einfach eine „biblische“ Religion ist, sondern maßgebliche
Prägungen erst später erhält. Doch kann man dies auch über
das Christentum, vor allem die katholische Kirche sagen, in
der die Tradition den Rückbezug auf die Basisurkunde des
Glaubens, die Bibel, vielfach überlagerte.

D) DIE CHRISTOZENTRISCHE
CHRISTLICHE AUSLEGUNG
DES ALTEN TESTAMENTS

Das Christentum hat gleichzeitig, wie es Zenger in 
seiner Einleitung deutlich macht, die sattsam bekannte
Engführung der Bibelexegese mehrfach vorgenommen,
indem es im Laufe der Zeit das Alte Testament mehr und
mehr als bloße „Kontrastfolie“ zur Christusbotschaft sah.
Bultmann nannte das Alte Testament ein „Buch des Schei-
terns“, dem die Botschaft des Neuen Testaments als Evan-
gelium der Gnade, der Erlösung von Sünde sowie der Hoff-
nung auf ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, und
insbesondere die Kreuzesnachfolge als die eigentliche
biblische Gotteswahrheit gegenübersteht. Das Alte Testa-
ment ist darüber hinaus „Dienerin“ des Neuen Testaments.
Seine Funktion bestand vielfach darin, auf die endgültige

3  Ausführlicher dazu P.Schäfer, Das »Dogma« von der mündlichen Torah im rabbinischen Judentum, in: ders., Studien zur Geschichte und Theologie
des rabbinischen Judentums (AGJU 15), Leiden 1978, 153-197.
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Offenbarung in Jesus Christus vorzubereiten. Es ist die
Verheißung, deren Erfüllung das Neue Testament ist. Es ist
Vorausdarstellung, Vor-Bild (Typos) jener Wirklichkeit, die
mit Jesus in ihrer Vollendung und Vollgestalt (Antitypos)
gekommen ist. Somit ist das Alte Testament unfertig, ledig-
lich der Same, der notwendig zur neutestamentlichen
Blüte als dem von Gott von Anfang an intendierten Ziel der
Entwicklung hintreibt. Das Neue Testament ist der exklusi-
ve Maßstab für das, was in der verwirrenden Vielfalt des
Alten Testaments als Offenbarung zu gelten hat. Diese
Tendenzen sind bekannt und haben auf katholischer Seite
erst knapp vor und mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil
ein Ende gefunden. 

E) JÜDISCHE ZUGÄNGE 
ZUR CHRISTLICHEN
HERAUSFORDERUNG

Ein eigenes Kapitel ist die Frage, inwieweit die jüdische
Polemik auf die christliche Aneignung jüdischer Schriften
und vor allem auf die Evangelien reagierte. Hierzu gibt es
unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen, die davon
abhängen, inwieweit man geneigt ist, bestimmte abwerten-
de Begriffe in der rabbinischen Literatur auf christliche
Schriften zu beziehen oder nicht. Besonders vorsichtig ist
hier Johann Maier. 4 Sicherlich hat sich die Polemik im
Mittelalter verschärft, wo das Judentum sich massivem
christlichem Druck ausgesetzt sah. In erster Linie richteten
sich die Angriffe dabei gegen den Talmud, den man als über
die Schrift hinausreichende Textbasis bekämpfte, deren an-
thropomorphes Gottesbild anprangerte und die gegen Jesus
gerichtete Offenbarung. Paradoxerweise versuchte man
vielfach auf christlicher Seite, dem Judentum vorzuschrei-
ben, was seine legitimen Schriften sein sollten und was
nicht. 

F) MEHRFACHER SCHRIFTSINN
IN JUDENTUM UND CHRISTENTUM

Das Judentum hat seinerseits schon in der rabbinischen
Tradition verschiedene methodologische Ansätze zum
Bibeltext gehabt und Begriffe wie Peschat und Derasch zur
Unterscheidung von Interpretationsweisen verwendet,
eine Reflexion über die sog. Schriftsinne wird aber erst
in mittelalterlicher Zeit laut, also nach der eigentlichen
rabbinischen Ära.5 In Auseinandersetzung mit den Karäern,

in Zusammenhang mit der allgemein laut werdenden
Berufung auf die „Vernunft“ (ratio), wie immer dieser Ruf
auch inhaltlich gefüllt sein mag, und im Aufkommen der
Philologie liegen Wurzeln für ein geschärftes Verständnis
für die wissenschaftlichen Kriterien der Exegese. Erst jetzt
versteht man den sog. Peschat als Literalsinn, und erst jetzt
wird ihm Derasch als Ausdruck von übertragener und alle-
gorischer Bedeutung strikt gegenübergestellt. Wegbereiter
einer solchen Reflexion sind Saadja Gaon (882-942) und
natürlich Raschi (1040-1105). Doch auch bei letzterem
bleiben die Unterscheidungen noch diffus. Raschi bemüht
sich um Harmonie und Kompromiss und will die verschie-
denen Deutungen nebeneinander stehen lassen.

Zumindest aber kann für diese Epoche gelten, dass der
sog. Literalsinn (in viel umfassender Definition als in der
modernen historisch-kritischen Exegese freilich) gegenüber
dem Midrasch zumindest nicht schlechter gewertet wird.
Wie schon das Bild vom zerschlagenen Felsen in der Tradi-
tion andeutet, stehen die Schriftauslegungen gleichwertig
nebeneinander, und mitunter versucht man, den Wortsinn
sogar deutlich aufzuwerten. Abraham Ibn Esra (1089-1164)
entwickelt ein Modell von einem fünffachen Schriftsinn,
wobei auffällt, dass sowohl die geonäische kompakte Wis-
sensschau wie die karäische und vor allem die christliche –
auf Allegorien aufbauende –Auslegung heftig kritisiert wer-
den. Als vierter Weg erscheint ihm der mangelhafte west-
lich jüdische mit seinem Schwerpunkt auf Derasch, und er
führt einen fünften eigenen ein, der sich um grammatikali-
sche Fragen bemüht und am Wortsinn orientiert ist. Doch
auch Ibn Esra hält an der rabbinischen Autorität in halachi-
schen Fragen fest und betont, dass die mündliche Tora zum
Bestandteil der jüdischen Überlieferung gehört.

Der große Gelehrte Maimonides (1138-1204) schließlich
bringt wieder Midrasch, Allegorie und Gleichnis zur
Geltung. Hier treten vertraute Bilder über den Wert der
Allegorien auf, wie das von der Perle, die unter der Schale
den eigentlichen Wert darstellt oder das vom Silbernetz
über den goldenen Äpfeln. Doch kann Maimonides keines-
wegs als abgehobener Allegoriker dargestellt werden. Viel-
mehr finden sich bei ihm systematische Darlegungen der
Halacha, religionsgeschichtliche Zugänge zur Bibel eben-
so wie Reflexionen über den Wert des Opferkultes als Zeit
bedingte göttliche Konzession. Er löst eine heftige Diskus-
sion über die allegorische Auslegung aus. Viele Fragen, die
erneut mit dem Aufkommen der Aufklärung und der
radikalen Erneuerung des Judentums in den progressiven
Richtungen gestellt werden, findet man jedenfalls ansatz-
weise auch schon im Mittelalter. 

4  Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike (EdF 177), Darmstadt 1982.
5  Vgl. G. Bodendorfer, „Sie ist nicht im Himmel“. Rabbinische Hermeneutik und die Auslegung der Tora, Biblische Notizen 75 (1994) 35-47.
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Man entdeckt auch durchaus gewagte Umdeutungen des
„Kerns“ der Offenbarung, so bei Josef Ibn Kaspi (1280-
1340), der in der Genesis die eigentlich tiefe verborgene
Sinnmitte der Bibel zu entdecken glaubt, während er die
Gesetzestexte als für die Massen bestimmt überlange
Sentenzen deutlich abwertet. 

Vollends bei den kabbalistischen Autoren entwickelt sich
ein Gespür für verschiedene Schriftsinne. Noch Nachmani-
des (1194-1270) betont dabei aber die gleiche Wichtigkeit
von wörtlicher und allegorischer Auslegung. Bei ihm 
findet sich das in der christlichen Exegese wohl bekannte
Typologisieren, bei dem frühere Stellen der Bibel auf
spätere hinweisen. Wirkliche Überhöhung findet man in der
esoterischen Deutung der Bibel auf die himmlischen
Vorgänge in der Bibel, die bei Nachmanides ansetzt und der
Zohar weiterführt. Der Zohar, jenes zentrale, auf Mosche de
Leon zurückgehende Werk der Kabbala, spricht von vier
Schriftsinnen als „Pardes“ (=Paradies), was man herkömm-
lich als Akronym für Peschat, Remez (Allegorie), Derasch
und Sod (mystische Deutung) interpretiert. Für den Zohar
gibt es einen Aufstieg von der einfachen zur mystischen
Deutung hin, den er im Bild der sich langsam entschleiern-
den Frau darlegt. Die Vorstellung von der Tora als paradie-
sischem Garten bleibt über die Jahrhunderte reizvoll, auch
wenn nur selten eine ausgereifte und systematische
Abhandlung der Schriftsinne erfolgt. 6

Der große Mystiker Abulafia (1240-ca.1291) kennt
sieben Schriftsinne: Die ersten vier verwenden alle Völker:
Es sind Wortsinn (Peschat) – für Frauen und Kinder,
Perusch (Gesetzeserklärungen in Talmud und Targum),
Derusch (haggadische Auslegung), darüber steht die Alle-
gorie. Die nächsten drei Auslegungsarten benützen nur
die Kabbalisten: es handelt sich um die Auswertung der
Schreibarten, um die Auslegung der Kombination der
22 Grundbuchstaben und den Weg der Prophetie, der in
den Aussagen der Bibel die Namen Gottes erkennt. 

Man sieht, dass auch das Judentum im Laufe der Zeit
mehrere Schriftsinne annahm und hier der Auslegung
christlicher Prägung durchaus nahe kommt. Gerade die
jüdischen Mystiker behaupteten daher von sich, sie hätten
den eigentlichen Zugang zum Text, der ihnen eine geheime
und auch sehr machtvolle Botschaft offenbart, die ihnen
Einfluss auf die Schöpfung gibt. Die mystischen Betrach-
tungen sind wiederum in christlichen Auslegungskontexten
verwertet und von sog. christlichen Kabbalisten aufge-
griffen worden. 

G) JÜDISCH-CHRISTLICHER „DIALOG“

Somit gibt es auf jüdischer und christlicher Seite unter-
schiedlichste Zugänge und Auslegungsinteressen, auch
beidseitige Polemik, dabei aber auch Ähnlichkeiten und
Verbindungen. Über die Kenntnisse der jeweilig anderen
Auslegungen muss noch viel geforscht werden. 

Sicher scheint mir, dass auch das Judentum immer 
wieder auf christlich stark besetzte Traditionen und Vorstel-
lungen reagierte, die mit der Lesung der Schrift zusammen-
hängen. So gibt es beispielsweise wichtige Indizien, dass
die Verwendung des Motivs des Isaak, den Abraham  Gott
bereitwillig zum Opfer darbieten will, besonders stark aus-
gelegt und auch liturgisch bedeutsam wurde, nachdem die
christliche Überlieferung die Deutung auf Jesus in den
Ostertraditionen festhielt. 

Andererseits lässt sich in anderen Texten wiederum 
keine Abhängigkeit von christlichen Auslegungstraditionen
feststellen. So hat die jüdische Überlieferung etwa den
christologisch so oft im NT verwendeten Psalm 110 bestän-
dig auf ein Ereignis im Leben Abrahams 7 bezogen.
Hinweise auf antichristliche Motive fehlen hier. Es muss
daher sehr genau bei den einzelnen Überlieferungen gefragt
werden, woher sie stammen und unter welchen Einflüssen
sie sich weiterentwickelt haben. 

Ein ganz besonderer Aspekt, der zu selten beachtet wird,
ist dabei der Austausch zwischen Christen und Juden, den
wir mit einem theologischen Begriff ökumenisch nennen
können. Ein solches Beispiel aus Spanien, das gleichzeitig
ein überaus wertvolles Dokument für Toleranz ist, möchte
ich nennen. Kurt Schubert zitiert es in seinem Buch
„Christentum und Judentum im Wandel der Zeit“: 8

„Nach dem Ende des Gegenpapstes Benedikt XIII. gab
Martin V. den Juden Spaniens 1421 wieder alle Rechte
zurück (Bulle vom 21. September 1421). Weiters verbot er
am 20. Februar 1422 gegen Juden gerichtete Predigten.
Diese Gelegenheit benützte Don Luis de Guzman, der seit
1407 Großmeister des Ritterordens von Calatrava war, um
am 5. April 1422 an Moses Aragel aus Guadalajara einen
in jüdischer Philosophie und Tradition äußerst gebildeten
Juden, zu schreiben und ihn zu ersuchen, die Bibel ins Ka-
stilische zu übersetzen und sie ebenso im Sinne der jüdi-
schen Tradition zu kommentieren und zu illustrieren. Moses
Aragel antwortete ausführlich und äußerte Bedenken.

6  Vgl. dazu A. van der Heide, Pardes: Methodological Reflections on the Theory of the Four Senses, JJS 34 (1983) 147-159.
7  Vgl. G. Bodendorfer, Abraham zur Rechten Gottes. Der Ps 110 in der rabbinischen Tradition, Evangelische Theologie 59 (1999) 252-266.
8  Wien u. a. 2003, 114.
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Guzman antwortete darauf und lud ihn zu sich nach Toledo
ein, um dort seinen Cousin, Bruder Arias de Encinas,
kennenzulernen, der ihm helfen und die christliche Schrif-
terklärung beitragen sollte. Moses Aragel war sich der
Schwierigkeiten bewusst, die sich mancherorts aus den
Unterschieden zwischen hebräischem Text und der für die
Christen verbindlichen Vulgata ergaben. Obwohl er sich im
Sinne der 13 Glaubensartikel des Maimonides als gläubi-
gen Juden bekannte, räumte er den Christen das Recht auf
eigene Interpretation ein. Daher ist das Besondere an
dieser Bibel, dass sie sowohl die rabbinische Exegese von
Moses Aragel als auch die christliche enthält, die Mönche
beisteuerten, die seine Arbeit begleiteten. Über seine 
eigene Arbeit schrieb Moses Aragel: `Es wurde bereits
erwähnt... nach welchem Ritus und wie einerseits Christen
und andererseits Juden diese Bibel lesen sollen, ohne dabei
gefährdet zu sein, denn die Glaubensartikel dieser beiden
Nationen sind nicht identisch… Öfters wurde ich aufgefor-
dert, die jüdischen und lateinischen Meinungen zu zitie-
ren… Wenn jemand dieses Werk studiert, soll er, ob Christ
oder Jude, keinen Grund zum Protest haben oder behaup-
ten können, dass es sich hier um Häresie oder Irrtum
handelt. Weder Christ noch Jude soll seine Glaubensgrund-
sätze aufgeben auf Grund dessen, was hier geboten wird…
Es hängt jedoch nur von jedem Einzelnen ab, seine eigene
Tradition, so gut er kann, zu glauben und festzuhalten.´“ 

Dieses Beispiel mag genügen, um die Kraft und Möglich-
keit zu zeigen, die bereits in der Geschichte wahrgenommen
wurde. Ökumenisch lesen heißt demnach, beide Seiten
sehen je ihre Auslegung und haben dennoch gleichzeitig die 
Möglichkeit, die Ansichten und Vorstellungen des anderen
Partners kennen zu lernen. Durchgesetzt hat sich eine
solche Sicht bis heute nicht überall.

Auf jüdischer Seite ist das Interesse an christlicher Bibel-
interpretation naturgemäß vor allem in der Orthodoxie sehr
gering, während die liberalen Traditionen auch in ihren Stu-
dien weitgehend vor allem protestantische Bibelexegese
einbauen. 
Das Interesse an Jesus war vor allem im 19. und beginnen-
den 20. Jh. sehr groß und es gibt kaum einen bekannten
jüdischen Schriftsteller in unseren Breiten, der das Thema
nicht angerissen hätte. Interesse am Neuen Testament ist
vorhanden, auch Paulus wurde vielfach zum Thema
jüdischer Betrachtung. Liberale Vordenker wie Abraham
Geiger haben Jesus sogar im Rahmen ihrer Gegengeschich-
te zum Christentum als bedeutsame geistige Waffe für das
Judentum verwenden können. 

In der Auslegung des Alten Testaments zeigte sich zum
Beispiel bei einem so wichtigen und einflussreichen
jüdischen Philosophen wie Hermann Cohen, dass nicht zu-

letzt die Prophetenschriften eine verstärkte Rolle spielen.
Bei Cohen finden sich vor allem im 1919 postum erschie-
nen Werk „Religion der Vernunft aus den Quellen des
Judentums“ Beschreibungen alttestamentlicher Texte, die
für einen Dialog mit christlicher Auslegung mehr als frucht-
bar sind. Cohens Beschreibung des Judentums als „ethi-
scher Monotheismus“ und seine prophetisch-messianische
Ausrichtung haben großen Einfluss auf jüdische Intellek-
tuelle wie Walter Benjamin, Franz Rosenzweig oder Emma-
nuel Levinas ausgeübt.  

H) NEUANSÄTZE IN DER KATHOLI-
SCHEN THEOLOGIE UND LEHREN
AUS DER JÜDISCHEN AUSLEGUNG

In der katholischen Theologie wiederum sollte es bis ins
Zweite Vatikanische Konzil dauern, bis eine flächendecken-
de Abkehr von einer typologischen Exegese einkehrte.
Es war die historisch kritische Exegese, die sich daraufhin
von dieser missbräuchlichen und oft willkürlichen Aus-
legungsform scharf trennte. Verschwunden ist sie noch
nicht und gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass auch
die historisch-kritische Exegese nicht von Vorurteilen frei
und objektiv genannt werden kann. 

Deshalb kam es Mitte der 80er Jahre zu einer Gegen-
bewegung mit der sog. kanonischen Exegese, die verstärkt
den Gesamttext in seinen Zusammenhängen betrachtet und
daraus Schlüsse zieht. Damit werden teilweise auch
Erkenntnisse der Kirchenväter erneut ins Licht gesetzt, die
unter den genannten Voraussetzungen Querbezüge zwi-
schen Texten herstellten. Die kanonische Exegese ist vom
Vorwurf frei, alte typologische oder gar antijüdische Eng-
führungen übernehmen zu wollen. Sie nähert sich mit ihrer
Auslegung eher dem rabbinischen Interpretationszusam-
menhang an, der immer darin bestand, die Bibel als Einheit
zu lesen. Wie die rabbinische Exegese geht auch die kano-
nische vom Umstand aus, dass der Text erst in seiner
Gesamtheit vollständig als Wort Gottes erfasst werden kann
und eine Bedeutung für den Menschen heute hat.

Jüdische Interpretation achtet zwar auf den Einzeltext,
lässt aber den Zusammenhang nicht aus dem Auge, stellt
Querverweise her. So legt, um wieder nur ein Beispiel zu
nennen, die rabbinische Exegese den bekannten Spruch Ex
21,24 („Aug um Aug, Zahn um Zahn“) konsequent so aus:
„Das ist Ersatzleistung“. Begründung findet man dazu un-
ter anderem im vergleichbaren Stellen der Bibel: „Du sagst:
Geld(zahlung), oder vielleicht ist es nicht so, sondern: Auge
in Wirklichkeit? Rabbi Eleazar hat gesagt: `Und wer ein
Vieh schlägt, soll es bezahlen, und wer einen Menschen
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schlägt, soll getötet werden´ (Lev 24,21). Die Schrift stellt
Schädigungen des Menschen Schädigungen des Viehs
gleich und Schädigungen des Viehs Schädigungen des
Menschen. Wie nun Schädigungen des Viehs zur Geldzah-
lung verpflichten, so verpflichten Schädigungen des Men-
schen zu Geldzahlung…“ (Mekhilta Mishpatim zur Stelle).
Nun hat mit demselben Argument vor einigen Jahren der
Passauer Alttestamentler Ludger Schwienhorst-Schönber-
ger eben dieselbe Ansicht vertreten, dass hier kein Talions-
recht, sondern Schadenersatz gemeint ist.  

Seine Beobachtungen sind überaus lesenswert und
illustrieren sehr gut, was ich versuchte, vorhin theoretisch
zu beschreiben, daher möchte ich in der Folge etwas aus-
führlicher darauf eingehen und einen längeren Abschnitt
zitieren. Immerhin handelt es sich bei dem genannten
Spruch um eine oft antijüdisch missbrauchte Formel, die
nicht zuletzt unter der Berufung auf die Antithesen Jesu als
Rachebestimmungen ausgelegt werden. Schwienhorst-
Schönberger weist darauf hin, dass der Begriff „Auge um
Auge, Zahn um Zahn“ dreimal im Bibeltext auftaucht, näm-
lich neben Ex 21,22-25 auch noch in Dtn 19,16-21 und in
Lev 24,17-21. Der Kontext der ersten Erwähnung ist die
Verletzung einer schwangeren Frau während eines Streits
unter Männern, Dtn 19 handelt über den Meineid und Lev
24 über die Verletzung eines anderen Israeliten. Nun hatte
die bereits zitierte rabbinische Tradition nichts anderes
getan als ebenfalls die Bestimmung von Ex 21 mit der in
Lev 24 zusammen zu lesen. Aus Lev 24 konnten die Rabbi-
nen schon den Schluss ziehen, dass es sich hier um
Schaden-ersatz-for-derungen handelt. Schwienhorst-
Schönberger schreibt ebenfalls dazu: 9

„Im Falle der Tötung eines Tieres geht es in der Rechtsfol-
gebestimmung also nicht um Blutrache, sondern um
Schadensersatzleistung. Dies wird noch einmal in der
Wiederholung der beiden Fälle in V. 21 unterstrichen: 
`Wer ein Stück Vieh erschlägt, muß es ersetzen; wer aber
einen Menschen erschlägt, wird mit dem Tod bestraft.´ 
Für unsere Fragestellung ist nun die Beobachtung von gro-
ßer Bedeutung, daß die Talionsformel `Leben um Leben`
nicht im Gesetz mit der Rechtsfolgebestimmung `Blutra-
che´, sondern im Gesetz mit der Rechtsfolgebestimmung
`Schadensersatzleistung´ steht. Im Falle der Blutrache V. 17
lautet die Rechtsfolgebestimmung im hebräischen Text mot
jumat, auf deutsch `er soll getötet werden´. Im Falle der
Schadensersatzleistung V. 18 dagegen steht die Talionsfor-
mel `Leben um Leben´. Diese Beobachtung bestätigt nun
die bereits zu Ex 21,23 aufgestellte These, daß die Wendung

`Leben um Leben´ nicht im Kontext blutrechtlicher Überlie-
ferung, sondern im Kontext materieller Wiedergutmachung
zu verstehen ist. Die Wendung ̀ Leben um Leben´ hat also in
Lev 24,18 mit Blutrache nichts zu tun, sondern meint die
Angemessenheit der Schadensersatzleistung im Falle von
Sachbeschädigung. Etwas schwieriger ist das Verständnis
von Lev 24,19: 
`Wenn jemand einem Stammesgenossen eine Verletzung
zufügt, soll ihm getan werden, wie er getan hat; Bruch um
Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einem
Menschen einen Schaden zugefügt hat, so soll ihm
zugefügt werden.´ 
Die exakte Definition `wie er getan hat, so soll ihm getan
werden´ und `wie er zugefügt hat, so soll ihm zugefügt
werden´ läßt in der Tat an eine spiegelbildliche Strafe, und
damit an Rache denken. Sie würde sich einerseits von der
Todesstrafe im Fall von Mord und Totschlag, andererseits
von der Schadensersatzleistung im Falle der Tötung eines
Tieres, also im Falle der Sachbeschädigung, abgrenzen.“

Schwienhorst-Schönberger versucht in der Folge, diese
Meinung mit Hinweisen auf die passivische Form und den
objektlosen Gebrauch der Verben - „tun/an- tun“ ('sh) und
„zufügen“ (ntn) sowie aus dem Vergleich mit dem Codex
Hammurabi zu widerlegen. Denn in diesem alten babyloni-
schen Gesetz

„wird also eine spiegelbildliche Strafe exakt festgelegt:
Die Wörter `Auge´ und `Knochen´ begegnen in der Rechts-
folgebestimmung als Objekte der Verben `zerstören´ und
`brechen´. Anders in Lev 24,20: Hier begegnen die Wörter
`Bruch´, `Auge´, `Zahn´ im Rahmen einer Aufzählung
außerhalb eines Satzgefüges, sie sind asyndetisch einge-
sprengt. Es heißt nicht - wie im Codex Hammurapi-: `…so
soll man ihm ein Auge zerstören /…so soll man ihm einen
Knochen brechen´, sondern ganz allgemein: `wie er getan
hat, so soll ihm getan werden´, man könnte auch überset-
zen: `wie er getan hat, so soll mit ihm verfahren werden:
Bruch anstelle eines Bruches, Auge anstelle eines Auges,
Zahn anstelle eines Zahnes´. Da es nun … im Alten Testa-
ment im Unterschied zum Codex Hammurapi keine
Verstümmelungsstrafe gibt, und weil die Wendung `Leben
um Leben´ im unmittelbaren Kontext von Lev 24,18 Wieder-
gutmachung und nicht Blutrache bedeutet, drängt sich die
Vermutung auf, daß die Formel `Bruch um Bruch, Auge um
Auge, Zahn um Zahn´ in Lev 24,20 nicht als spiegelbildli-
che Verstümmelungsstrafe, sondern im Sinn der Angemes-
senheit einer Wiedergutmachungszahlung im Falle vorsätz-
licher Körperverletzung zu verstehen ist.

9  „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Zu einem antijüdischen Klischee, in: Bibel und Liturgie 63/3 (1990) 163-175114.
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Diese Vermutung kann durch eine weitere Beobachtung ver-
stärkt werden. Auch in Ex 21,18f liegt ein Gesetz bezüglich
Körperverletzung vor. Dort heißt es: 
`Wenn Männer miteinander streiten, und dabei der eine
den anderen mit einem Stein oder einer Hacke schlägt,
dieser aber nicht stirbt, jedoch bettlägrig wird, wenn er
dann wieder aufsteht und draußen gestützt auf Krücken
umher- geht, so ist der, der geschlagen hat, von der Blut-
schuld freizusprechen; nur für den Arbeitsausfall muß er
aufkommen und die Heilungskosten tragen.´
Auch hier wird keine spiegelbildliche Verstümmelungsstra-
fe gefordert. Der Täter muß für die Heilungskosten aufkom-
men und den Verdienstausfall erstatten. Das aber bestätigt
indirekt unsere Vermutung, daß es im Gesetz bezüglich der
Körperverletzung von Lev 24,19f ebenfalls nicht um eine
spiegelbildliche Verstümmelungsstrafe, sondern um eine
dem Grade der Körperverletzung angemessene Form der
Wiedergutmachung geht. 
…Damit können wir als Ergebnis festhalten: Die Talionsfor-
mel kommt im Alten Testament dreimal vor. Im Gesetz be-
züglich des Schutzes einer schwangeren Frau, in Ex 21,22-
25, fordert sie die Angemessenheit der Wiedergutmachung
im Falle fahrlässig verursachter Körperverletzung, in Lev
24,18 in Verbindung mit dem Element ̀ Leben´ fordert sie die
Angemessenheit der Schadensersatzleistung im Falle der
Sachbeschädigung, in Lev 24,20 die Angemessenheit der
Wiedergutmachung im Falle vorsätzlicher Körperverlet-
zung, und in Dtn 19,21 fordert sie eine Entsprechung in der
Strafzumessung von Meineid und dem vom Meineidigen be-
eidigten Verbrechen. Die Formel hat also in ihrer Verwen-
dung innerhalb des Alten Testamentes mit Rache nichts zu
tun. Von daher entbehrt eine antijüdische oder antialttesta-
mentliche Polemik, die sich auf diese Formel beruft, jeder
Grundlage. 
Eine solche Polemik hätte man sich ohnehin ersparen
können, wenn man die in der jüdischen Tradition selbst v-
ertretene Interpretation dieser Formel zur Kenntnis genom-
men hätte. Bereits der Talmud, jenes große Kompendium
jüdischer Gesetzesinterpretation, karikiert ein Verständnis
dieser Formel im Sinn der Rache, wenn es dort heißt: 
`Rabbi Dostaj ben Jehuda sagte: Auge um Auge, eine
Geldentschädigung. Du sagst, eine Geldentschädigung,
vielleicht ist dem nicht so, sondern wirklich das Auge? 
- Ich will dir sagen, wie könnte man in dem Fall, wenn das
Auge des einen groß und das Auge des anderen klein ist,
aufrecht erhalten (die Worte) Auge um Auge? 

In der Schule Rabbi Hiijas wurde gelehrt: Die Schrift sagt:
Hand um Hand, was aus einer Hand in die andere gegeben
wird, nämlich eine Geldzahlung. 
Rabbi Simon ben Johaj sagte: Auge um Auge, eine Geld-
entschädigung, vielleicht ist dem nicht so, sondern wirklich
das Auge? 
-Wie könnte man in dem Fall, wenn ein Blinder einen
geblendet, ein Verstümmelter einen verstümmelt oder ein
Lahmer einen lahm gemacht hat, aufrecht erhalten (die
Worte) Auge um Auge?´“

Schwienhorst-Schönberger verweist hier auf den
Talmudabschnitt bBaba Qamma 83b/84a, der besonders auf
die Unmöglichkeit der Durchführung des wörtlich verstan-
denen Gesetzes abhebt. Er zitiert nicht den von mir heran-
gezogenen Beleg in der Mekhilta, der noch deutlicher auch
methodologisch seine Thesen gestützt hätte, indem er die
Parallelen vergleicht und daraus Schlüsse zieht. Insgesamt
aber zeigt sich, dass die Anwendung von exegetischen
Schritten, die den Rabbinen bereits vertraut waren und in-
tensivst angewendet wurden, auch der modernen Exegese
Erkenntnisse bringt, die lange vorhandene Vorurteile auf-
brechen und zu theologisch bedeutenden Einsichten führen
können. 

Sehr hilfreich ist die rabbinische Exegese in zahlreichen
Untersuchungen zum synchronen Verständnis des Bibeltex-
tes, also zum redaktionellen Aufbau und Abzweckung
großer Bibelteile weit über Einzelbücher hinaus. Das
Entdecken von Querbezügen führte massiv auch zur Beant-
wortung von Fragen der Literarkritik und Redaktionskritik.
Der schon erwähnte Text von der Opferung Isaaks in
Gen 22 ist auf diese Weise als Sinaiparaphrase in den Blick
gekommen  u.v.m.10

In Exegetenkreisen wichtig ist weiterhin die Beobach-
tung der Anlage von Ambi-valenzen und Widersprüchen in
Texten, die sowohl in literarisch einheitlichen Erzählungen
als Stilmittel vorkommen oder auch das diachrone Wachs-
tum der Texte widerspiegeln können. Diese Offenheit von
Texten bezeichnet man im Englischen als gaps, als
Löcher.11 Für den amerikanisch-jüdischen Exegeten Daniel
Boyarin sind diese Offenheiten des Textes Dialogangebote.12

Diese Dialogangebote wurden in werden in der jüdischen
Exegese durch Erzählungen, Auslegungen, Gleichnisse und
vieles mehr gefüllt. 

10  Siehe Georg Steins, Die „Bindung Isa-aks“ im Kanon (Gen 22). Grundlagen und Programm einer kanonisch-intertextuellen Lektüre;
mit einer Spezialbibliographie zu Gen 22 (HBS 20), Freiburg im Breisgau- Wien u.a.1999.
11  Klassisch: M. Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Literature and the Drama of Reading, Indiana Literary Biblical Series,
Bloomington 1985. Im deutschsprachigen Kontext vor allem von H. Utzschneider, Das hermeneutische Problem der Uneindeutigkeit biblischer Texte -
dargestellt an Text und Rezeption der Erzählung von Jakob am Jabbok (Gen 32,23-33), EvTh 48 (1988), 182-198 weitergeführt worden.
12  D. Boyarin, Intertextuality and the Reading of Midrash (Indiana Studies in Biblical Lite-rature), Bloomington/Indianapolis 1990.
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Neuere Ansätze haben als zusätzlichen Aspekt dabei auch
typisch bibelexegetisch historisch-kritische Fragen einge-
führt, indem sie die durch diachrone Spannungen im
biblischen Text bedingten Offenheiten mit Auslegungen des
klassischen Midrasch vergleichen. Die unterschiedlichen
Hände im biblischen Text sind damit ein im Text implizier-
ter Dialog. Den direkten Vergleich von biblischem Text und
den Methoden des Midrasch sowie der Midraschliteratur
selbst kann man dankbar aufnehmen. Der Exeget Michael
Fishbane 13 hat mit Programmen wie „Holististisches
Lesen“ oder „Innerbiblischer Exegese“ Themen aufgewor-
fen und überzeugende Anregungen gesetzt. 

Der innerbiblische Dialog bleibt eine Hypothese histo-
risch-kritischer Forschung, die allerdings sehr bestechend
ist. Aber auch unabhängig von der Vorentscheidung, der
jüdischen Bibelauslegung ein maßgebliches Gewicht für
eine christliche Hermeneutik der Bibel beizumessen, ist die
jüdische Bibelauslegung wie keine andere geeignet, die
Vieldeutigkeit des Textes in der Zusammensicht unter-
schiedlicher Auslegungen zu entfalten und lohnt schon
von daher intensive Studien. Diese Zusammensicht ist
besonders in den kommentierenden rabbinischen Sammel-
werken enthalten, aber auch in vielen von dieser Literatur
abhängigen Werken. 14

Es waren schließlich christliche Exegeten, die den 
jüdischen Bibelwissenschaftler Benno Jacob wieder
entdeckten und seine beiden großen Kommentare zum
Buch Genesis und Exodus im Calwer Verlag neu auflegten
und es sind vielfach christliche Wissenschaftler, die in
der einen oder anderen Weise rabbinische oder mittel-
alterliche jüdische Exegese analysieren und einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Ein letzter Punkt sei noch erwähnt, nämlich das Doku-
ment Dabru Emet, welches von jüdischen Persönlichkeiten
in den USA und Kanada im Jahr 2001 veröffentlicht 
wurde. Dieses Dokument hat viel Furore ausgelöst, handelt
es sich doch dabei um einen der wenigen Versuche, von
jüdischer Seite das Christentum mit Wohlwollen und mit
ausgestreckten Händen zu beschreiben. Darin heißt es: 

„Juden und Christen stützen sich auf die Autorität ein und
desselben Buches – die Bibel (das die Juden `Tenach´ und
die Christen das `Alte Testament´ nennen). In ihm suchen
wir nach religiöser Orientierung, spiritueller Bereicherung
und Gemeinschaftsbildung und ziehen aus ihm ähnliche
Lehren: Gott schuf und erhält das Universum; Gott ging mit
dem Volk Israel einen Bund ein und es ist Gottes Wort, das
Israel zu einem Leben in Gerechtigkeit leitet; schließlich
wird Gott Israel und die gesamte Welt erlösen. Gleichwohl
interpretieren Juden und Christen die Bibel in vielen
Punkten unterschiedlich. Diese Unterschiede müssen
immer respektiert werden.“

Dies könnte nun bereits mein Schlusswort sein. Heute
muss aber auch gesagt werden, dass es „die jüdische“ bzw.
„die christliche“ Auslegung nicht gibt. Exegeten jüdischer
und christlicher Herkunft legen gemeinsam mit denselben
Methoden Bibel aus und wie so oft ist mitunter der Streit
über die richtige Methodik stärker innerhalb einer Richtung
als über die Grenzen hinaus. Zweifellos gilt für streng
orthodoxe Gruppen eine Bindung an traditionelle rabbini-
sche und mittelalterliche Auslegungslinien. Auf christlicher
Seite findet eben gerade in der kanonisch orientierten
Exegese eine verstärkte Zuwendung zu jüdischen Auslegun-
gen und eine gleichzeitig erneut wahrgenommene
Rücksicht auf klassische christliche Tradition statt. 

13 M. Fishbane, Innerbiblical Exegesis: Types and Strategies of Interpretation in Ancient Israel, in: G.H. Hartman/S. Budick, Midrash and Literature,
New Haven 1986, 19-37; M. Fishbane, „Orally Write Therefore Aurally Right“. An Essay On Midrash, in: C.A. Evans/Sh. Talmon (Hg.),
The Quest for Context and Meaning. FS J.A. Sanders, Leiden u.a. 1997, 531-546; M. Fishbane, Text and Texture. Close Readings of Selected Biblical Texts,
New York 1979; M. Fishbane, The Garments of the Torah. Essays in biblical hermeneutics, ISBL, Bloomington 1989.
14  Vgl. zum eben Gesagten G. Bodendorfer/M. Millard (Hg.), Bibel und Midrasch. Zur Bedeutung der rabbinischen Exegese für die Bibelwissenschaft,
FAT 22, Tübingen 1998; M. Millard, Die Genesis als Eröffnung der Tora. Kompositions- und auslegungsgeschichtliche Annäherungen an das erste Buch Mose
(WMANT 90), Neukirchen-Vluyn 2001.
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Univ.Prof. Dr. Walter Rechberger als Leitender Komtur
hat mich eingeladen, zu Ihnen zu sprechen zum The-
ma: „Aufgabe und Verantwortung des Christen in

Europa an der Jahrtausendwende”. Dieser Einladung
entsprechend, will ich einen Bezug herstellen zwischen dem
christlichen Welt– und Menschenbild und der Welt von heu-
te, in der wir leben. Aus diesem Grunde habe ich – das neu
erarbeitete Leitbild des Ritterordens zur Hand – mit Interes-
se folgenden Satz zur Kenntnis genommen: Die Ritter und
Damen des Ritterordens sind als katholische Christen – wört-
lich „zu besonderem Dienst in Kirche und Welt gerufen”.
Daran schließt der Text des Leitbildes noch den Hinweis:
„Daher wollen wir in der Welt von heute voll Freude
in unserer Kirche mitwirken und Verantwortung tragen”.

In der Welt von heute, heißt es konkret in diesem Leitbild:
Aber diese Welt von heute zeigt, so will es oft scheinen, nicht
viel Interesse und Verständnis, wenn es darum geht, als über-
zeugte Christen in der Gesellschaft aktiv mitzuwirken und
Verantwortung mit zu tragen. Lassen Sie mich daher in
dieser festlichen Stunde auf eine Sorge hinweisen, an der
auch unsere Ritterschaft aufgrund der Verbindung mit der
christlichen Weltanschauung und Kirche – gerade am Beginn
des neuen Jahrtausends – nicht vorübergehen kann.

Der englische Religionssoziologe David Martin, durch
eine Reihe von Jahren Vorsitzender der „Internationalen
Gesellschaft für Religionssoziologie”, ist der Meinung:
In Europa habe ein Prozess der Säkularisierung, das heißt der
Befreiung von jeder Religion, besonders des Christentums,

ein Ausmaß erreicht, das in der modernen Welt einmalig ist.
– Es handle sich nicht nur um eine Art Kampf  des Atheismus
gegen Religion und Christentum wie früher, sondern es hand-
le sich vielmehr um eine Emanzipation  aller weltlichen
Bereiche vom Einfluss der Religion. Das heißt „das Zerrei-
ßen eines über Jahrhunderte entstandenen Geflechtes von
Religion und Gesellschaft” sei unausweichlich geworden.
Das habe zur Folge, dass ein „bruchloses Fortbestehen” der
religiösen Institutionen in Europa unmöglich geworden sei.
David Martin fasst zusammen: „Europa ist der einzig wirk-
lich säkulare Kontinent der Erde geworden”.  Der Einfluss der
Aufklärung habe heute die gesellschaftliche Basis voll
erreicht. Eine weitere Folge davon ist – so füge ich hinzu –
ein damit eingehandeltes Defizit in Ehe und Familie, in
menschlichen Werten sowie ein Ansteigen von Selbstsucht
und Gewalt.

Der heute seit dem 11. September wieder oft genannte
amerikanische Historiker und Soziologe Huntington
meint in seinem – nicht unumstrittenen – Buch „Der Kampf
der Kulturen” dazu: Immer weniger Europäer bekennen sich
zu einer religiösen Überzeugung, beachten religiöse Gebote
und beteiligen sich an religiösen Aktivitäten. Diese Tendenz
spiegelt weniger eine Feindschaft gegen die Religion wider
als eine Gleichgültigkeit gegen sie. Und trotzdem ist die
europäische Kultur durchzogen von christlichen Begriffen,
Werten und Praktiken”. Und dazu weiter, dass Europa durch
die „Schwächung seines zentralen Elementes, des Christen-
tums” in schwere Krisen geraten oder unterminiert werden

AUFGABE UND VERANTWORTUNG
DES CHRISTEN

ANSPRACHE ANLÄSSLICH

DES FESTKAPITELS

IM FESTSAAL DER UNIVERSITÄT WIEN

BEI DER INVESTITUR IN WIEN

AM 29. SEPTEMBER 2001

Seine Eminenz

KARDINAL DDR. FRANZ KÖNIG
Alt-Erzbischof  von Wien

† 13.  März 2004

Kardinal DDr. König und Dr. Rechberger



festschrift76 glaube, hoffnung, liebe

könnte. Ich wiederhole diese Feststellung ohne Kommentar.
Eine weitere Stimme: Der belgische Jesuit Jan Kerk-

hoffs – er ist als Religionssoziologe über sein Land hinaus
bekannt – hat in seinem Buch „Europe Without Priests”
aufmerksam gemacht, dass die sinkende Zahl geistlicher bzw.
priesterlicher Berufe eine europaweite Tendenz zeige. In sei-
nem gut belegten statistischen Bericht über 13 verschiedene
Länder, Staaten in Europa, die einen Zeitraum von 20 Jahren
umfassen, gäbe es praktisch Jahr für Jahr eine sinkende Zahl
von Priesterberufen. Auch der Wiener Pastoraltheologe
Paul Zulehner zeigt in seiner großen Untersuchung „Gott
nach dem Kommunismus” deutlich, dass der Einfluss des
religionsfeindlichen Kommunismus in den früher kommuni-
stischen Oststaaten viel tiefer reiche, als man dies ursprüng-
lich meinte. Im früheren kommunistischen Ostdeutschland
beträgt die Zahl derer, die keiner kirchlichen Glaubens-
gemeinschaft angehören, rund 73% ; eine ähnliche Zahl
ergibt sich auch für Tschechien. In einem weiteren von
Zulehner mit herausgegebenen Band solcher Untersuchun-
gen zeigt sich, dass zum Beispiel sowohl in Ungarn, in
Slowenien und auch in Litauen die religiöse Unwissenheit,
die Distanz zu einer christlichen Kirche, viel größer ist, als
man angenommen hatte.

Kerkhoffs meint anhand einer gesamteuropäischen Studie
„European Values Studies”, dass jene rückläufigen Zahlen
in der katholischen Kirche auch für die anglikanische und
protestantischen Kirchen in England gelten.

Mit der Frage, ob Religion Zukunft hat, ob Gott verloren
gegangen sei, befasste sich auch die deutsche Wochenzeit-
schrift „Der Spiegel”. Sie beauftragte ein deutsches Mei-
nungsforschungsinstitut, um zu untersuchen, „was die Deut-
schen glauben” (1992). Das Ergebnis der Untersuchung
lautete: „Abschied von Gott”, das will besagen, die Deut-
schen haben den Gottesglauben und damit ihre christliche
Weltanschauung verloren oder sind im Begriff, es zu tun.

Dies alles ergibt als Fazit: Die vorliegenden statistischen
Berichte zeigen deutlich, dass es einen gesamteuropäischen
Trend weg von den christlichen Positionen hin zu einem
vagen Agnostizismus gibt, zu einem postmodernen, post-
christlichen, säkularisierten Kontinent Europa. Wohin der
Weg gehen wird, bleibt offen.–

Außerhalb Europas stellt sich die Situation jedoch wieder
anders dar: Die statistischen Angaben für das Christentum,
das katholische Christentum, sprechen heute von einem
starken Zuwachs auf dem asiatischen und afrikanischen
Kontinent.

Oder: In Europa, diesem zunehmend säkularisierten
Kontinent, stehen junge Menschen angesichts eines philoso-
phischen Existentialismus mehr als früher vor der Sinnfrage,
das heißt: Woher komme ich, wohin gehe ich und welchen
Sinn hat mein Leben? Sie suchen eine Antwort auf die
ungelösten Rätsel des menschlichen Daseins, auf jenes 
letzte unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir

kommen und wohin wir gehen. Sie finden sie zum Beispiel
in der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé; das letzte Tref-
fen Ende 1997 in Wien brachte an die 80.000  junge Men-
schen aus dem westlichen wie aus dem östlichen Europa zu
einer Begegnung zusammen, mit dem Stichwort „Versöh-
nung”. Die letzten Weltjugendtreffen mit dem Papst an der
Spitze – trotz aller Komplexität der Motive – in Paris und
Rom, wo eine überwältigende Zahl von jungen Menschen der
Einladung des Papstes gefolgt war, wurden sogar von der
linken Presse als „Weltereignis” bezeichnet.

Oder: Das Ansehen des gegenwärtigen Papstes als
ökumenischer Vertreter der gesamten Christenheit auf
Weltebene, besonders außerhalb Europas, erweckt insgesamt
große Aufmerksamkeit in der Berichterstattung, bis hin zu
seiner aktuellen Reise in die Ukraine, bis nach Kasachstan
und Armenien dieser Tage.

Damit stehen wir vor der Frage: Was bedeutet dies für
die Ritterschaft in unserem Lande, am Beginn eines neuen
Millenniums? Einerseits eine langsame aber stetige Los-
lösung von den christlichen Kirchen als Glaubensgemein-
schaft, andererseits das sehnsuchtsvolle Fragen nach Gott, ge-
rade bei jungen Menschen. Damit bleibt das Christentum eine
Herausforderung, auch im neuen Millennium, der man –
besonders und verständlicherweise in einer hektischen
Konsumgesellschaft – zu entgehen sucht.
Wo liegen die Ursachen dieser Entwicklung? Liegt es an der
Gesellschaft, an den Menschen, liegt es an den Christen oder
an der Vermittlungsaufgabe der christlichen Kirchen, die die
Zeichen der Zeit nicht verstehen oder nicht verstehen wollen?

In der öffentlichen Meinung ist ein Bewusstseinswandel
eingetreten. Die stabile Ordnung fest gefügter Systeme der
Vergangenheit wurde abgelöst durch die Dynamik und
Flexibilität der Mediengesellschaft. Ein allgemeiner Werte-
wandel greift um sich. Davon betroffen sind vor allem Ehe
und Familie. Alles ist im Fluss und alles scheint möglich: Ein-
erseits eine große Bereicherung des Wissens und der
Erfahrung, eine neue Bereitschaft zum Helfen durch globale
Information, andererseits spricht man von der „Macht
der bösen Bilder”. Insgesamt scheint die Überzeugung
zu wachsen – die Ereignisse des 11. September haben uns
dies auf erschreckende Weise bestätigt – : Konflikte seien
besser durch Gewalt und Terror als durch Dialog zu lösen. Wo
hat christliche Religion hier überhaupt noch Platz?

So stehen wir vor der bereits eingangs gestellten Frage:
Wie entsprechen wir, als Ritterschaft und mit verantwortlich
für den Weg der Kirche am Beginn eines neuen Millenniums,
dem damit verbundenen Auftrag?

Dazu stellt sich die Frage: Was meint man heute, wenn von
Kirche die Rede ist? Das Zweite Vatikanische Konzil gibt uns
die Antwort in seiner Konstitution über die Kirche: Kirche ist
„eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem
und göttlichem Element zusammenwächst”. Jede Einseitig-
keit muss daher zu Missverständnissen führen: Wenn man nur
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den menschlichen Aspekt wahrnimmt, geht etwas Wesent-
liches verloren. Als bloß humanistische Institution verliert die
Kirche das Geheimnis ihres Wurzelgrundes, die Botschaft
Christi. Einschneidend ist das Zusammenwachsen aus
menschlichem und göttlichem Element als Grundgeflecht
der Kirche.

In meiner Jugendzeit verstand man unter „Kirche” die
Pfarrer, die Bischöfe. Das Volk, die Laien, wurden so gut wie
möglich „seelsorglich versorgt” und hatten keinen aktiven
Beitrag zu leisten. Das Zweite Vatikanische Konzil hat dazu
das schöne Bild vom „wandernden Gottesvolk” für die 
Kirche aktualisiert und die gemeinsame Verantwortung von
allen Christgläubigen, Laien und Priestern, betont.
Diese Verantwortung wird allerdings in unterschiedlicher
Weise wahrgenommen.

In unserer globalen, immer undurchsichtiger werdenden
Welt sind es die kleinen, lebendigen Gemeinschaften, vor
allem die Pfarrgemeinden, die das Netzwerk der Kirche auf
Erden bilden, im Dienst der Völkerverständigung, der
Menschenrechte, des Eintretens für Schwache und Minder-
heiten, für die Bewahrung der Schöpfung, für den Frieden.

Aber Gott hat ja nicht Strukturen, sondern lebendige
Menschen erschaffen. Daher geht es letztlich immer um den
Menschen. Die besten Strukturen helfen nichts, wenn der
Mensch versagt. – Das hat auch Jesus gemeint, als Lehrer in
Israel, wenn er, wie Matthäus (5,13) berichtet im Anschluss
an die Bergpredigt sagt: „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das
Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder
salzig machen? Es taugt nichts mehr und wird weggeworfen.
… Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berge
liegt, kann nicht verborgen bleiben. … So soll euer Licht
leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke se-
hen und euren Vater im Himmel preisen” (Mt. 5,13ff). Das
heißt: es genügt nicht, das Wort Gottes zu diskutieren und zu
kommentieren, sondern es geht vor allem darum, es zu leben
und im Leben zu bezeugen. Es geht nicht nur um ein theore-
tisches Wissen, sondern praktisches Tun und Zeugnis geben.

Was kann nun der Christ, der Ritter, die Damen des
Ritterordens, welche nicht nur so heißen, sondern es auch
wirklich sein sollen, tun?

Das letzte Konzil hat uns mit seinen 16 wegweisenden
Dokumenten und den damit ausgehenden  Impulsen ein wirk-
sames Instrumentarium an die Hand gegeben für den Weg der
Kirche in die Zukunft. Ich nenne: das neue Kirchenbild,
die erneuerte Liturgie, der Ökumenismus, der interreligiöse
Dialog, das Apostolat der Laien.

Die Ritterschaft vom Heiligen Grab zu Jerusalem bemüht
sich zudem, als Christen in verantwortungsvollen Positionen
in unserem Lande dieses Instrumentarium im Leben und in
der Welt von heute, besonders durch ihre historische Verbin-
dung mit dem Heiligen Land, auch dort wirksam einzusetzen.

Am Beginn des neuen Millenniums, angesichts einer
immer deutlicheren religiösen Pluralität, erhält der

interreligiöse Dialog, die Bereitschaft zum Gespräch mit
Vertretern und Bekennern anderer Religionen, immer
größere Bedeutung; die Ritterschaft vom Heiligen Grab,
deren besondere Sorge dem Bestand und Gedeihen des Chri-
stentums und damit den Menschen im Heiligen Land gilt –
ich denke besonders an die Schule in Gaza und das Priester-
seminar in Beit Jala – ist damit hinein geworfen in den histo-
rischen Konflikt der drei großen monotheistischen Religio-
nen an heiliger Stätte. Sie unterstützt auf vielerlei Art und
Weise, ideell und finanziell, durch den Versuch der Besei-
tigung ungerechter Strukturen alle Bemühungen um Frieden
und Versöhnung.

Diese großen Aufgaben können auf Dauer nicht gelingen,
wenn sie nicht getragen sind von einem soliden christlichen
Leben, das ruht auf den Fundamenten unseres Glaubens.
Ein Blick in das Gebetbuch der Ritterschaft „Miles Christi”
bezeugt dies.

Mit diesem Dienst in Kirche und Welt haben die Ritter
ganz konkret ein Hauptanliegen des Konzils aufgegriffen:
Ich meine das Laienapostolat, als Dokument mit der offiziel-
len Überschrift „Dekret über das Laienapostolat”. Hier, wie
in der „Dogmatischen Konstitution über die Kirche”, spricht
das Konzil über die Bedeutung der Laien in der Kirche: „Die
Laien”, so heißt es wörtlich, „sind besonders dazu berufen,
die Kirche an jenen Stellen und in den Verhältnissen anwe-
send und wirksam zu machen, wo die Kirche nur durch sie
Salz der Erde werden kann” (LG, 33). Und weiter „so wer-
den die Laien gültige Verkünder des Glaubens in die zu
erhoffenden Dinge, wenn sie mit dem Leben aus dem Glau-
ben ohne Zögern das Bekenntnis des Glaubens verbinden”.
Daraus folgert das Konzil für den Klerus in der Kirche,
sie „sollen die Würde und Verantwortung der Laien in der
Kirche anerkennen und fördern.

Sie sollen gerne deren klugen Rat benutzen, ihnen vertrau-
ensvoll Aufgaben im Dienst der Kirche übertragen und ihnen
Freiheit und Raum zum Handeln lassen; sie sollen ihnen auch
Mut machen, aus eigener Initiative Werke in Angriff zu
nehmen” (LG, 37).

In unseren Tagen wird immer deutlicher, wie sehr die
Zusammenarbeit von Priestern und Laien, aber auch die
Eigenständigkeit des Laienapostolates wichtig geworden ist.
Die Ritterschaft ist damit herausgefordert, Multiplikatoren
der christlichen Botschaft zu sein. Wie die Erfahrung lehrt,
kann diese von Laien oft besser und glaubwürdiger transpor-
tiert werden, als wenn der Priester oder Bischof etwas sagt,
dem man unterstellt, dass er „ja so reden muss”!

Damit möchte ich am heutigen Festtag aus Anlass der
Investitur neuer Mitglieder – die ich herzlich begrüße –
der gesamten Ritterschaft noch einmal meine Anerkennung
und meinen Dank aussprechen, für das Bemühen auf dem
Weg nach Europa die Zeichen der Zeit zu erkennen und auf
dem säkularisierten Kontinent Zeugnis zu geben für die
Lebenskraft der Frohen  Botschaft.
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ERSTE MEDITATION:
ÜBER DIE WAHRHEIT

Auf die berühmte Frage: „Was ist Wahrheit?“
(Joh 18,38) erwartet Pilatus offensichtlich keine Antwort.
War er als  Mann von Welt des Gelehrtengezänks über den
Wahrheitsbegriff müde? (Wem ginge es heute nach philo-
sophischer Lektüre anders?) Wenn er gebildet war, was wir
nicht wissen, so wäre sein Erwartungshorizont zwischen
der aristotelischen Definition von der Übereinstimmung
von Satzbedeutung und Realität und der Verneinung der
Erkenntnismöglichkeit im Skeptizismus (von Pyrrhon bis
Arkesilaos und Karneades) gespannt gewesen.  

Unlängst hörte ich in St. Stefan in Wien bei einer Sonn-
tagspredigt die bemerkenswerte Feststellung (die Pilatus
hätte erwarten können): „Das Christentum ist ein System
von wahren Sätzen.“ Nun soll man Predigten  nicht mit der
Elle der Wissenschaft messen, trotzdem fordert diese
Behauptung heraus. Dahinter steht (bei aller schiefen
Formulierung) immerhin eine Tradition von Platon  über
Thomas von Aquin bis zu Teilen der zeitgenössischen
Theologie.

Bei Johannes (Joh 14,6) lernen wir (bereits vor gut 1900
Jahren1) einen neuen Gebrauch (und damit eine andere
Bedeutung2 ) des Wortes „Wahrheit“, als es (bis heute) sonst
üblich ist. Bei Johannes kann man die Wahrheit tun (1Joh
1,6), aus ihr sein (Joh 18,37), ja sogar schlichtweg  sein
(Joh 14,6). Jedenfalls ist Wahrheit in diesem Sinn keine
Eigenschaft von Sätzen oder Systemen von Sätzen.

Als fromme Juden haben Jesu Jünger gelernt, dass der
Weg zum Garten Eden, in dem der Herr gegenwärtig ist und
der Baum des Lebens steht, durch Cherubim mit flammen-
dem Schwert versperrt ist (1 Mos 3,24). Sie suchen
(da die Erfüllung des Gesetzes weder möglich noch

ausreichend zu sein scheint 3) nach einem neuen Weg, den
Herrn zu versöhnen und doch noch das ewige Leben zu
erlangen. Dazu glauben sie zutreffende Information (Wahr-
heit) zu benötigen, dazu auch eine praktikable Technik
(den Weg), um das ewige Leben zu erhalten und zum Herrn
(dem Vater) zu kommen.

Jesu überaus überraschende Antwort (Joh 14,6) besagt,
dass es keine relevante Sachinformation gibt (auf die das
übliche Wahrheitskriterium anzuwenden wäre), sondern
dass er diese Wahrheit sei. Es ist also nicht die Erkenntnis
(die Gnosis) von Sachverhalten, die zum Heil führen kann,
sondern ausschließlich die Person Christi. Ich muss in
ihm sein, er muss in mir leben 4, damit ich das Heil  erlan-
gen kann. Weiters gibt es auch keine andere Technik,
Praktik, Methode, die zum Herrn führt, als eben  die Iden-
tifikation 5 (bisweilen auch Nachfolge,  Imitatio Christi
genannt) mit Jesus Christus. Diese Teilhabe (sein Fleisch es-
sen und sein Blut trinken, Rebe an ihm als Weinstock sein)
ist augenscheinlich kein kognitiver Prozess, sondern ein
Geschenk der Gnade, die aus der persönlichen Begegnung
mit Christus erwächst. Ohne ihn können wir nichts tun 6.

Schlussendlich lernen wir, dass der Weg auch das Ziel ist:
Christus ist nicht nur Wahrheit und Weg, er ist auch das
Leben selbst. Wer sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern
Christus lebt in mir (Gal 2,20), kann nicht mehr sterben. 

Somit ist der Kern des Glaubens nicht die Kenntnis
von wahren Sätzen, sondern die Begegnung mit dem
auferstandenen und erhöhten Herrn, der mich zu seiner
Nachfolge führt. Wir gewinnen das Heil auch nicht durch
das Handeln auf Grund der Kenntnis von Lehren, sondern
durch die Teilhabe am Herrn selbst, die wir in der
Begegnung mit ihm im Glauben finden. Einzig und allein
in dieser Begegnung wird die notwendige Gnade gewonnen.
Alles, was zur Gewinnung des Heiles notwendig ist, ist
die Hinführung zu dieser Begegnung 7.

S . E .  HOFRAT  P ROF.  MAG.  EDWIN  GRÄUP L
S TAT THALTER

MEDITATIONEN EINES RITTERS
VOM HEILIGEN GRAB

Die folgenden Betrachtungen sind Gedanken eines Laien und keines Theologen,
sie sind die sehr persönliche Frucht vieler Gespräche und vieler Einkehrtage im Ritterorden.

Sollte die dogmatische Lehre meinen Meditationen widersprechen, so bitte ich
um Nachsicht, Verzeihung und brüderliche Belehrung

1  Dazu auch: J. Maier/ K. Schubert: Die Qumran-Essener. pag. 133   2  Wortbedeutung als Wortgebrauch bei Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen
3 Psalm 143,2; man vergleiche auch mit Gal 2,16   4  Joh 6,56; Joh 15,5   5 Versammlung im Herrn, Schriftlesung, Sakramente als Hilfe   6 Joh 15,5
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Ein fundamentaler Unterschied einer Kenntnis von
Sätzen und einer lebendigen Beziehung zu einer Person
liegt darin, dass die Satzkenntnis statisch und zumindest im
Prinzip ausschöpfbar ist, während eine Beziehung zu einer
Person und insbesondere zum erhöhten Herrn immer neu,
niemals vorhersehbar und grundsätzlich unausschöpfbar
ist. Dies ist ein Abbild der Unauslotbarkeit Gottes.

Das Christentum ist keine Buchreligion. Sätze bilden
nicht das Christentum, Sätze bilden bestenfalls die persona-
le Beziehung ab, sie können sie aber niemals ersetzen.
Wahrheit (Wahrheit1) als philosophischer Begriff in Bezug
auf Sätze ist kein zentraler Wert des Christentums, vielmehr
ist es die Begegnung mit der Wahrheit (Wahrheit2) als gött-
lich personaler Qualität. Wahrheit1 ist nur soweit relevant,
als sie zur Gewinnung von Wahrheit2 dienlich ist. 

Dies alles besagt nicht, dass Wahrheit1 im Christentum
keine Rolle spielte, es zeigt nur, dass das Heil nicht durch
das bloße Für-wahr-halten axiomatischer Aussagesätze
gewonnen werden kann. Immerhin heißt glauben auch
Feststehen in dem, was man hofft 8; dies ist aber wesentlich
Anderes und wesentlich mehr als die  subjektive Überzeu-
gung von der Richtigkeit von Sachverhaltsdarstellungen,
weil es beim „Feststehen in der Hoffnung“ um eine morali-
sche Qualität geht, die unabhängig von kognitiven Erkennt-
nisprozessen, ja in verzweifelten Fällen sogar gegen alle
Vernunft ist. Ja sogar das (gute) Handeln in der Weise, wie
es (moralisch richtige 9) Sätze von mir verlangen, ist zu
wenig, da das Heil, nach der Lehre der Apostel, wesentlich
aus der Teilhabe an Christus entspringt.

Ich glaube daraus folgern zu dürfen, dass der wesentliche
Aspekt des Festhaltens an der Lehre der Apostel darin be-
stehen muss, dass die persönliche Beziehung zum Herrn in
den Mittelpunkt gestellt wird; kürzer und deutlicher:
Das Heil liegt weniger bei dem Reden über Gott, als beim Re-
den mit Gott. Wie sagt der Apostel? Betet ohne Unterlass!10

ZWEITE MEDITATION: 
ÜBER DIE AUFERSTEHUNG

Bei den katholischen Hochschulwochen des Jahres 1994
in Salzburg wurde über Jesus Christus gesprochen; man
konnte über seine Auferstehung etwa ungefähr hören, dass
dieser transzendentale Akt einer anderen Wirklichkeit Jesus
in personaler Integrität in die Absolutheit kosmischer
Totalität gebracht hätte, und was derart kluge Worte mehr
sein mögen. Was ich allerdings von keinem katholischen
Theologen hörte, war das Bekenntnis des schlichten

Glaubens an ein Ereignis, das uns der Apostel klar und
deutlich überliefert: „Christus ist für unsere Sünden
gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden.
Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der
Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach
erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die
meisten von ihnen sind noch am Leben ... “(1 Kor 15,3-6). 

Warum tut man sich mit der Lehre der Apostel so schwer?
Augenscheinlich haftet ihr für manche etwas von trivialer
Unverschämtheit, kindischer Mythologisierung, unzumutba-
rer Märchenhaftigkeit an. Muss man das nicht für feine Oh-
ren anpassen, aus der Welt des alltäglichen Lebens, der un-
mittelbaren, ungeteilten Realität hinausverlegen in das Wol-
kenkuckucksheim einer postmodernen Verbalakrobatik? 

Wie einfach kann man an personale Integrität in einer
anderen Wirklichkeit glauben (Was ist das denn?), wie leicht
glaubt man an die Absolutheit kosmischer Totalität (Wer
kennt sie denn?), wie unzumutbar ist es aber augenschein-
lich, an eine konkrete Erfahrung einfacher Menschen zu
glauben: „Wir haben den Herrn gesehen!“ (Joh 20,25)

Dies ist aber der Kern des Glaubens, der Ausgangspunkt
des Heils 11. Meine Erfahrung hat mich  gelehrt, dass das oft
nicht die Meinung heutiger Theologen ist. Viele versuchen
offenkundig das Ärgernis eines tatsächlich „unglaublichen
Ereignisses“ in klingenden Worthülsen so zu transformie-
ren, dass  es  im  Nebel verschwimmt und scheinbar kon-
sensfähig wird. Ich dagegen halte es eher für die Aufgabe
der Theologen, zu lehren, um den Glauben zu bitten und
zu beten, als ihn (auf „geisteswissenschaftliche“ Art)
entbehrlich  zu machen.

Wissenschaftstheoretisch ist das um so grotesker, da –
unbemerkt von Großteil der Theologen – ein gewaltiger
Paradigmenwechsel Teile der Naturwissenschaft erfasst hat:
Man hat in der theoretischen Physik zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts lernen müssen, dass die Natur sich bisweilen
nicht im Rahmen unseres „Hausverstandes“ beschreiben
lässt. Jeder Gymnasiast kann in seinem Physiklehrbuch
über die grundsätzliche Unbegreifbarkeit der Dualität der
Materie in Welle und Teilchen nachlesen. Physiker wissen
inzwischen seit vielen Jahrzehnten, dass der Hausverstand
kein Maßstab für die Realität ist. Damit ist keinen 
New-Age-Philosophemen das Wort geredet, wohl aber
Skepsis am Stellenwert des in der Theologie blühenden
unkritischen Rationalismus angemeldet. 
Gerne empfehle ich daher uns allen intellektuelle Demut,
denn wie sagt der Herr?
Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde,
weil du all das den Weisen und Klugen verborgen,
den Unmündigen aber offenbart hast. 12

7  Röm 10,9      8  Kol 1,23; eine „Hoffnung“ ist übrigens im logischen Sinn keine Aussage! 
9  Moralische Wahrheit konstituiert dann Wahrheit3 (wie wir mindestens seit Kant wissen)       10  1 Thess 5,17  
11  Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos ... sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen (1 Kor 15,17..19)
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DRITTE MEDITATION: 
ÜBER DAS WAHRE GRAB,
DEN WAHREN KELCH
UND DAS WAHRE KREUZ.

In der Kirche des aufgelassenen Klosters Höglwörth,
nicht weit von Salzburg, im heute bayrischen Rupertiwinkel,
wird alle drei Jahre ein prachtvolles Heiliges Grab errichtet.
Von weit her kommen die Besucher, um die wenigen Stun-
den zu nutzen, in denen das barocke Wunderwerk zu bestau-
nen ist. Da rauscht ein Springbrunnen in der Kirche, unzäh-
lige bunte Glaskugeln werden von Lampen magisch erleuch-
tet, schwungvolle Kulissen umrahmen das mit Schleiern
verhüllte Allerheiligste, das von künstlichen Tauben umkreist
wird, während sich dahinter ein leuchtendes Sonnenrad
dreht. Das ist schön und fromm, und wer das nicht verstehen
kann, wird in den Geist bayrisch-österreichischer Katho-
lizität nie begreifen.

Trotzdem darf auch einer, der sich darüber freut, fragen,
was es denn mit dem eigentlichen, dem wahren Heiligen
Grabe, von dem die Hoffnung auf die Auferstehung ausgeht,
auf sich hat, wird doch kein aufgeklärter Mitteleuropäer
ernsthaft das Höglwörther Kunstwerk dafür halten. Das
scheint zuerst, gerade im Zeitalter des Massentourismus sehr
einfach zu sein: Jeder Jerusalemtourist und Pilger besucht
das Heilige Grab, mehr oder weniger eingestimmt und oft
leider nicht mit so reinem Herzen, wie die Kinder das Grab
von Höglwörth. Für den, der die Geschichte kennt, ist das
Problem ernsthafter und es stellen sich über die Frage nach
der Echtheit des Grabes bald bohrende Fragen:

Fand man zur Zeit Kaiser Konstantins wirklich das wahre
Heilige Grab? Als es unter den Schlägen der Arbeiter Hakims
zerbrach 13, wurde es da für immer vom Antlitz der Erde
ausgetilgt, verschwand da  das Zeichen für das Heil und
die Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben? 

Weiter gefragt:
Als der Kelch, den die Gläubigen „post crucem“ 14 manches
Jahrhundert als den Kelch des Herrn verehrt hatten 15, im
Dunkel der Geschichte verschwand, nur wahnhafte Legenden
vom Heiligen Gral hinterlassend, verlor da  die Hoffnung auf
Gegenwart und Hilfe des Herrn ihr Fundament?
Als das „Wahre Kreuz“ in der Schlacht, entgegen aller
Hoffnung, in die Hände der Muslime fiel 16 und seit diesen
Tagen vor allen Augen verborgen ist, verschwand da auch die
Kraft der Erlösung?
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den zu nutzen, in denen das barocke Wunderwerk zu bestau-
nen ist. Da rauscht ein Springbrunnen in der Kirche, unzäh-
lige bunte Glaskugeln werden von Lampen magisch erleuch-
tet, schwungvolle Kulissen umrahmen das mit Schleiern
verhüllte Allerheiligste, das von künstlichen Tauben umkreist
wird, während sich dahinter ein leuchtendes Sonnenrad
dreht. Das ist schön und fromm, und wer das nicht verstehen
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Grabe, von dem die Hoffnung auf die Auferstehung ausgeht,
auf sich hat, wird doch kein aufgeklärter Mitteleuropäer
ernsthaft das Höglwörther Kunstwerk dafür halten. Das
scheint zuerst, gerade im Zeitalter des Massentourismus sehr
einfach zu sein: Jeder Jerusalemtourist und Pilger besucht
das Heilige Grab, mehr oder weniger eingestimmt und oft
leider nicht mit so reinem Herzen, wie die Kinder das Grab
von Höglwörth. Für den, der die Geschichte kennt, ist das
Problem ernsthafter und es stellen sich über die Frage nach
der Echtheit des Grabes bald bohrende Fragen:

Fand man zur Zeit Kaiser Konstantins wirklich das wahre
Heilige Grab? Als es unter den Schlägen der Arbeiter Hakims
zerbrach 13, wurde es da für immer vom Antlitz der Erde
ausgetilgt, verschwand da  das Zeichen für das Heil und
die Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben? 

Weiter gefragt:
Als der Kelch, den die Gläubigen „post crucem“ 14 manches
Jahrhundert als den Kelch des Herrn verehrt hatten 15, im
Dunkel der Geschichte verschwand, nur wahnhafte Legenden
vom Heiligen Gral hinterlassend, verlor da  die Hoffnung auf
Gegenwart und Hilfe des Herrn ihr Fundament?
Als das „Wahre Kreuz“ in der Schlacht, entgegen aller
Hoffnung, in die Hände der Muslime fiel 16 und seit diesen
Tagen vor allen Augen verborgen ist, verschwand da auch die
Kraft der Erlösung?

Ist alles, was wir heute haben, frommer Betrug, bunte
Kulisse, Illustration einer längst verlorenen Hoffnung?
Haben wir nichts Echtes in unseren Händen, das unseren
Glauben stärkt?

Tröstlich sagt der Apostel: „Das sei fern!“ 17 Wir wissen,
dass es nicht so sein kann, denn die Erlösung kann nicht zer-
schlagen oder grundsätzlich verborgen werden 18. Darüber
hinaus gibt es aber noch ein großes Geheimnis und einen
tiefen Trost:

Wie jeder Katholik bin auch ich in diesen, unseren  Tagen
am wahren Heiligen Grab des Herrn gestanden,  habe  aus
seinem wahren Kelch getrunken und das wahre Kreuz
gesehen und in Händen gehalten.

Ich möchte versuchen, das klar und einfach darzulegen.
Dazu bieten sich zuerst manche Lösungen an, die sich bald
als Schein- und Irrwege herausstellen. 

Um sie zu vermeiden, muss man jene Probe machen, die
auch hilft, Irrtümer beim Verständnis der Auferstehung zu
verhindern: Wenn nämlich eine Interpretation das „Weiter-
leben“ des Sokrates nicht von dem Jesu Christi zu unter-
scheiden vermag (z.B.: „lebt in unserem Gedenken und in
unserem Handeln fort“), so taugt sie nicht für das Verständ-
nis der Lehre der Apostel. Hilfreich ist also nicht eine
allegorische Begriffsausdehnung oder ein semantischer
Kunstgriff, hilfreich kann nur eine Interpretation sein,
die den ursprünglichen und einfachen Wortsinn erhält.

Nicht zufällig bin ich hier zur Auferstehung gekommen,
tatsächlich bietet sie uns die notwendige Grundlage unseres
Verständnisses an:

Denn ist, wie wir glauben dürfen, die Eucharistiefeier die
Vergegenwärtigung des Opfertodes unseres Herrn Jesus
Christus am Kreuze 19, so ergeben sich daraus alle gewünsch-
ten Antworten sofort, wenn diese Vergegenwärtigung mehr
als eine allegorische Anspielung ist. Dort, wo die Zeichen
nichts mehr über sich hinaus bedeuten, sondern sind, was
sie sind, ist jener feste Punkt, an dem alles hängt.20

Ist der erhöhte Herr in der Eucharistiefeier in Tod und
Auferstehung wahrhaft gegenwärtig, so stehe ich bei jedem
Gottesdienst an seinem Grab, kann aus seinem Kelch trinken
und sehe das wahre Kreuz.

Dies liegt offen vor allen Augen und ist doch ein großes
Geheimnis, weil es, wie alle wirklichen Geheimnisse, nur
denen mitgeteit werden kann, die es durch Gottes Gnade
eigentlich schon kennen, kein Unberufener wird es je besitzen: 
Und keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!,
wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. 21

12  Matth 11,25    13  Hakim Biamrillah ließ 1009 die Grabeskirche zerstören     14  In der Konstantinischen Grabeskirche gab es „hinter dem Kreuz“,
also hinter dem Golgothafelsen, eine Kapelle dieses Namens    15  Adamnanus (Arkulph), liber de locis sanctis; um 660  16  Schlacht bei den Hörnern
von Hattin, 1187; Salah-ad-din besiegt Guido von Lusignan      17  Röm 11,11  18  Hebr 7,25: Darum kann er...für immer retten; denn er lebt allezeit,
um für sie einzutreten    19  Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 1366,1367 (K. v. Trient: DS 1740,1743) 
20  Vgl. Umberto Eco, Das Foucaultsche Pendel, pag. 745  21  1 Kor 12,3
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1. UNSER ZEICHEN
Das fünffache Jerusalemkreuz ist das Zeichen unserer Ordensgemeinschaft. Es symbolisiert die fünf Wundmale
Christi und erinnert uns an unsere Vepflichtungen im Heiligen Land. Die rote Farbe gilt als Zeichen der Liebe
und des Geistes Gottes.

2. DIE RITTER UND DAMEN DES RITTERORDENS VOM HL. GRAB
Wir sind eine Gemeinschaft katholischer Christen, die in der Nachfolge Christi zu besonderem Dienst in Kirche
und Welt gerufen sind. Diese Verpflichtung schließt ein, stets bereit zu sein, mehr als nur die Pflicht zu tun.

3. DE R R I T T E R O R D E N U N D D I E K I R C H E
Ritterschaft als besondere Ausformung der Taufberufung ist in der Mitte der Kirche angesiedelt und offenbart
in eigener Weise das Wesen christlicher Berufung. Gegenüber Papst und den Bischöfen sind wir – im Selbst-
bewusstsein mündiger Christen - zu besonderer Treue verpflichtet. Daher wollen wir in der Welt von heute voll
Freude in unserer Kirche mitwirken und mit Verantwortung tragen.

4. DA S R I T T E R I D E A L
Das Ritterideal der Kreuzzüge ist nur aus seiner Zeit verständlich. Heute muss Rittertum so gelebt werden,
dass es keine Wunden schlägt, sondern heilt und empfindsam ist für die Bedürfnisse und die Not anderer.
Unser Bemühen gilt daher der ständigen und standhaften Umsetzung unseres Glaubens im beruflichen und
privaten Umfeld. Auch und gerade in schwierigen Situationen wollen wir als Christen und im Geiste zeitgemä-
ßer Ritterlichkeit Zeugen der Auferstehung sein.

5. R I T T E R S C H A F T I S T GE M E I N S C H A F T
Die Apostelgeschichte schildert das Leben der ersten Christen (2,42): „Sie hielten an der Lehre der Apostel fest
und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten.“ So will unsere Ordensgemeinschaft in
der communio mit Christus leben, wobei die Eucharistie im Mittelpunkt des Ordenslebens steht und der Glaube
und das Gebet uns verbinden.
Die Ordensgemeinschaft konkretisiert sich zunächst in der Komturei, besteht aber landes- und weltweit.
In dieser Gemeinschaft erhoffen wir Zusammenhalt, Gemeinsinn, von Herzen kommende Freude und geschwi-
sterlichen Umgang, sowie ständige Bereitschaft zur Versöhnung. Wir wollen uns gegenseitig im Glauben
und Leben stützen und mit ganzer Kraft helfen.

UNSER LEITBILD
ERSTELLT VON DER STATTHALTEREI ÖSTERREICH

IM JAHRE 2001

P R Ä A M B E L :
Das Leitbild der österreichischen  Statthalterei ist im Kontext

mit den Statuten des „Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem“ zu verstehen.

Es will Erklärung und Motivation bieten.
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6. DA S HE I L I G E LA N D
JESU IRDISCHE HEIMAT IST UNS EIN BESONDERES ANLIEGEN.

Daher ist der Orden verpflichtet, sich um die Christen im Heiligen Land, in welchem Jesus geboren wurde,
lebte, starb und auferstand, in jeder Weise tatkräftig zu kümmern. Seine Sorge gilt dem Bestand und Wachstum
der Kirche im Heiligen Land, wozu alles gehört, was dort dem Leben und Gedeihen der Christen förderlich ist.
Dem Heiligen Land gilt auch unser politisches Interesse: Wir unterstützen alle Bemühungen um gerechten
Frieden und Versöhnung, verurteilen jedoch Gewalt zur Lösung von Konflikten.

Jeder Ritter, jede Dame soll wenigstens einmal im Leben eine Pilgerreise in das Heilige Land unternehmen.
Darüber hinaus sind wir uns durchaus bewusst, dass wir auch für die eigene Heimat christliche Mitverantwor-
tung tragen. Denn Christus hatte zwar Seine menschliche Heimat im Heiligen Land, aber gekommen ist er in die Welt.

7. ÖK U M E N E U N D DI A L O G
Wir sind offen für die Ökumene mit den christlichen Konfessionen und den Dialog mit den monotheistischen
Religionen.

8.  BE I T R A G
Der materielle Beitrag soll dem Ritter und der Dame wirklich ein Opfer bedeuten, aber in Relation zu seinem
oder ihrem Vermögen stehen.

9.  KR I T E R I E N F Ü R D I E BE R U F U N G
I N D I E R I T T E R L I C H E OR D E N S G E M E I N S C H A F T

Für die Aufnahme wird vorausgesetzt:

• ein christliches Leben in der katholischen Kirche;

• für Verheiratete eine sakramentale Ehe und ein gutes Familienleben;

• im eigenen Lebenskreis menschlich und beruflich anerkannt zu sein;

• gemeinschaftsfähig und -willig zu sein;

• in der Ortskirche verwurzelt und

• bereit zu sein, kirchliche und öffentliche Dienste zu übernehmen;

• in allen Bereichen des täglichen Lebens

durch Wort und Tat Zeugnis für eine christliche Lebenshaltung abzulegen.

10. UN S E R WE G
So wollen wir Ritter und Damen des „Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem“ in besonderer Weise –
gemeinsam und auch als Einzelne - froh und zuversichtlich einen Weg gehen, der auf dem Glauben beruht,
aus der Hoffnung lebt und in der Liebe seine Erfüllung findet.

Mag. Maximilian J. Fürnsinn

Großprior

Hofrat Mag. Edwin Gräupl

Statthalter
Wien, 29. September 2001
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Als Ordensbruder und österreichischer Botschafter
im Heiligen Land stoße ich auf Schritt und Tritt auf
großartige Leistungen unseres Ordens, aber auch

auf zahllose bittend ausgestreckte Hände.

Das Lateinische Patriarchat (die Gesamtheit der katholi-
schen Christen im heiligen Land), zu dessen Unterstützung
unser Orden reaktiviert worden war, ist dankbar für jede
Hilfe: Unterstützung der Priesterseminare, Hilfe für die
Pfarrschulen, finanzielle Zuschüsse für notleidende christli-
che arabische Familien für Unterkunft, Verpflegung, Beklei-
dung und Schulbesuch. Viele Spitäler, wie das Caritas Baby
Hospital oder die Babykrippe im Spital der Heiligen Familie
in Bethlehem, die Altersheime der Mutter Theresa, sind auf
Medikamentenspenden unserer Ordensbrüder-Apotheker
und Ordensbrüder-Ärzte bitter angewiesen; dank des großen
Entgegenkommens des österreichischen Außenministeriums
kommen solche karitative Sendungen schnell und unbüro-
kratisch in unsere Hände und werden rasch weitergeleitet.

Wo immer ich im Heiligen Land unterwegs bin, überall
prangt das blutrote fünffache lateinische Kreuz – am Eingang
des Österreichischen Pilgerhospizes in der malerischen
Altstadt von Jerusalem, in den Kirchen, in Spitälern, Alters-
heimen und Schulen, und erinnert an die generöse Hilfe un-
serer Ordensfamilie; insbesondere auch die Ordensprovinzen
in Deutschland und den Niederlanden sind hilfreich tätig.

Die österreichische Statthalterei und ihre Komtureien
erfreuen sich mit der Unterstützung der Priesterausbildung
im Seminar von Beit Jalla und der österreichischen Pfarr-
schule in Gaza eines ausgezeichneten Rufes, auch die erfolg-
reich durchgeführten Transporte in die Sommerferien nach
Österreich für Kinder aus katholischen Schulen sind weitbe-
kannt – nicht zuletzt bei der israelischen Militärverwaltung,
die sich über so viel uneigennützige Hilfe wundert.
Der Heilig-Land-Kommission sei auch an dieser Stelle ein
großer Dank ausgesprochen!

Doch in jeder christlichen Institution fehlt es am Notwendig-
sten, die drückende wirtschaftliche Not, die herrschende
Arbeitslosigkeit, die Schäden durch Intifada und Okkupation
werden immer ärger. Nicht zuletzt wird der israelische
Schutzzaun alteingesessene karitative Heime in Jerusalem
von ihren arabischen Schützlingen trennen.

Dazu gilt es, dem Strom an Christen, die resignierend und
hoffnungslos dem Land den Rücken kehren wollen, eine wirt-
schaftliche Chance in ihrem – und unserem – Heiligen Land
zu bieten: Wohnungen, elementare Ausstattung, ärztliche
Betreuung und kulturelle Bereicherung sind für unsere christ-
lichen Brüder ebenso notwendig wie das Gefühl, von uns, den
Ordensbrüdern in Österreich und in Europa, geliebt, geach-
tet und unterstützt zu werden: Einflussreiche jüdische Orga-
nisationen in Europa und den USA helfen massiv dem Staat
Israel und seinen Wohlfahrtseinrichtungen; arabische
Länder unterstützen muslimische Institutionen; doch unsere
christlichen Brüder haben oft den Eindruck, das (post?)-
christliche Europa habe sie vergessen ...

Pilgern zu den heiligen Stätten tut Not, doch nicht minder
wichtig wird es sein, unsere ganz katholischen, sogar latei-
nischen Dörfer in Galiläa wie Milya und Farsuta bei Akko
zu besuchen und mit ihnen christliche Eintracht zu feiern.

An der Seitenwand der Kapelle unseres österreichischen
Hospizes ist der Pilger Kaiser Franz Josef als König von
Jerusalem in einem Mosaik abgebildet, gefolgt von einer gro-
ßen Schar von Pilgern aus den verschiedenen Kronländern.
Diese brennende Liebe zu den Orten, an denen Jesus vor
2000 Jahren tatsächlich lebte, lehrte, segnete, starb und
auferstand, möge für unsere österreichischen Ordens-
angehörigen ein Ansporn sein, zu beten und zu helfen,
zu besichtigen und Besuch abzustatten. 

Wir erwarten Euch, schon anlässlich der Pilgerreise
im Oktober!!

WAS WOLLEN WIR

FÜR DAS HEILIGE LAND TUN?
S . E .  BOTSCHAFTER  DR .  KURT  HENGL

Der Weinberg Christi ist groß und steil,
der steinige Boden ruft nach Arbeitern,  die Reben rufen nach Wasser ...

Wir, die Ritter und Damen vom Heiligen Grab, sind wohl als erste aufgerufen,
uns um das reale Heilige Grab unter der gewaltigen Kuppel

der mittelalterlichen Grabeskirche zu scharen und gläubig helfend anzupacken.
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Der österreichische Statthalter des Ritterordens hat
im September 2000 nach dem Muster anderer
europäischer Statthaltereien die Heilig – Land –

Kommission ins Leben gerufen. Zum Vorsitzenden wurde
ein langjähriger Kenner des Hl. Landes, Hans Moßhammer
aus der Komturei Salzburg, bestellt.

AUFGABEN UND ZIELE
Die Heilig-Land-Kommission hat die Aufgabe, alle

Aktivitäten der Österreichischen Statthalterei im  Heiligen
Land – in enger Kooperation mit dem Statthalter – zu
planen, zu koordinieren und abzuwickeln. Alle Aktivitäten
der Heilig - Land - Kommission dienen der Unterstützung

und Förderung des christlichen Elementes im Heiligen
Land. Mit verschiedenen Aktionen soll die Situation der
christlichen Gemeinschaft im Heiligen Land verbessert
werden, wobei eine friedliche Koexistenz von Juden, Mus-
limen und Christen im Mittelpunkt aller Bemühungen steht.

PROGRAMME
Die Österreichische Statthalterei verfolgt derzeit fünf
verschiedene Programme:

1. FAMILIENPROGRAMM
Es werden derzeit 40 christliche Familien – das sind 250

Personen – in Gaza, in Bethlehem und im Westjordanland

DIE HEILIG-LAND-KOMMISSION

Statthalter HR Mag. Gräupl mit Mitgliedern

der HLK im Hl. Land.

Statthalter HR Mag. Gräupl zu Besuch

in einem Kindergarten.

Der Prior der Komturei Linz, Msgr. Ewald Kiener,

feiert mit den jugendlichen Gästen aus Gaza eine Bergmesse.

Schülerinnen aus Bethlehem 

als Gäste der Komturei St. Pölten.
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unterstützt. Die Familien sind dem Team persönlich 
bekannt und erhalten periodisch für den notwendigsten
Lebensunterhalt (Lebensmittel, Energie, Hygiene, Medika-
mente und auch Schulstipendien) finanzielle Zuwendun-
gen. OB Dr. Eckert und OB Ing. Eder besuchten regelmä-
ßig diese Familien  im Heiligen Land und erfassten genau-
estens die Familiensituation. Damit war es möglich, auf
Grund von Fakten eine Auswahl der Bedürftigsten (und das
sind sehr viele!) zu treffen. Besondere Ziele der Familien-
unterstützung waren Gaza, Rafidija und Bethlehem.
In Absprache mit dem Statthalter wurden einige Summen
für kinderreiche Familien nach oben korrigiert, Begleit-
schreiben für die Familien gefertigt und die benötigten
Summen übergeben.

Nach den Besuchen in Palästina wurden den Komtureien
akute Notfälle besonders nahegebracht. Ebenso wurden
die den Komtureien durch die Ferienaktion  bekannten

Familien besucht, um die Notwendigkeit einer Unterstüt-
zung festzustellen und die Wirkung einer bereits gewährten
Unterstützung zu erheben.
Viel Beachtung fand in den letzten beiden Jahren die Ferien-
aktionen der Komtureien St.Pölten und Linz. Die Komturei
St.Pölten hatte jeweils im Juli acht Jugendliche aus Bethle-
hem zu Gast, um ihnen unbeschwerte Ferien fernab von
kriegerischen Ereignissen ermöglichen zu können, die
Komturei Linz dreißig Kinder aus Gaza.

2. SOZIALFOND
Notleidende christliche Personen und Gemeinschaften

im Heiligen Land werden auch vom Sozialfond des welt-
weiten Gesamtordens unterstützt. Damit kann erreicht wer-
den, dass größere Aufgaben gemeinschaftlich über das
Großmagisterium des Ritterordens mit Sitz in Rom
verwirklicht werden. Die Organe des Ritterordens bestim-
men und verwalten den jährlichen Etat für diese Aufgaben.

Kleine Modeschau von palästinensischen und

Oberösterreichischen Trachten.

Sandy in ihrer Tracht.

Unsere Gäste aus Bethlehem mit ihren Gastgebern aus der Komturei St. Pölten.
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Begeisterte jugendliche Helfer bei der Weihnachtsaktion „Weihnachten auch für Bethlehem“.

3. SCHULPROGRAMM
Auch mit österreichischen Ordensmitteln wurden u. a. die

Schulen des Lateinischen Patriarchates in Gaza und Kerak
gebaut. Beide Schulen bilden Mädchen und Buben vom
Kindergarten bis zum Tawjihi (Abitur) aus. Wie an allen
christlichen Schulen werden Schüler unterschiedlicher
Religionen gemeinsam unterrichtet und lernen von Kindheit
an friedliche Koexistenz zu leben. Derzeit werden Lehrer-
gehälter besonders bedacht, weil die wirtschaftliche Lage der
Kommunen bzw. des Patriarchats darnach verlangen.

4. KINDERGARTENPROGRAMM
Die Österreichische Ordensgemeinschaft stattet Kinder-

gärten im Heiligen Land, die in der Regel als besondere Auf-
gabe von den Pfarren betrieben und behandelt werden, nach
den aktuellen Ausstattungsrichtlinien und neuesten pädago-
gischen Erkenntnissen aus. Es sind dies besonders Kindergär-
ten in Jordanien (T'lalali, Smakieh und Madaba), in Gaza und
im Westjordanland (Jifnah). Die Kindergärten des Lateini-
schen Patriarchates in Palästina, Israel und Jordanien sind der
Stolz der Pfarreien. In Abstimmung mit der Leiterin des
Bildungsreferates im Lateinischen Patriarchat durch
OB Hans Moßhammer wurden die Inhalte für die gewünsch-
te Ausbildung definiert. Die Hospitantinnen – selbst aktiv
in der Ausbildung tätig – sollten erfahren, wie Kinder in
Österreich betreut und auf das Leben durch Spiel und Unter-
richt vorbereitet werden.
Die Kindergärtnerinnen werden in Österreich im Kindergar-
tenmanagement sowie in moderner Kindergartenpädagogik
unterwiesen. Zudem wird damit für Frauen die Chance für
ein einheitliches, anerkanntes Berufsbild als Kindergärtnerin
in Ausbildung, Sozialversorgung und Arbeitsplatzschaffung
wahrgenommen.

5. PRIESTERSEMINAR
Vom Österreichischen Ritterorden werden im Heiligen

Land seit mehr als 20 Jahren Priesterstudenten betreut.

Dies geschieht in besonders persönlichem und familiären
Kontakt bis über die Priesterweihe hinaus. Derzeit sind es 10
Seminaristen (wovon heuer zwei Diakone in Amman die Prie-
sterweihe empfangen werden), die unterstützt und begleitet
werden.

In den letzten Jahren war die Heilig-Land-Kommission
besonders gefordert zu helfen. Unsere Ordensgemeinschaft
ist immer bestrebt, Not zu lindern und für einen „Gerechten
Frieden“ in diesem Teil der Welt besonders einzutreten. Alle
Unternehmungen des Ritterordens in Österreich sind vom
Erfolg einzelner Spendenaktionen abhängig. Es ist daher eine
Notwendigkeit, aktuell und unparteiisch die Situation im
Heiligen Land immer wieder darzulegen. Dank vieler persön-
licher Kontakte und Besuche können wir objektiv berichten. 

Anfang November 2003 war  eine Gruppe unter Leitung
des Vorsitzenden der Heilig-Land-Kommission in Jerusalem,
Bethlehem und Amman unterwegs. Dabei wurden Spenden
übergeben und die laufenden Projekte sehr erfolgreich
betreut. Statthalter HR Mag. Gräupl war bereits im Septem-
ber (in Begleitung des Kanzlers des Gesamtordens Prof. Con-
te Agostino Borromeo) im Heiligen Land gewesen, um u. a.
die Schulen des Patiarchates zu beraten. Ordensbruder Ing.
Hannes Eder ist am 6. Dezember von seiner Betreuungsreise
im Auftrag der Statthalterei glücklich heimgekehrt. Er über-
brachte den Seminaristen in Beit Jala und bedürftigen Fami-
lien in Bethlehem Grüße und Gaben. Er wurde von OB Prof.
Dr. Franz Eckert begleitet, der damit seine jahrzehntelangen
jährlichen Besuche im Heiligen Land abschloss. Seine Selig-
keit Patriarch Sabbah verlieh OB Eckert die „Goldene Palme
von Jerusalem” – eine sehr seltene und sehr hohe Auszeich-
nung – für seine großen Verdienste um das Heilige Land.

Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem und die
Heilig-Land-Kommission dankt all jenen, die materiell,
finanziell und durch persönlichen Einsatz bereits unglaub-
liche Großzügigkeit bewiesen haben!
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Vom 13. bis 17. Oktober 2003 tagte die große Ordens-
versammlung in Rom. Das Motto war: Wachsen um
zu dienen – dienen um zu wachsen. Die Ordens-

Satzung sieht in Artikel 28 ausdrücklich eine Consulta vor,
die unter Leitung des Kardinal-Großmeisters steht, an der
die gesamte Ordensleitung, alle Statthalter und Magistral-
delegierten, sowie je ein Vertreter des Staatssekretariates
und der Kongregation für die Ostkirchen teilnehmen sollen.
Insgesamt trafen 75 Personen aus aller Welt zusammen.

Zur Beratung stand ein INSTRUMENTUM LABORIS als
Arbeitspapier mit den Kapiteln „Spiritualität“, „Image und
Entwicklung des Ordens“, „Schulwesen“ und „Besondere
Fragestellungen“. Diese vier Themen zeigen die Anliegen, 
die die Statthalter und Magistraldelegierten sowie die
Mitgliedern des Großmagisteriums eingebrachten. Sie sind
ein Spiegelbild dessen, was derzeit den Orden weltweit
bewegt.

Als besonders wichtig kristallisierten sich in den Beratun-
gen zwei Fragen heraus: Die ordensinterne und externe
Kommunikation sowie die Aufbringung der erforderlichen
Mittel zur Unterstützung der Christen im Heiligen Land.

Die Beratungsergebnisse der Consulta wurden dem
Kardinal-Großmeister vorgelegt. Er wird demnächst das
Ergebnis der großen Ordensversammlung promulgieren und
bekannt geben. Dieses Dokument wird die Ordensarbeit der
nächsten Jahre bestimmen.

Die Beratungen liefen in den Sprachen Italienisch,
Englisch, Französisch und Deutsch ab. Je mehr die Arbeit

fortschritt, umso deutlicher war das tiefe Bemühen zu spüren,
dem Patriarchat und den Christen im Heiligen Land zu 
helfen, ebenso wie ein Geist der Brüderlichkeit.

Se. Sel. Patriarch Michel Sabbah lud die Ordensmitglieder
bei einer Predigt sehr eindringlich zu Pilgerreisen ins 
Heilige Land ein. Wenn die Christen der übrigen Welt warten,
bis sich alles im Heiligen Land beruhigt, werden sie vermut-
lich zuerst das ewige Jerusalem betreten, meinte er. Berichte
über Reisen kleiner Pilgergruppen bestätigten, dass der
Besuch der heiligen Stätten in Jerusalem ohne Probleme
möglich ist. Diese Beobachtung können wohl auch die
österreichischen Ordensmitglieder bestätigen, die in letzter
Zeit immer wieder zu unseren christlichen Glaubensbrüdern
ins Heilige Land gereist sind. Ebenso lebt unsere Statt-
halterei vor, was in Rom mehrfach empfohlen wurde:
Vergessen wir nicht, im Heiligen Land auch christliche
Gemeinden zu besuchen. 

Zu den großen Eindrücken in den Tagen der Consulta
gehörte, dass alle Consulta-Mitglieder mit ihren Begleitungen
an der großen Heiligen Messe am Petersplatz zum 25-jähri-
gen Berufungsjubiläum des Heiligen Vaters teilnehmen konn-
ten. Die Person von Johannes Paul II. und die großartige
Atmosphäre waren bewegend und prägten sich tief in die
Erinnerung ein.

Bei der abschließenden Plenarversammlung der Consulta
überbrachte der Vertreter des Staatssekretariats die
nachfolgende Grußbotschaft des Heiligen Vaters:

DIE CONSULTA 2003

Großkreuzri t ter

DKFM. DR. OTTO KASPAR
Mitgl ied des  Großmagister iums

des Ordens

Historie schreiben heißt,

das Geschehen von den Anfängen bis ins Heute

auf eine gemeinsame Ebene zu spiegeln.

Daher ist auch das jüngste repräsentative Treffen

des Gesamtordens in Rom ein Teil

unserer Geschichte:

Die Geschichte der Gegenwart
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Illustri Signori, gentili Signore,

carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Sono lieto di rivolgervi un affettuoso saluto nell’odierna circostanza,

che vede riunita la Consulta del benemerito Ordine Equestre del Santo

Sepolcro. Uno speciale, grato pensiero va al Cardinale Carlo Furno, Gran

Maestro dell’Ordine, che con grande dedizione segue le vostre attività. 

Per mezzo vostro, carissimi componenti del Gran Magistero e Luogo-

tenenti,  giunga poi l’espressione del mio apprezzamento a tutti i Cavalieri

e le Dame del Santo Sepolcro, che operano in favore dei cristiani in Terra

Santa. Tutti vi lodo ed incoraggio per il sostegno che non fate mancare alle

instituzioni del Patriarcato Latino di Gerusalemme, e per ogni altra inizia-

tiva da voi generosamente promossa.

2. „Crescere per servire: servire per crescere“: ecco un motto a voi caro.

Esso costituisce un obiettivo da perseguire con impegno da parte di ogni

singolo membro del vostro Sodalizio. Molteplici, e talora ingenti, sono

le necessità a cui bisogna far fronte per promuovere la giustizia e la pace

nella Regione Medio Orientale, segnata da una persistente e grave crisi

sociale ed economica. Le auspicate prospettive di pacificazione e di

ricostruzione richiedono la corresponsabile collaborazione di tutti: dei

governi e delle instituzioni religiose, delle organizzazioni umanitarie e di

ogni persona di buona volontà.

In questo contesto si colloca la vostra azione umanitaria e spirituale,

che interessa un settore quanto mai vitale com’è quello della gioventù.
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L’aiuto ai cristiani di Terra Santa si realizza, in maniera concreta, fornendo

ai ragazzi e ai giovani un’adeguata formazione scolastica. A tale proposi-

to, auspico che, con sempre maggiore sicurezza e stabilità, si riesca ad

assicurare l’educazione cristiana nelle scuole, in un clima di rispetto e di

collaborazione fra le varie componenti della società.

Altrettanto importante è il sostegno finanziaro dell’Ordine per

„aiutare le opere e le istituzioni cultuali, caritative, culturali e sociali della

Chiesa cattolica in Terra Sante, particolarmente quelle del e nel

Patriarcato Latino di Gerusalemme“ (Statuto, Art. 2).

3. Carissimi Fratelli e Sorelle! Fa parte della vostra missione venire in-

contro ai bisogni della Chiesa in Terra Santa; ma è ancor più necessario 

offrire una coerente testimonianza di fede. Prima vostra preoccupazione sia,

pertanto, quella di tendere alla santità, che è la vocazione universale di

tutti i cristiani.

Siate costruttori di amore e di pace, ispirandovi nella vita e nelle

opere al Vangelo e specialmente al mistero della passione e della risurrezio-

ne di Cristo. Vostro modello sia Maria, la Madre dei credenti, sempre pron-

ta ad aderire con gioia alla volontà di Dio. InvocateLa ogni giorno con la

bella e tradizionale preghiera del Rosario, che aiuta a contemplare Cristo con

lo sguardo della sua santa Madre. Questo sarà per voi fonte die crescita,

come avvenne per il beato Bartolo Longo, vostro illustre confratello.

Con tali sentimenti di cuore a ciascuno di voi una speciale Benedi-

zione Apostolica, che volentieri estendo ai membri dell’intero Ordine

Equestre del Santo Sepolcro ed alle rispettive famiglie.

Dal Vaticano, 16 Ottobre 2003
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Sehr verehrte Damen und Herren,

liebe Brüder und Schwestern!

1. 1. Ich freue mich, dass ich Euch heute aus Anlass der Consulta des

Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem auf das herzlichste begrüßen

kann. Ein besonderer und dankbarer Gruß gilt Kardinal Carlo Furno, dem

Großmeister des Ordens, der mit großer Hingabe den Orden leitet. 

Euch, ehrenwerte Mitglieder des Großmagisteriums und Statthalter,

drücke ich zugleich für alle Ritter und Damen des Heiligen Grabes, die für

die Christen im Heiligen Land wirken, meine Hochachtung aus. Eure 

Arbeit ist wertvoll. Ich ermutige Euch, die Einrichtungen des Lateinischen

Patriarchats von Jerusalem und auch Eure anderen Projekte weiterhin kraft-

voll zu unterstützen.

2.   „Wachsen um zu dienen - dienen um zu wachsen“: ist der Leitspruch

Eurer Consulta. Das ist ein Ziel, das jedes einzelne Mitglied eurer Gemein-

schaft mit vollem Einsatz verfolgen soll. Zahlreich und bisweilen hoch sind

die Aufgaben, um die Gerechtigkeit und den Frieden im Nahen Osten

zu fördern, denn dort herrscht eine anhaltende, schwere soziale und

ökonomische Krise. Die Hoffnung auf Frieden und Wiederaufbau erfordert

die verantwortliche Mitarbeit aller – der Regierungen und der religiösen I-

nstitutionen, der humanitären Organisationen und die Unterstützung aller

Menschen guten Willens.

Dabei sind Eure humanitären und spirituellen Aktivitäten ebenso 

wichtig wie die Förderung der Jugend. Ihr helft den Christen im Heiligen
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Land dadurch, dass den Kindern und Jugendlichen eine angemessene

Schulbildung geboten wird. Dazu hoffe ich inständig, dass die christliche

Erziehung in den Schulen immer fester verankert und gesichert wird –

in einer Atmosphäre des Respekts und unter Mitarbeit aller Mitglieder der

Gesellschaft. Außerdem ist die finanzielle Unterstützung des Ordens

wichtig, um „den Werken und kulturellen, karitativen und sozialen Einrich-

tungen der katholischen Kirche im Heiligen Land zu helfen, vor allem

jenen des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem“ (Statut, Art.2) 

3.   Liebe Brüder und Schwestern! Es ist Teil Eurer Mission, für die

Kirche im Heiligen Land zu sorgen. Aber es ist noch wichtiger, ein

deutliches Zeugnis des Glaubens zu geben. Deshalb soll die erste Sorge

Eurer Heiligung gelten, die ja die allgemeine Berufung aller Christen ist.

Baut mit an der Liebe und dem Frieden, die das Leben durchdringen sollen

und im Evangelium zum Ausdruck kommen, vor allem im Geheimnis der

Passion und der Auferstehung Christi. Euer Vorbild sei Maria, die Mutter

der Gläubigen, immer bereit, mit Freude dem Willen Gottes zu dienen.

Ruft sie jeden Tag im schönen und traditionsreichen Gebet des Rosenkran-

zes an. So könnt Ihr Christus mit den Augen seiner heiligen Mutter sehen.

Dieses Gebet wird für Euch ebenso die Quelle des inneren Wachstums sein,

wie für Euren berühmten Ordensbruder, den seligen Bartolo Longo.

In diesem Geiste spende ich jedem von Euch den ganz besonderen

apostolischen Segen, den ich gerne auf alle Mitglieder des Ritterordens

und Eure Familien ausdehne.

Vatikan, 16.Oktober 2003
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„50 Jahre und mehr …”. So lautete die Vorgabe für

diese „Festschrift”. Ist es eine Festschrift?

Ein Jubiläumsfest, die Jubiläumsinvestitur ist Anlass,

einmal innezuhalten und zurückzu-schauen. 50 Jahre sind

ein würdiges Jubiläum! Mögen diese Tage für uns alle ein

Fest werden.

Ich möchte daher auch von ganzem Herzen

allen Autoren und allen, die mich bei dieser

Arbeit so liebenswürdig unterstützt haben,

danken! Ohne ihre Hilfe wäre diese Aufgabe

nicht erfüllbar gewesen.

Die Geschichte und Entwicklung unseres

Ordens ist großartig und beeindruckend.

Dies alles wieder in Erinnerung zu rufen, soll

auch vieles wieder lebendig werden lassen.

Bewusst habe ich auch mehrmals auf unser

Leitbild, unsere Aufgaben und unsere Verpflichtungen

hingewiesen. Denn unser Statthalter Hofrat Mag. Edwin

Gräupl und unser Großprior Prälat Mag. Maximilian Fürn-

sinn haben im Nachwort des Leitbildes darauf verwiesen:

„Es gilt nicht bloß die Asche zu bewahren, sondern die Glut

weiterzugeben!” – Wir sollen aber noch mehr : Auch nicht

nur die Glut bewahren, sondern die Glut zur Flamme und

zum Feuer der Begeisterung werden lassen! Unsere Begei-

sterung wird auch viele Jugendliche erfassen können. Denn

ich weiß aus Erfahrung, dass die Jugend begeisterungsfähig

ist! Man muss den Jugendlichen Aufgaben geben und den

Sinn, den „Geist”, vor Augen halten, dann werden sie sich

begeistern lassen. Wir wollen durch unser Wort und Beispiel

Hoffnung und Zuversicht geben. So wird dann „50 Jahre

und mehr” nicht nur Rückblick, sondern Vorausschau sein!

„Durch Dunkel zum Licht, durch Leid zur Freude, durch

das Kreuz zur Auferstehung, vom Tod zum Le-

ben.” – In der gemeinsamen Feier der Eucha-

ristie, noch mehr aber im persönlichen Gebet

lernen wir unseren eigenen Lebensweg ver-

stehen als einen Auftrag des Herrn, der sein

Kreuz getragen und dadurch die Welt erlöst

hat. Deshalb ist das leere Grab des Auferstan-

denen, wie es auch das Titelbild der Fest-

schrift zeigt, unser geistliches Zentrum.

Die Bereitschaft, unseren Lebensweg mit dem

Herrn zu gehen, muss sich daher in tatkräf-

tigem Einsatz gegen Not und Ungerechtigkeit

bewähren.

Ich – und hoffentlich auch viele andere Ordens-

schwestern und Ordensbrüder – empfinde es als große Ehre

und großes Glück, einer Gemeinschaft angehören zu

dürfen, die solche Ziele hat und die im wahrsten Sinne des

Wortes „katholisch” – die ganze Welt umspannend – ist.

In der ganzen Welt arbeiten und beten die Mitglieder des

Ordens der Ritter vom Heiligen Grab. Für sie alle ist die

Sorge um das Heilige Land, das Land des Lebens und

Wirkens Christi, Bethlehem, der Ort Seiner Geburt, Jerusa-

lem als Stätte Seines Leidens, Seiner Auferstehung und

Himmelfahrt, zentrales Anliegen.

„50 JAHRE UND MEHR …”

HOFRÄTIN MAG.

DR. LEOPOLDINE WOSPIEL

Wir spüren die Gegenwart des Auferstandenen

in unserer Gemeinschaft!

Wir sind miteinander auf dem Weg. Und uns alle vereint das Gebet.

Mit dem Gebet unserer Gemeinschaft schließe ich diese Festschrift.

– Es möge noch lange nachklingen!



Herr, wir sind berufen
Zeugen deiner Botschaft und 

deiner Erlösung zu sein.
Wir haben keine Bestimmung, erfolgreich zu sein.

Wir haben keine Berufung, geehrt zu werden 
und uns durchzusetzen. 

Wir sollen Zeugen deines Todes 
und deiner Auferstehung sein,

Zeugen des Lebens, das du gebracht hast,
Zeugen der Liebe, Zeugen der Freude.

Wir sind gerufen, aus der Kraft des Kreuzes Christi 
und aus der Auferstehung durch unser Wort 
und unser christliches Lebensbeispielden 

Menschen Hoffnung und Zuversicht zu geben.

Herr, gib uns Mut zu diesem Zeugnis. 
Gib uns offene Augen, offene Ohren und ein offenes Herz 

für die Not der Menschen, besonders für die Christen 
im Heiligen Land, die unserer persönlichen Sorge anvertraut sind.

Lass uns mit der Kirche und den Menschen dort 
solidarisch sein und ihnen materiell und geistlich helfen. 

Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi.
Und lass uns unsere Berufung verwirklichen 

mit den Schwestern und Brüdern, die zu der Gemeinschaft 
des Ritterordens gehören.

Lass uns miteinander auf dem Weg sein.
Lass uns leben in und mit deiner Kirche.

Lass uns selbst Kirche sein, wie du sie gewollt hast. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. 

Amen.

DAS GEBET
UNSERER GEMEINSCHAFT
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DIE

KANDIDATINNEN

UND

KANDIDATEN

DIE AUTOREN 
S.E. Hofrat Prof. Mag. rer. nat. Edwin Gräupl,

Statthalter für Österreich,
Großkreuzritter, Komturei Salzburg,

investiert am 30. 9. 1990 in Salzburg,
Statthalter seit dem Jahr 2000.

S.E. Prälat Mag. Maximilian J. Fürnsinn CanReg.,
Großprior der Österreichischen Statthalterei,

Propst des Augustiner-Chorherrenstiftes Herzogenburg,
Großoffizier, Prior der Komturei St. Pölten,

investiert am 22. 6. 1991 in Graz, Großprior seit dem Jahr 1996.

Kardinal Dr. theol. et Dr. phil. Dr. h. c. mult. Franz König,
† 13. 3. 2004,

Alt-Erzbischof von Wien, Großkreuzritter, Komturei Wien,
investiert am 8. 4. 1957 in Wien - St.Stephan.

Studienrat Roland Dobersberger, † 24. 9. 2003,
Großoffizier, Komturei St. Pölten,
Leitender Komtur 1998 bis 2000,

Sekretär der Statthalterei 2000 bis 2003,
investiert 1980 in Wien - St.Stephan.

Domdechant Prälat Mag. theol. Dr. phil. Johannes Neuhardt,
Apostol. Protonotar, Großoffizier, Palme von Jerusalem,

Prior der Komturei Salzburg,
investiert am 9. 1. 1965 in Wien - St. Stephan.

Universitätsprofessor Dr. theol. Maximilian Liebmann,
em. Ordinarius für Kirchengeschichte und kirchliche

Zeitgeschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz,
1991 – 1999 Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät

der Karl-Franzens-Universität Graz, Komturei Graz,
investiert am 10. 5. 1986 in Graz.

Universitätsprofessor Dr. theol. Gerhard Bodendorfer,
Professor für Alttestamentliche Bibelwissenschaften

an der Universität Salzburg.

Dr. Kurt Hengl, Österreichischer Botschafter in Israel,
Komtur, Komturei Wien, 

investiert 2. 10. 1993 in Kremsmünster.

Hans Moßhammer,Vorsitzender der Heilig-Land-Kommission,
Komtur, Komturei Salzburg,

investiert am 2. 10. 1993 in Kremsmünster.

Dkfm. Dr. Otto Kaspar, Mitglied des Großmagisteriums des Ordens,
Großkreuzritter, Statthalter für Österreich 1992 bis 2000,

Komturei Innsbruck,
investiert am 18. 10. 1969 in Salzburg.

Hofrätin Mag. rer. nat. Dr. phil. Leopoldine Wospiel,
Vorsitzende der Kommission für Öffentlichkeitsarbeit, 

Komturei St. Pölten,
investiert am 28. 9. 2002 in Wiener Neustadt.

Dr. Mag. Marcus Langer
Beamter

Geb. 18. 7. 1966
Komturei Wien

Dr. Alexandra Torka
Ärztin

Geb. 27.4.1956
Komturei Salzburg
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INVESTITUR 2004

Irene Baumgartner
Schulleiterin

Geb. 12. 5. 1950
Komturei St.Pölten

Mag. Julien Fenkart
Angestellter

Geb. 6. 2. 1968
Komturei Salzburg

HR Dr. Ronald Gobiet
Denkmalpfleger
Geb. 20. 4. 1947

Komturei Salzburg

Mag. Dieter-Michael Grohmann
Geschäftsführer

Geb. 31. 12. 1963
Komturei Wien

Franz Matti
Vermögens- und Finanzberater

Geb. 9. 7. 1947
Komturei Klagenfurt

Mag. Dr.Werner E. Neudeck
Prof. für internationale Wirtschaft

Geb. 19. 2. 1954
Komturei Baden-Wr. Neustadt

Brig. Mag. Alois Sonntagbauer
Berufsoffizier

Geb. 28.4. 1943
Komturei Linz

Dr. Anton Thurner
Notar

Geb. 23. 4. 1938
Komturei Innsbruck

Mag. Carl-Georg Vogt
Leitender Angestellter

Geb. 2 .2. 1966
Komturei Wien

Mag. Martin Wiesauer
Generalsekr. K.A.
Geb. 20. 10. 1962

Komturei Wien

Mag. Dsa Karl Zallinger
Heimleiter

Geb. 19.7. 1961
Komturei Salzburg

Dr. Harald Zehetgruber
Gesundheitsökonom Mba

Geb. 16.5.1958
Komturei Wien

Salzburg, 4. bis 6. Juni 2004



Was Sie auch von uns erwarten – gezielten Vermögensaufbau oder hochwertiges

Portfolio-Management: Mit erstklassigem Kundenservice, langjähriger Erfahrung,

Kreativität und innovativen Ideen verwalten wir Ihr Vermögen.
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